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realisierbar gewesen, wenngleich mit großem Erfassungsaufwand durch regelmäßige Ortsbe-
gehungen und die systematische Auswertung von Baugenehmigungsverfahren. Methodisch 
betrachtet hatte KOMPAS die Funktion eines Monitoringsystems, das komplementär zu Re-
alnutzungserfassungen durch luftbild- oder satellitengestützte Beobachtungssysteme, welche 
die Nutzungssituation im Inneren von Gebäuden nicht erfassen können, hätte dienen können.  

Bedauerlicherweise wurde dieses wegweisende System schon im Laufe der 1990er Jahre 
nicht mehr fortgeführt; selbst das Internet schweigt darüber (Streich 2005: 256 f.). 

Wohnungsmarktbeobachtung 
Der „Initiativkreis Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ (IK KomWoB 2006), ein loser 
Zusammenschluss von Kommunen mit dem Ziel, Methoden der Wohnungsmarktbeobachtung 
zu entwickeln, hat sich ebenfalls mit dem Thema der Erfassung von Wohnungs- und Gebäu-
deleerständen beschäftigt.3 Die unterschiedlichsten Methoden sind dabei diskutiert worden, 
allerdings im Wesentlichen mit Blick auf große Städte. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe 
„Methoden“ zur Erfassung von Gebäudeleerständen reichen vom Auswerten der Einwohner-
melderegisterdaten über Ortsbegehungen bis hin zur Datengewinnung aus grundstücks- bzw. 
gebäudebezogenen Informationen von Ver- und Entsorgungsunternehmen. 

Brachenkataster 
Auf der Suche nach Ansätzen zur Erfassung von Gebäudeleerständen können auch Anhalts-
punkte aus dem Umgang mit Brachen, speziell in den Bereichen Industrie- und Infrastruktur, 
gewonnen werden. Das Land Sachsen etwa hat ein Brachenkataster aufgebaut, das jährlich 
aktualisiert wird (Landesdirektion Chemnitz 2010). Üblicherweise aber werden Brachen, die 
nicht selten mit verunreinigten Boden- bzw. Altlastenflächen einhergehen, in regionalen oder 
örtlichen Raumordnungskatastern als eigene Kategorie geführt und kartographisch aufbereitet. 

In den 1980er Jahren begann man überall in Deutschland, sog. Altlastenkataster aufzubau-
en, und zwar strategisch wie methodisch über den Weg der Registrierung von Altlastenver-
dachtsflächen. Es ging dabei um die Erstellung von Registern, in denen die Flächen verzeich-
net sind, deren Vornutzung zu schädlichen Bodenveränderungen geführt hat oder von denen 
gar eine konkrete Gefährdung ausgeht. 

Die Problemlage bei Altlastenverdachtsflächen und Gebäudeleerständen ist in mancherlei 
Hinsicht sehr ähnlich, ebenso wie die in Betracht kommende Methodik mit Erfassung, Bewer-
tung (im Einzelfall auch von Gefährdungstatbeständen), Sanierung und Wiedernutzung durch 
Vermarktung. Ähnlich sind sich beide Bereiche auch in der erforderlichen Sorgfalt im Um-
gang mit Daten. So wie bei Auskünften aus dem Altlastenkataster aufgrund der Vorschriften 
im Umweltinformationsgesetz (UIG) datenschutzrechtliche Bestimmungen – Zustimmung des 
Eigentümers – zu beachten sind, ist dies auch bei entsprechenden Handlungen im Zuge der 
katasterartigen Erfassung von Gebäudeleerständen der Fall. Auch hier ist stets der Persönlich-
keitsschutz von Eigentümern im Auge zu behalten. 

USA – „Vacant property“-Aktivitäten 
In vielen Ländern, etwa in Großbritannien, werden Gebäudeleerstände häufig lediglich als 
Problem einer unzureichenden Vermarktung angesehen. In anderen Ländern dagegen, z. B. in 
den USA, existieren diverse einschlägige Ansätze, die sowohl methodische Anhaltspunkte als 
auch Hinweise zu Strategien im Umgang mit Gebäudeleerständen liefern. Die entsprechenden 

                                                 
3 www.wohnungsmarktbeobachtung.de 
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Aktivitäten firmieren unter Begriffen wie „vacant property“ oder „abandoned property“ und 
sollen hier exemplarisch angesprochen werden. 

Wie akut das Problem der Gebäudeleerstände auch in den USA ist, lässt sich etwa an der 
„National Vacant Property Campaign“4 erkennen, die hauptsächlich von Non-Profit-
Organisationen im Jahre 2003 ins Leben gerufen wurde, um einen nationalen Dialog zu dem 
in vielen Regionen auftretenden Problem der „vacant properties“ anzukurbeln. Als ein wichti-
ges Hilfsmittel wird die Erstellung eines Informationssystems im Sinne eines auch in dem 
vorliegenden Artikel propagierten Monitoring-Systems hervorgehoben: „A successful strategy 
to turn vacant and abandoned properties into community assets depends on a good informati-
on system. Accurate individual property information, as well as neighborhood-level data ena-
bles effective tracking of property conditions and problem properties, and can serve as an ear-
ly warning system, so that problems can be addressed while they are still manageable.“ (Nati-
onal Vacant Property Campaign 2010)  

Viele Städte und Counties in den USA besitzen mittlerweile ein Informationssystem für 
„vacant properties“. Washington DC beispielsweise präsentiert in einem nichtkommerziell 
ausgerichteten Internetauftritt – „vacantDC“ – leer stehende Gebäude mittels einer interakti-
ven Karte und einem dazu komplementären Weblog.5 Bemerkenswert hieran ist, dass diese 
Website Teil einer Initiative „Apps for Democracy“ des Districts of Columbia ist, die den 
Bürgern wichtige Informationen auf dem neuesten technologischen Level – iPhone-Nutzung, 
Webblogs etc. – präsentiert und sie zur Diskussion auffordert (Goodspeed Update 2009). 

Die Stadt Youngstown, einst durch Stahlverhüttung prosperierend, ist heute eine der am 
stärksten von Schrumpfung betroffenen Städte der USA. Die Stadt geht sehr offensiv mit der 
Gebäudeleerstandsproblematik um, u. a. indem sie auf ihrer Internetseite mittels einer sehr 
eindrucksvoll dargestellten, interaktiven Karte zur Stadtstruktur Auskunft über nicht genutzte 
Parzellen gibt (City of Youngstown 2010).  

Philadelphia hat ebenfalls ein sehr detailliertes Informationssystem über nicht genutzten 
Grundbesitz. Dieses System ist Teil eines Neighborhood Information Systems (NIS)6, bei 
dem dynamisch auch Karten über die Gebäudeleerstände in verschiedenen Zeitepochen in 
aggregierter Form geladen werden können – ein nahezu klassisches Monitoringsystem. 

In der Stadt Chicago wird der Umgang mit leerstehenden Gebäuden mit einer im Jahre 
2008 erlassenen Rechtsverordnung (ordinance) geregelt. Ergänzend dazu existiert auch in 
diesem Fall ein Internetauftritt, in dem die leerstehenden Gebäude mit entsprechender Kar-
tendarstellung verzeichnet sind.7 Diese Aktivitäten zielen weniger auf Vermarktung der be-
treffenden Gebäude als darauf, die Eigentümer zum Handeln aufzufordern, um einer Ver-
wahrlosung (und der damit häufig verbundenen Kriminalität) entgegenzuwirken. Der Inter-
netauftritt betont ausdrücklich die Einbeziehung der Bürger in ihrer Sorge um die Wohnquali-
tät in der Nachbarschaft: „This website was created to help citizens obtain and track informa-
tion about vacant buildings in their neighborhoods or anywhere in the City of Chicago.“  

Auch über die Möglichkeit einer Prognose von Gebäudeleerständen ist in den schon USA 
nachgedacht worden. So wurde bereits im Jahre 1998 am Center for Urban and Regional Af-
fairs (CURA) der University of Minnesota im Auftrag der Central Neighborhood Improve-
ment Association eine Studie durchgeführt, um das Risiko von Gebäudeleerständen zu prog-
nostizieren. Als Indikatoren wurden dabei im Wesentlichen Zahlungsrückstände bei Steuern 

                                                 
4 www.vacantproperties.org 
5 http://www.vacantdc.com/property/map 
6 http://www.cml.upenn.edu/nis/ 
7 http://ipi.cityofchicago.org/vacantbuildings/Default.aspx 
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und Wasserversorgung zugrunde gelegt, ein Vorgehen, das kaum auf deutsche Verhältnisse 
übertragbar ist. Methodisch interessanter ist dagegen die Ableitung der Risikoeinschätzung 
von künftigen Leerständen aufgrund der Zusammenfassung verschiedener für die Prognose 
relevanter Indikatoren (Mardock 1998). 

Abb. 5.1: Methodik zur Prognose von Gebäudeleerständen als Vorschlag der InterFire-
Organisation in den USA 

 

Quelle: InterFire 

Recht bemerkenswert sind auch die Aktivitäten von InterFire, einer US-non-profit-
Organisation, die sich mit der Bekämpfung von Feuer und Brandstiftung beschäftigt und sich 
mit großem Nachdruck für ein Frühwarnsystem für Gebäudeleerstände ausspricht: „Use early 
warning signs to target properties before they become empty“, heißt es dort in einer Broschü-
re, die den Einsatz von Geographischen Informationssystemen vorschlägt (IAAI,USFA 2006: 
23). Abbildung 5.1 zeigt die Empfehlungen für den Umgang mit dem Problem, angefangen 
bei den Argumenten für den Einsatz von Geographischen Informationssystemen über die Zu-
sammenfassung von Daten aus verschiedenen Quellen bis hin zur Prognose von Trends. 

5.3 Methoden der Erfassung von Gebäudeleerständen 
Alle denkbaren Methoden der Erfassung und Prognose von Gebäudeleerständen haben an der 
Fragestellung anzusetzen: Auf welche Art und Weise lässt sich der Leerstand eines Gebäudes 
überhaupt erkennen? Dies kann durch direktes Beobachten des betreffenden Gebäudes ge-
schehen (steht es leer oder nicht?) oder durch ein mit dem Gebäude unmittelbar verknüpftes 
Sekundärphänomen, das hinreichend genaue Informationen über einen möglichen Leerstands-
fall liefert. Ein Gebäudeleerstand sollte allerdings nur dann als zutreffend erachtet werden, 
wenn das Gebäude länger als eine (normativ) vordefinierte Mindestzeit tatsächlich leer steht. 
Von Bundesland zu Bundesland, aber auch von Ort zu Ort werden unterschiedliche Zeiträume 
zugrunde gelegt, die zwischen drei Monaten und sechs Monaten schwanken. Es ist natürlich 
auch zu berücksichtigen, dass Gebäudeleerstände über kürzere Zeiträume hinweg nicht unge-
wöhnlich sind. Aufgrund des Marktgeschehens am Immobilienmarkt ergibt sich eine sog. 
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Fluktuationsreserve, die nach einschlägigen Quellen zwischen 0,5 % und 5 % des Wohnungs-
/Gebäudebestandes ausmacht.  

Für die Erfassung von Gebäudeleerständen kommen Methoden in Betracht wie die Infor-
mationsgewinnung aus: 

 dem Einwohnermelderegister, unter der Voraussetzung, dass Meldungen gewissenhaft 
durchgeführt wurden (nicht in allen Fällen zwingend, wie etwa bei in Deutschland statio-
niertem Militärpersonal); 

 dem Bereich der Ver- und Entsorgung von Grundstücken/Gebäuden; Frage nach den ört-
lich (nahezu) ausnahmslos üblichen und in Bezug auf Gebäudeleerstände einschlägigen 
Dienstleitungen wie Müllentsorgung (Vorhandensein von Mülltonnen?), Wasserversor-
gung (Wasserzähler?) oder Elektrizitätsversorgung (Stromzähler?); 

 Ortskenntnissen, Ortskundigkeit und Ortsbegehungen. 

Auch Banken, Kreditinstitute, Grundstücksmakler und Versicherungen besitzen relevante 
Informationen über Gebäudeleerstände. Diese sind jedoch auf den Geschäftsbereich der je-
weiligen grundstücksbezogenen Aktivitäten beschränkt und liefern deshalb kein räumlich 
umfassendes und lückenloses Bild, ganz abgesehen davon, dass man hinsichtlich der Preisga-
be von Informationen aus verständlichen Gründen mit großen Vorbehalten zu rechnen hätte.  

Örtliche Gutachterausschüsse besitzen in ihrer Funktion als öffentliche Einrichtung zwar 
sehr genaue Kenntnisse über das Geschehen am örtlichen Grundstücksmarkt, die Erfassung 
und Bewertung von Gebäudeleerständen in flächendeckender Weise gehört jedoch nicht zu 
den Aufgaben dieser Ausschüsse. Ebenso wenig liefern Liegenschaftskataster, Grundbuch 
oder Grundsteuerzahlungen Informationen darüber, ob ein Gebäude über längere Zeit unbe-
wohnt ist. Inwieweit die im Landesgesetz über die Vermessung in Rheinland-Pfalz verankerte 
Verpflichtung, alle 3 Jahre die „tatsächliche Nutzung“ eines Gebäudes zu erheben, hier dien-
lich sein kann, wird noch abzuwarten sein (Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-
Pfalz 2008). Sollte diese Vorschrift auch die Nichtnutzung von Grundstücken und die Erfas-
sung von Gebäudeleerständen mit einbeziehen, dann hätte sie durchaus auch das Potenzial 
zum Aufbau eines Monitoringsystems für Gebäudeleerstände. 

Weitere denkbare Möglichkeiten einen Gebäudeleerstand festzustellen, wie etwa ausblei-
bende Postzustellungen, Schornsteinfegerarbeiten o. Ä., liefern ebenfalls kein hinreichendes 
Bild über etwaige Gebäudeleerstände. Sie kommen als Indikatoren nicht in Betracht. 

Ein möglicherweise nicht zu unterschätzendes Problem bei der Erfassung stellen Zweit-
wohnungen dar, die über viele Monate hinweg leer stehen und dennoch als bewohnt zu be-
trachten sind. Dieser Fall wird hier nicht weiter thematisiert. 

Richten wir unsere weiteren Überlegungen nun auf die infrage kommenden Methoden zur 
Erfassung von Wohngebäudeleerständen und fragen nach den Möglichkeiten, ein auf länger-
fristige Beobachtungen angelegtes Monitoringsystem aufzubauen. 

Ein solches System sollte folgende Zwecke erfüllen: 

 Erfassung von Gebäudeleerständen innerhalb eines definierten bzw. abgegrenzten Gebie-
tes im Zeitablauf, entweder kontinuierlich oder in regelmäßigen Zeitabständen; 

 Verlässlichkeit und Vollständigkeit der Daten, die ein zutreffendes Bild liefern; 

 Visualisierung der Informationen in einer geobezogenen Darstellung, auch hier entweder 
im Zeitkontinuum oder in einer Aufeinanderfolge regelmäßiger Zeitpunkte; 
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 Aggregierung der Daten über einzelne Gebietsteile mit dem Ziel der Datenanonymisie-
rung, insbesondere mit Blick auf Persönlichkeitsschutz aufgrund ethischer und daten-
schutzrechtlicher Erwägungen. 

In der nachfolgenden Zusammenstellung werden die wichtigsten Methoden zur Erfassung 
von Gebäudeleerständen erläutert. Dabei wird auch Bezug genommen auf die Ergebnisse ei-
nes von Studierenden der Raumplanung bearbeiteten Großen Studienprojekts an der TU Kai-
serslautern, das an einer kleinen Gemeinde im Einzugsbereich von Kaiserslautern durchge-
führt wurde (ergänzt um weitere Informationen in Kap. 8 dieses Bandes). 

Ortsbegehung 
Die Methode, durch regelmäßige Ortsbegehungen und über Ortskundigkeit Gebäudeleerstän-
de zu erfassen, liefert zweifellos die genauesten Informationen. Das Verfahren ist allerdings 
bei der Vorgabe einer regelmäßigen Begehung recht aufwendig, in kleineren Gemeinden und 
Ortschaften jedoch durchaus praktikabel. Eine gewisse Unsicherheit durch die subjektive 
Wahrnehmung der erfassenden Person ist zwar nie ganz auszuschließen, jedoch lassen sich 
Fehler bei der Erfassung durch gute Ortskenntnisse der Erfassungsperson (aus der Gemeinde-
verwaltung) sowie durch zusätzliche Befragungen vermindern. Eine Teilautomatisierung ist 
denkbar, wenn etwa neueste Techniken auf der Basis mobiler Erfassungsgeräte – beispiels-
weise Smartphones – verwendet werden. Auf diese Weise können auch unmittelbar Geoco-
dierungen vorgenommen und die graphische Darstellung über die Kartensoftware des Mobil-
geräts realisiert werden. Der Aufbau eines Monitoringsystems wäre danach über eine Zeitlay-
er-Organisation möglich. Vorteilhaft ist auch, dass zusätzliche Gebäudeinformationen – v. a. 
die Veränderung von Gebäudezuständen – synchron erfasst werden können. 

Ein Beispiel für die Anwendung der Ortsbegehungsmethode ist die saarländische Stadt Il-
lingen. Dort werden Gebäudeleerstandsinformationen für das „Erste Kommunale Abrisspro-
gramm“, das Teil des landesweiten MELanIE (Modellvorhaben zur Eindämmung des Land-
schaftsverbrauchs durch innerörtliche Entwicklung) ist – vorrangig durch Ortsbegehungen 
gewonnen. 

Haushaltgenerierungsverfahren 
Die Erfassung von Gebäudeleerständen kann auch über ein Haushaltgenerierungsverfahren 
(HHGen) erfolgen. Da Einwohnermelderegister keine direkt abrufbaren Angaben über Haus-
halte – und die damit verknüpfte Tatsache eines etwaigen Gebäudeleerstands – enthalten, 
kann versucht werden, auf indirektem Wege aus den Personendaten Hinweise auf das Zu-
sammenleben von Personen in Haushalten zu gewinnen. Die Verfahren der „Haushaltgenerie-
rung“ sortieren die vorhandenen Daten und gruppieren an ein und derselben Wohnadresse 
gemeldete Personen aufgrund von Merkmalsvergleichen zu Haushalten. Die auf diese Weise 
zusammengeführten Personen entsprechen dann dem Typ des „Wohnhaushaltes“. Das 
HHGen basiert auf dem vom Verbund Kommunales Statistisches Informationssystem (KO-
SIS-Verbund) entwickelten Projekt „Wohnungsmarktbeobachtung“ mit einer in diesem Zu-
sammenhang entwickelten (kostengünstigen) Software zur Haushaltgenerierung aus Meldeda-
ten.8 Ob die technische Handhabung eines solchen Systems für kleinere Gemeinden im länd-
lichen Raum den Aufwand rechtfertigt, wäre allerdings noch genauer zu prüfen.  

Gebäudeleerstände können über das HHGen aus der Differenz zwischen Wohnungsbestand 
und Zahl der geschätzten Haushalte ermittelt werden. Die Leerstandserhebung ist zu jedem 
beliebigen Stichtag möglich, sodass die Methode regelmäßig und kontinuierlich anwendbar 
ist. Allerdings können auch Datenverzerrungen auftreten. Das Einwohnermelderegister zeigt 
                                                 

8 www.staedte statistik.de/hhstat.html 
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zwar an, welche Gebäude bewohnt sind, nicht aber, welche Gebäude nicht bewohnt sind. Um 
aber Informationen über nicht bewohnte Gebäude zu erhalten, muss das Melderegister mit 
Informationen (Karten/Kataster, Listen) über vorhandene Gebäude abgeglichen werden. Im 
Zweifelsfall werden dazu wieder Ortsbegehungen erforderlich sein, etwa wenn es Lücken im 
Melderegister gibt oder Gebäude bewohnt sind, ohne dass diese im Melderegister auftauchen 
– wie im Falle der US-Streitkräfte, deren Personal in Deutschland keiner Meldepflicht unter-
worfen ist.  

Das HHGen hat nebenbei den großen Vorteil, dass Informationen über das Alter der Be-
wohner in den Haushalten gewonnen werden können. Diese Informationen können in einem 
nachfolgenden Schritt, wenn es um etwaige Leerstandsverdachtsfälle oder die Prognose von 
Gebäudeleerständen geht, eine wichtige Rolle spielen.  

Daten der Stromversorgung und der Wasserversorgung 
Eine sehr häufig verwendete Methode zur Erfassung von Gebäudeleerständen basiert auf 
Stromzählerdaten. Die Idee ist, dass man von einem Leerstand ausgehen kann, wenn in Ge-
bäuden entweder gar kein Stromzähler existiert oder bei vorhandenem Stromzähler kein oder 
nur geringer Stromverbrauch zu registrieren ist. Dieses Vorgehen kann allerdings auch zu 
Fehleinschätzungen führen, wenn etwa bei Ferienwohnungen und Zweitwohnsitzen aufgrund 
eines geringen Stromverbrauchs auf einen Leerstand geschlossen wird, obwohl dies nicht den 
Tatsachen entspricht. 

Auch die praktische Handhabung dieser Form der Leerstandserfassung kann auf Schwie-
rigkeiten stoßen. Das Verfahren wäre unkompliziert zu bewerkstelligen, wenn ein einziger 
Stromversorger für das betreffende Gebiet die Daten liefern würde. Durch die Liberalisierung 
des Strommarktes mit der freien Wahl eines Stromanbieters durch die Verbraucher ergeben 
sich hingegen erhebliche Datenerfassungsprobleme. Des Weiteren stimmt die Zahl der privat 
genutzten Wohnungen häufig nicht mit der Zahl der Stromzähler überein. Auch kann es vor-
kommen, dass in dem Datensatz der Stromzähler auch andere mit Strom versorgte Nutzungs-
arten in der Umgebung des betreffenden Gebäudes enthalten sind. Auch die Fälle, bei denen 
noch kein Stromzähler angebracht ist (Rohbauten) oder es über Jahre hinweg keinen Strom-
zähler in einem leer stehenden Gebäude gegeben hat, werden durch diese Methode nicht er-
fasst. 

Ähnliche Gegebenheiten liegen bei den verfügbaren Daten der Wasserversorgung vor. 

Daten der Müllentsorgung 
Aufgrund des durch kommunale Abfallsatzungen bestehenden Anschlusszwangs zur Ab-
fallentsorgung können Gebäudeleerstände im Prinzip auch anhand des Nicht-Vorhandenseins 
von Mülltonnen erfasst werden. Die Anwendung der Methode ist mit relativ geringem Auf-
wand möglich, allerdings ist die Aussagekraft des Verfahrens begrenzt, weil auch mehrere 
Haushalte die Erlaubnis erhalten können, gemeinsame Restabfallbehälter zu nutzen. Eine 
Prognose von Gebäudeleerständen auf der Basis von Daten der Müllentsorgung ist nicht mög-
lich. Die Methode eignet sich deshalb lediglich zur Ergänzung und Plausibilitätskontrolle an-
derweitig erhobener Daten.  

Kombination der Erfassungsmethoden 
Die verschiedenen Erfassungsmethoden führen zu unterschiedlichen Ergebnisqualitäten. Tat-
sächlich hat sich der Anteil der fälschlicherweise identifizierten Leerstände bei sämtlichen 
Methoden, wie empirische Studien zeigen, als recht hoch erwiesen. Diese Feststellung trifft 
insbesondere – aus den weiter o. g. Gründen – beim Zugriff auf das Melderegister zu. Bessere 
Ergebnisse werden erzielt, wenn die aufgeführten Methoden miteinander kombiniert werden, 
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wodurch eine gegenseitige Kalibrierung stattfinden kann. Als beste Kombination hat sich, wie 
sich aus der genannten Studie an der TU Kaiserslautern ergab, die Kombination der Erfassung 
über das Melderegister mit Wasserverbrauchsdaten oder Informationen aus der Müllentsor-
gung erwiesen. Da aber auch bei einer solchen Kombination der Erfassungsmethoden die Zahl 
der fälschlicherweise identifizierten Leerstände immer noch recht beachtlich hoch ist, emp-
fiehlt sich grundsätzlich eine manuelle Nachbearbeitung durch gezielte Ortsbegehung, die 
Befragung von Personen mit guten Ortskenntnissen sowie insgesamt eine penible Plausibili-
tätskontrolle.  

5.4 Methoden der Prognose von Gebäudeleerständen 
Nach der Erfassung von Gebäudeleerständen zu einem bestimmten Zeitpunkt mag man auch 
daran interessiert sein, Voraussagen über die weitere Entwicklung von Leerständen zu treffen. 
Folgende Möglichkeiten der Erstellung von Prognosen kommen in Betracht:  

 Extrapolation einer Zeitreihe mit Beobachtungszeitpunkten der Vergangenheit bis zum 
jeweils gegenwärtigen Zeitpunkt und einer daraus zu erstellenden Projektion in die Zu-
kunft; 

 Verknüpfung der beobachteten Leerstandsentwicklung mit demographischen Prognose-
Informationen. 

Die zweitgenannte Vorgehensweise soll dazu dienen, teilgebietsbezogene Leerstandswahr-
scheinlichkeiten für Gebäude in einem Untersuchungsraum aus den Altersdaten der Bewohner 
abzuleiten. Daraus wird gewissermaßen ein potenzieller „Leerstandsverdacht“ bzw. eine 
Leerstandsvermutung für die Zukunft formuliert in der Erwartung, dass eine steigende Wahr-
scheinlichkeit von tatsächlich auftretenden Leerstandsfällen in einem Gebiet besteht.  

Für eine solche Prognoseeinschätzung sind folgende Schritte nötig: 

 Gebietseinteilung: räumliche Abgrenzung des Untersuchungsgebietes nach städtebauli-
chen Kriterien, insbesondere nach Entstehungszeit und/oder – in starker Korrespondenz 
dazu – Bodenrichtwerten; 

 Erfassung der Gebäudeleerstände im Untersuchungsgebiet und seiner Teilgebiete zu ei-
nem gegebenen Zeitpunkt t(x) als Augenblickszustand oder als Endpunkt einer Zeitreihe;  

 Erfassung der Altersstruktur der Bewohner in den Gebäuden des Untersuchungsgebiets 
über das Melderegister zum Zeitpunkt t(x); 

 Definition eines Prognosehorizonts bzw. Prognosezeitpunkts t(x+p);  

 Projektion der Altersstruktur auf den Prognosehorizont t(x+p) und Identifizierung von 
Personen, die zum Zeitpunkt t(x+p) die statistisch durchschnittliche Lebenserwartung er-
reicht oder überschritten haben, in Verknüpfung mit den von ihnen bewohnten Gebäuden 
(zweckmäßigerweise in diskreten Ein-Jahres-Schritten);  

 Feststellung, ob sich in den so identifizierten Gebäuden weitere Personen befinden, die 
zum Prognosezeitpunkt jünger sind als die statistisch durchschnittliche Lebenserwartung 
– falls ja, liegt kein potenzieller Leerstand zum Prognosezeitpunkt vor; falls nein, kann 
von einem potenziellen Leerstandsfall ausgegangen werden; 

 Bewertung der räumlichen Gebietseinheiten über Attraktivitätsindikatoren – z. B. Bau-
weise und Grundstücke, Infrastruktureinrichtungen, Immissionen etc. –, mit denen eine 
Einschätzung der Weiter- bzw. Fortnutzung von Gebäuden, die im Prognosezeitraum leer 
fallen, vorgenommen werden kann; 
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 Multiplikation der potenziellen Leerstandsfälle mit den Attraktivitätsfaktoren der einzel-
nen Gebiete, um zu einer Gesamteinschätzung der Leerstandsfälle zum Prognosezeitpunkt 
zu gelangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bei jeder Prognose ist auch dieses Prognose-Verfahren mit Unsicherheiten behaftet. 
Unvorhergesehene und unvorhersehbare Ereignisse können zu anderen Ergebnissen führen. 
Auch die Prognose selbst, zumal bei einer Veröffentlichung, hat Einfluss auf ihr eigenes Er-
gebnis. Dieser Fall wird später noch zu erörtern sein.  

Gleichwohl mag eine solche Prognoserechnung einige Anhaltspunkte dafür liefern, wie 
sich die Dinge entwickeln. Sinnvoll erscheint auch die Bildung einer Maximal- und einer Mi-
nimaleinschätzung anhand des Attraktivitätsparameters. So kann etwa bei dem gegebenen 
Beispiel eine Aussage dahingehend getroffen werden, dass mit einem Leerstandsminimum 
von 30 und einem Maximum von 36 Gebäuden zu rechnen ist, je nachdem ob das Gebiet für 
die Zukunft als mehr oder weniger attraktiv für Folgenutzer eingeschätzt wird. 

Wünschenswert ist stets eine weitere, geeignete Plausibilitätskontrolle unter Zugrundele-
gung anderer Schätzparameter. Dazu könnte sinnvollerweise folgender Weg eingeschlagen 
werden:  

 Definition eines Startzeitpunktes t(x) sowie eines Prognosehorizonts bzw. Prognosezeit-
punkts t(x+p);  

 Entnahme der Daten für kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnungen, die beispiels-
weise von den statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt werden, und Ableitung 
einer zu prognostizierenden Bevölkerungsentwicklung zum Zeitpunkt t(x+p) für das be-
treffende Untersuchungsgebiet (und/oder seine Teile); 

 Untersuchung – und ggf. Schätzung – der Haushaltsstruktur, d. h. Personen pro Haushalt, 
für das Untersuchungsgebiet; 

 Feststellung des Verhältnisses von Wohnungen und Wohngebäuden als Durchschnitts-
wert in dem betreffenden Untersuchungsgebiet; 

 Berechnung des zu prognostizierenden Leerstands aus der Differenz der Wohnbevölke-
rung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Anzahl von Personen pro Haushalt 
sowie der durchschnittlichen Zahl der Wohnungen pro Gebäude. 

Beispiel: 

In einem Untersuchungsgebiet befinden sich zum Zeitpunkt t(x) = 2010 insgesamt 25 Leer-
stände; als Prognosehorizont werden 10 Jahre festgelegt, der Prognosezeitpunkt ist das 
Jahr t(x+d) = 2020. Aus dem Melderegister werden 10 Personen identifiziert, die im Jahre 
2020 älter sind als die statistisch durchschnittliche Lebenserwartung (z. B. 85 Jahre) und 
Gebäude bewohnen, in denen keine weiteren Personen wohnen, die jünger sind als die sta-
tistisch durchschnittliche Lebenserwartung. Wir haben es also mit 35 potenziellen Leer-
standsfällen zu tun – in der Annahme, dass die anfangs festgestellten Leerstände bleibend 
sind. Für das Gebiet ist anhand von siedlungsstrukturellen und anderen Indikatoren ein 
Attraktivitätsfaktor von 80 % abgeleitet worden, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit 
der Weiter- bzw. Fortnutzung eines Gebäudes bei Eintreten des Leerstandsfalls 80 % be-
trägt. Durch Multiplikation 10*0,8 und Addition des zum Zeitpunkt t(x) = 2010 bereits 
festgestellten Leerstands – der über eine in die Vergangenheit reichende Zeitreihe noch 
plausibler gemacht werden könnte – ergeben sich 33 wahrscheinliche Leerstandsfälle zum 
Prognosezeitpunkt 2020. 
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Während bei dem einen Verfahren also die Prognoseeinschätzung aufgrund der Altersstruk-
tur der Bewohner sowie der Attraktivität von Gebieten und Gebäuden für eine Weiternutzung 
vorgenommen wird, findet die Prognoseeinschätzung bei dem zweitgenannten Verfahren über 
die geschätzte Bevölkerungsentwicklung, die Bewohnerstruktur der Haushalte sowie den 
durchschnittlichen Anteil von Wohnungen pro Gebäude statt. Die geringer werdende Zahl 
von Haushaltsmitgliedern (mehr Einpersonenhaushalte) und die Differenz zwischen jeweils 
aktueller und prognostizierter Bevölkerung sind die wesentlichen Einflussgrößen für die 
prognostizierte Zahl der potenziell leer stehenden Gebäude. Beide Verfahren führen zu recht 
ähnlichen Prognoseergebnissen.  

Die Überlegung, ob die neue Immobilienwertverordnung (ImmoWertV), die im Juli 2010 
in Kraft getreten ist und die frühere Wertermittlungsverordnung für die Ermittlung des Ver-
kehrswertes von Grundstücken (WertV) ersetzt hat, auch zur Abschätzung von künftigen Ge-
bäudeleerständen herangezogen werden kann, hat durchaus einen gewissen Charme. Erstmals 
soll durch diese Rechtsverordnung auch die „künftige Entwicklung“ von Grundstücks- bzw. 
Immobilienwerten mit einbezogen werden, was auf Prognosen der Wertentwicklung hinaus-
läuft. Allerdings gilt auch hier, was bereits im Falle der möglichen Erfassung von Gebäude-
leerständen durch die örtlichen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte dargelegt wurde: 
die Bewertungsaktivität findet nur punktuell statt und ist auf Anforderung in Bezug auf ein-
zelne an den Gutachterausschuss herangetragene Bewertungsfälle ausgerichtet. Ein System 
zur flächendeckenden Prognose von Gebäudeleerständen lässt sich daraus nicht entwickeln. 

5.5 Wirkungen in der Anwendung von Monitoring- und Prognosemethoden 
An dieser Stelle wollen wir uns der Überlegung zuwenden, ob und inwieweit die Beobach-
tung und gar die Prognose von Gebäudeleerständen ein sinnvolles Unterfangen darstellt. 
Manche Zweifel sind angebracht, auch ethische Probleme tauchen auf. Denn wir haben es im 
vorliegenden Fall nicht mit von sozialen Prozessen unabhängigen Phänomenbeobachtungen 
zu tun, sondern mit sozialen Prozessen, die auf einen Akt der Beobachtung besonders sensibel 
reagieren. Allein die Tatsache, dass eine Person oder gar eine Institution den Leerstand von 
Gebäuden erfasst oder, gravierender noch, für die Zukunft abschätzt, kann Konsequenzen auf 
das beobachtete Phänomen selbst nach sich ziehen. Dass die Beobachtung eines Phänomens 
zu einer Veränderung des Phänomens selbst führen kann, ist auch in den sog. exakten Wis-
senschaften bekannt, etwa im Bereich der Mikrophysik, wo jeder Akt der Beobachtung eine 
prinzipiell unvermeidbare Störung des Messobjektes bewirkt. Dort, wo Phänomene mit einem 
starken sozialen Bezug beobachtet werden, gilt dies in einem weitaus höheren Maße.  

Zudem taucht noch ein anderes, altbekanntes Problem auf: Prognosen entfalten stets Wir-
kungen; sie können Trends verstärken (manchmal sogar auslösen) oder zu einer Umkehrung 
der in der Prognose getätigten Aussage führen. Es handelt sich also entweder um sich selbst 
erfüllende Prognosen (self-fulfilling prophecies), weil – soziale – Handlungen danach ausge-
richtet werden, oder um sich selbst zerstörende Prognosen (suicidal prophecies), weil die 
Menschen ihr Handeln umstellen, damit das vorausgesagte Ergebnis überhaupt nicht erst ein-
tritt.  

Nach Lage der Dinge müssen wir im Falle der Prognose von Gebäudeleerständen davon 
ausgehen, dass eine Umkehrung des Trends in Richtung einer geringeren Zahl von Leer-
standsfällen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eintreten wird. Dazu sind die demographi-
schen Trends einer abnehmenden Bevölkerungszahl, insbesondere im ländlichen Raum (von 
Ausnahmen abgesehen), zu zwingend. Es ist somit Vorsicht angesagt: Wenn die Erfassung 
und Prognose von Gebäudeleerständen allein deshalb durchgeführt wird, um einen vorhande-
nen Trend zu beschreiben, kann das im ungünstigen Fall dazu führen, dass sich dieser Trend 
erst recht beschleunigt und verstärkt.  
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Aus diesem Grunde sollte man sich sehr genau überlegen, was man erreichen möchte. Im 
Zweifelsfall sollte eher ein Weg beschritten werden, der auf solche Erhebungen und Progno-
sen verzichtet und stattdessen sich jeweils dem konkreten Leerstandsfall widmet, sobald die-
ser eintritt. Diese „informationelle Selbstbeschränkung“ scheint ausgesprochen sinnvoll. Es 
könnten sich sonst schnell Entwicklungen ergeben, die man am Ende nicht mehr im Griff hat, 
wie ein Beispiel aus Großbritannien lehrt. Dort steht mit dem „ASBorometer“9 ein Smart-
phone-App zur Verfügung, das dazu dient, baufällige und auch nur leer stehende Gebäude 
durch Nachbarn oder andere Personen in einem Informationssystem einschließlich Karten-
übersicht erfassen zu lassen und diese Informationen mit „antisozialem Verhalten“ in Verbin-
dung zu bringen (Schulzki-Haddouti 2010).  

5.6 Strategien und Vorschläge 
Bei aller kritischen Distanz stellt sich die Frage, welche Strategien hilfreich sein können, um 
das Problem der Gebäudeleerstände im ländlichen Raum handhabbar zu machen. Sicher steht 
es außer Frage, dass das Erkennen, Erfassen und Prognostizieren von Gebäudeleerständen als 
Konsequenz der Veränderung der demographischen Strukturen notwendig ist, um dem Auf-
trag einer vorausschauenden Planung gerecht zu werden, insbesondere mit Blick auf die im 
städtebaulichen Planungsrecht geforderte Berücksichtigung der „voraussehbaren Bedürfnisse“ 
(§ 5 BauGB). Ob die öffentliche Hand allerdings gut beraten ist, daraus das Handlungserfor-
dernis einer Marktbereinigung unter Einsatz öffentlicher Mittel als zwingend abzuleiten, sollte 
in seinen Konsequenzen – und Kosten – wohlüberlegt sein. Zu überlegen wären sicher auch 
Alternativen dahingehend, die Eigenverantwortlichkeit der Eigentümer in den Vordergrund zu 
stellen und die öffentliche Hand erst in zweiter Linie aktiv werden zu lassen. Wie dies ge-
schehen könnte, hat Thomas Sieverts bereits im Jahre 1998 aufskizziert, indem er eine baube-
standsbezogene „Kreislaufwirtschaft“ propagiert mit der Konsequenz, dass Gebäude „von 
vornherein auf ihre Umnutzung und letztendliche Recyclingsfähigkeit hin angelegt werden“ 
müssten. Instrumentell ließe sich dafür die Baugenehmigung nutzen, die für eine Bau- oder 
Umbaumaßnahme nur dann erteilt würde, wenn zugleich die „Abrisskosten abzüglich eines 
Wiederverwertungsnutzens“ bei der Gemeinde hinterlegt würden (Sieverts 1998: 462,472; 
Streich 2005: 457). 

Die öffentliche Hand könnte aber auch anderweitig den Grundstückseigentümern und Ge-
bäudebesitzern hilfreich zur Seite stehen und ihnen eine Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Und 
zweifellos geschieht dies bereits, wie die gut organisierte, im Internet verfügbare Gebäude-
börse im Lande Rheinland-Pfalz zeigt. Doch hier besteht – wie bei allen Internetauftritten – 
die Crux darin, dass potenzielle Nutzer keine Kenntnis von der Existenz eines solchen Inter-
netauftritts haben: Internetauftritte machen sich nicht von allein und selbstaktiv bei potenziel-
len Nutzern und Interessenten bemerkbar (es sei denn über Werbung im Internet). 

                                                 
9 www.asborometer.com 
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Abb. 5.2: QR-Code (links) der Gebäudebörse Rheinland-Pfalz (rechts) 

 

Quelle: Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz 2009 

Mit neuen mobilen Technologien (Smartphones), „quick response“-Codierungen (QR-
Codes) und geographischen Features stehen seit kurzem völlig ungeahnte Möglichkeiten zur 
Verfügung. Abbildung 5.2 zeigt ein Beispiel: Links ein QR-Code, der eine Internetverlinkung 
auf die Gebäudebörse Rheinland-Pfalz enthält. Mit einer entsprechenden Programm-
Applikation auf einem Smartphone wird dieser QR-Code fotografiert, wodurch automatisch 
die entsprechende Internetseite aufgerufen wird; in diesem Fall die Gebäudebörse Rheinland-
Pfalz (der Leser möge dies ausprobieren). Mit dieser Methode ließen sich nicht nur die Start-
seiten von Internetauftritten (Homepages) ansteuern, sondern auch bei entsprechender Orga-
nisation die Teile des Internetauftritts, also auch einzelne Gebäude oder textliche Zusatzin-
formationen. Zum Verkauf stehende Gebäude könnten auf diese Art und Weise markiert und 
an beliebigen Orten angeboten werden.  

Solche Angebote ließen sich individuell oder über Portale realisieren. Die Gebäudebörse 
Rheinland-Pfalz ist ein Beispiel; Immobilienportale großer Tageszeitungen wiesen in eine 
ähnliche Richtung. Für Smartphones stehen sog. Apps in vielerlei Ausgestaltung zur Verfü-
gung.  

Üblicherweise sind die mobilen Kommunikationsgeräte heute nahezu alle mit GPS-
Empfängern ausgestattet. Nutzer können damit ihren geographischen Standort bestimmen und 
auch gleichzeitig feststellen und erkunden, was sich um ihren Aufenthaltsort herum befindet – 
historische Gebäude, Restaurants, Tankstellen und vieles anderes mehr. Die Technik ist zwei-
fellos auch ein Potenzial, um die Aufmerksamkeit auf Gebäudesubstanz und auf Gebäude zu 
lenken, für die ein neuer Eigentümer gesucht wird. Auch die sich rasant entwickelnden „aug-
mented-reality“-Techniken, mit denen zusätzliche standortbezogene Informationen auf 
Smartphone-Displays mit Darstellung der realen Umgebung eingeblendet werden können, 
werden dabei ihr Potenzial entfalten. 
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6 Wertänderungen (Wolfgang Horbach) 

6.1 Allgemeines 
Gebäudeleerstände sind grundsätzlich mit Wertminderungen verbunden. Dies begründet sich 
in fehlender oder eingeschränkter Beaufsichtigung, Unterhaltung, Instandsetzung sowie Be-
heizung und führt zu sinkenden Gebäudewerten. Zusätzlich führt die Häufung von Leerstän-
den über den damit einhergehenden Verlust an Attraktivität zu Lageverschlechterungen oder 
teilweise gar zur Stigmatisierung ganzer Wohngebiete und damit auch zur Minderung der 
Bodenwerte. Diese sind nicht auf die Leerstandsobjekte begrenzt, sondern wirken sich wie 
eine Infektion auf alle Grundstücke in der näheren Umgebung negativ aus, auch wenn es sich 
um Gebäude mit vergleichsweise gutem Bauzustand handelt. 

Vorgenannte Probleme treten insbesondere in peripheren, wirtschaftlich und demogra-
phisch schwierigen Gebieten mit ungünstigen Lageeigenschaften sowie bei Gebäuden mit 
baulichen und energetischen Mängeln auf. 

Der weitaus größere Teil der Immobiliennachfrager orientiert sich bei der Objektsuche an 
den eigenen Wohnpräferenzen: ruhige Lage im Grünen, aufgelockerte Bebauung, gute Ver-
kehrsanbindungen, gute Ausstattung. In einem Immobilienmarkt mit Angebotsüberhang ist 
v. a. Wohnraum, der nicht den Bedürfnissen der Nachfrager entspricht, von Leerstand betrof-
fen. 

Die allgemeine Verunsicherung über mögliche Wertverluste interessiert Eigentümer, 
Kommunen und die Finanzwirtschaft gleichermaßen. Für die Kreditwirtschaft gewinnt die 
Kenntnis über die „wahren“ Grundstückswerte“ immer mehr an Bedeutung. Zur Analyse und 
Folgenabschätzung von Wohnungsleerständen sind vor diesem Hintergrund Angaben über 
Wertänderungen erforderlich. Für Wertermittlungen sowie zur Feststellung von Wertänderun-
gen ist dabei grundsätzlich die Kenntnis der jeweiligen Objekte und somit ein Leerstandsmo-
nitoring unabdingbare Voraussetzung. 

6.2 Bewertungsprobleme in Gebieten mit Gebäudeleerständen 
In den alten Ortskernen finden kaum Immobilientransaktionen statt; es gibt kaum noch 
Marktgeschehen. Kauffälle zur Anwendung des Vergleichswertverfahrens stehen deshalb gar 
nicht oder nicht in einem für die statistische Auswertung nötigen Umfang zur Verfügung. 
Bestehende Bodenrichtwerte sind demnach in einigen Fällen nicht mehr marktgerecht. 

Das Sachwertverfahren (§§ 21–23 ImmoWertV) ist bei Leerstandsobjekten infolge unzu-
reichender oder fehlender Marktanpassungsfaktoren (s. Kap. 6.3) nur eingeschränkt verwend-
bar. 

Das Ertragswertverfahren (§§ 17–20 ImmoWertV) stellt meist die einzige Möglichkeit dar, 
ein bebautes Grundstück zu bewerten. In seiner Anwendung kommt es aber auch hier zu 
Problemen: 

 Gebäude sind teilweise nicht mehr voll belegt; struktureller Leerstand ist zentrales 
Wertmerkmal. 

 Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer wird durch die Leerstandsquote beeinflusst. 

 Auf die tabellierten Liegenschaftszinssätze, die unter der Bedingung der Vollvermietung 
abgeleitet wurden, kann nicht ohne Weiteres zurückgegriffen werden. 

 Bei gezielt in Kauf genommener Verkürzung der Restnutzungsdauer sind die 
Bewirtschaftungskosten u. U. wegen erheblicher Einschränkung der Instandhaltung zu 
reduzieren. 
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 Durch Leerstand verbleibt ein Anteil der Fixkosten, die sonst auf den Mieter umgelegt 
werden, beim Vermieter. Diese nicht umlegbaren Betriebskosten werden bei 
Leerstandobjekten zu wertbestimmenden Faktoren. 

 Bei der Ermittlung des Rohertrages kommt es nicht nur darauf an, den tatsächlichen 
Leerstand am Wertermittlungsstichtag zu erfassen, sondern auch prognostizierte 
Aussagen zur künftigen Entwicklung des Leerstandes zu geben. 

6.3 Sachwert-Marktanpassungsfaktoren 
Zu den Aufgaben der Gutachterausschüsse gehört es nach § 193 (5) Nr. 2 BauGB, Faktoren 
zur Anpassung der Sachwerte an die jeweilige Lage auf dem Grundstücksmarkt (Sachwertfak-
toren) aus der Kaufpreissammlung abzuleiten. Der vorläufige Sachwert eines Objektes 
(Summe aus Bodenwert, Herstellungswert der Gebäude, Außenanlagen und besonderen Be-
triebseinrichtungen) kann von sachverständigen Personen relativ sicher ermittelt werden. Er 
entspricht jedoch in aller Regel nicht – und dies gilt insbesondere auch für Gebiete mit Woh-
nungsleerständen – dem Marktpreis dieses Objektes. Die Angebots- und Nachfragesituation 
spielt eine wesentliche Rolle beim Verkauf, findet jedoch keinen Niederschlag bei der Sach-
wertermittlung. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ an den Markt, d. h. 
an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise mit Hilfe des sog. Sachwert-
Marktanpassungsfaktors angepasst werden. Er wird ermittelt, indem man für bebaute Grund-
stücke, die veräußert wurden, den vorläufigen Sachwert nachträglich ermittelt und mit dem 
Kaufpreis vergleicht. Aus den Abweichungen zwischen Modellwert und Kaufpreisen lassen 
sich mithilfe der Ausgleichungsrechnung die Marktanpassungsfaktoren ermitteln. Das Ergeb-
nis ist eine Tabelle oder Formel, aus der sich der Verkehrswert (Marktwert) eines Objektes in 
Abhängigkeit vom vorläufigen Sachwert ergibt. 

Aufgrund des nicht vorhandenen Marktgeschehens und somit fehlender Kaufpreise können 
in Gebieten mit strukturellem Gebäudeleerstand oftmals nur schwer Sachwert-
Marktanpassungsfaktoren ermittelt werden. In Gebieten mit gesundem Grundstücksmarkt 
werden Sachwert-Marktanpassungsfaktoren regelmäßig für Ein- und Zweifamilienhäuser so-
wie gemischt genutzte Grundstücke ermittelt. Es wäre denkbar, dies über die o. g. Gutachter-
ausschüsse stichprobenhaft auch auf Leerstandsgebiete auszudehnen. Aus der Differenz zu 
den „normalen“ Gebieten ohne Gebäudeleerstände könnten dann Rückschlüsse auf die Wert-
minderung gezogen werden. Vorgenannte Methode ist jedoch nur bei Vorliegen einer ausrei-
chenden Anzahl von Kaufverträgen möglich. Der Marktanpassungsfaktor bezieht sich auf die 
Summe aus dem Wert der Gebäude und dem Bodenwert. 

6.4 Wertänderungen am Grund und Boden 
Infolge der demographischen Entwicklung mit Einwohnerrückgang, Nachfragerückgang und 
teilweisem Leerstand gelten neue Regeln bei der Bodenwertermittlung. Nicht mehr allein die 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vor-
haben in Gebieten des Innenbereiches gemäß § 34 BauGB sind entscheidend für den Grund-
stückswert, sondern vielmehr die zu erwartenden Entwicklungen, die auf der örtlichen oder 
quartiersbezogenen (Nachfrage-)Situation basieren (BMVBS 2007). Hier ist die Qualitätsbe-
stimmung von Grundstücken um den Aspekt „Zukunftsfähigkeit“ bzw. „Nachhaltigkeit“ zu 
erweitern. 

Gemäß § 196 BauGB haben die Gutachterausschüsse auf Grundlage der Kaufpreissamm-
lung flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des 
unterschiedlichen Entwicklungszustands zu ermitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten Gebie-
ten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden 
unbebaut wäre. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Leerstände keinen Einfluss auf den Boden-
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wert hätten. Ab einer gewissen Leerstandshäufigkeit wird sich ein Verlust an Attraktivität der 
Wohnlage und somit eine Minderung des Bodenwertes ergeben. Für die Bodenrichtwerte sind 
Zonen zu bilden, die jeweils Gebiete umfassen, die nach Art und Maß der Nutzung weitge-
hend übereinstimmen. 

Da Bodenrichtwerte bundesweit alle zwei Jahre flächendeckend zu ermitteln sind, bedarf es 
lediglich einer zonalen Betrachtung der zeitlichen Änderung dieser Werte, um Differenzen 
auf einfachste Weise festzustellen. Probleme werden dort auftreten, wo zwischenzeitlich Zo-
nenabgrenzungen geändert wurden oder kein Markt stattgefunden hat. Die durch Wohnungs-
leerstand bewirkten Wertminderungen der Gebäude werden hierdurch nicht erfasst. 

Die von den Gutachterausschüssen ebenfalls ermittelten Bodenpreisindexreihen können in 
diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht verwendet werden, da sie sich nicht auf Problem-
bereiche, sondern i. d. R. auf größere Gebiete, wie z. B. das einer Stadt, einer Verbandsge-
meinde oder eines Landkreises, beziehen.  

6.5 Wertänderungen an der Gebäudesubstanz 
Wie bereits in Kap. 6.1 angeführt, wirken sich Leerstände wie eine Infektion auf alle Grund-
stücke in der näheren Umgebung negativ aus, auch wenn es sich um Gebäude mit vergleichs-
weise gutem Bauzustand handelt. Fundierte und inhaltlich vergleichbare Angaben über die 
Höhe des Wertverlustes sind nur über sachgerechte Wertermittlungen nach den Bestimmun-
gen der §§ 192–199 BauGB in Verbindung mit der Immobilienwertermittlungsverordnung 
(ImmoWertV) sowie der Wertermittlungsrichtlinie (WertR 2006) möglich. Zur Feststellung 
objektbezogener Wertänderungen wären dabei mindestens zwei Wertermittlungen mit zeit-
versetzten Bewertungsstichtagen vorzunehmen, wobei sich der Wertverlust als Differenz 
ergäbe. Dieser Aufwand ist aus Kostengründen kaum leistbar und auch nicht vertretbar.  

Hilfsweise könnte eine repräsentative Stichprobe durchaus Rückschlüsse auf die Gesamt-
heit ermöglichen.  

6.6 Berücksichtigung von Freilegungskosten 
In § 16 Abs. 3 ImmoWertV wird explizit die Berücksichtigung der Freilegungskosten als 
Wertminderung bei der Bewertung eines Liquidationsobjektes gefordert. Je näher der Zeit-
punkt rückt, an dem ein Gebäude nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden kann, umso deutli-
cher tritt der Umstand in das Bewusstsein der Marktteilnehmer, dass zur nachfolgenden Nut-
zung des als unvergänglich anzusehenden Grundstücks dieses zunächst von der aufstehenden 
Gebäudesubstanz befreit werden muss. 

Bei niedrigen Bodenwerten können die Kosten (Freilegungskosten, Aufbereitungskosten, 
Giebelanschlussarbeiten, Wiederherstellung der Bodenflächen) über dem liegen, was auf dem 
Grundsstücksmarkt für solche Flächen bezahlt wird. Es handelt sich dann um unrentierliche 
Kosten, die für den Käufer einen Verlust darstellen (Schrottimmobilien). Für ein Grundstück 
mit negativem Bodenwert ist auf dem Markt grundsätzlich kein Preis erzielbar (BMVBS 
2007). 

In diesen Fällen wird der Eigentümer häufig die Verausgabung unrentierlicher Kosten 
scheuen und das Objekt bis auf Weiteres dem Verfall überlassen. Hiergegen kann die Bauauf-
sichtsbehörde nur in Fällen der Sicherheitsgefährdung eingreifen (z. B. durch Verpflichtung 
des Eigentümers zum Abriss). Erfahrungsgemäß wird von dieser Ermächtigung aus rechtli-
chen und finanziellen Gründen nur selten Gebrauch gemacht, was dazu führt, dass Bauruinen 
meist lange Zeit störend wirken, bevor der Abriss erfolgt. 

Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor, die Gemeinde durch Gewährung von Zuschüssen oder 
durch Einrichtung eines Landesfonds in die Lage zu versetzen, die erforderlichen Abrisskos-
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ten zu übernehmen, um es im Gegenzug über einen Zeitraum von zwanzig bis dreißig Jahren 
unentgeltlich (z. B. als Park- oder Grünfläche) zu nutzen. Dem Eigentümer bleibt das Grund-
stück erhalten mit der Zusicherung, dass es nach Ablauf der Fremdnutzung erneut bebaubar 
ist. 

6.7 Ergebnis 
Regional sehr unterschiedliche Bevölkerungsverluste wirken sich gravierend auf die innerört-
liche Entwicklung aus. Stadt- oder Ortsplanung haben keinen oder nur einen mit hohen För-
dermitteln durchsetzbaren Einfluss auf die künftige Entwicklung von Gemeinden oder Ge-
meindeteilen. Die Folge sind Wohnungs- und Gebäudeleerstände, die sowohl die Eigentümer 
und Bewohner als auch Kommunen und Kreditinstitute vor besondere Probleme stellen. Eng 
damit verbunden ist die Frage, wie sich Immobilienwerte in solchen Problemgebieten entwi-
ckeln. Die Hoffnung auf stabilen Wertzuwachs ist ebenso fragwürdig wie der vermeintliche 
Schutz vor Mietsteigerungen. 

Der sich bildende Marktpreis ist völlig unabhängig davon, welche Kosten zur Erstellung 
des Gebäudes aufgewendet werden mussten. Der Käufer bestimmt zukünftig den Markt, wo-
bei anstehende Aufwendungen für Modernisierungs- oder Energiesparmaßnahmen preismin-
dernd wirken werden. 

Bei sinkenden Kaufpreisen ist zu erwarten, dass auch Einfamilienhäuser (Sachwertobjekte) 
künftig einer Mietnutzung zugeführt werden. Dies war bisher wegen der nicht erzielbaren 
Kostenmiete weitgehend ausgeschlossen. Wenn der erzielbare Kaufpreis weit unter den Er-
wartungen liegt, wird der Eigentümer sich jedoch – zumindest vorübergehend – für eine Ver-
mietung entscheiden. Sollte diese Entwicklung verstärkt eintreten, wird sie voraussichtlich 
auch zu Mietsenkungen im Bereich der Ertragswertobjekte führen. 

Ständig geringere Mietpreise in Verbindung mit dem Trend zur Kurzlebigkeit von Woh-
nungseinrichtungen können höhere Wechselraten der Mieter erzeugen. Wer sollte noch tape-
zieren und umräumen, wenn er sich alle drei Jahre neu einrichten und in eine frisch renovierte 
Wohnung zu einem noch niedrigeren Preis umziehen kann (Landesverband Haus&Grund 
Sachsen-Anhalt 2000)?  

Wie der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men, Lutz Freitag, erwartet, werden in den kommenden Jahren immer mehr Häuser in ländli-
chen Regionen auf den Markt kommen, weil ihre Eigentümer aus Alters- und Gesundheits-
gründen in die Städte ziehen (Haimann 2008). Dieses Phänomen plagt nicht nur die neuen 
Bundesländer, sondern wird sich auch verstärkt in vielen ländlichen Regionen in West-
deutschland bemerkbar machen. Kommen zu dieser Entwicklung dann auch noch Wohnungs-
leerstände hinzu, kann dies zu erheblichen Wertverlusten von Immobilien führen, die sich 
sowohl im Boden- als auch im Gebäudewert widerspiegeln. 

Bei Wertermittlungen ist es besonders wichtig, nicht nur die allgemeinen Wertverhältnisse 
auf dem Grundstücksmarkt am Wertermittlungsstichtag zu berücksichtigen, sondern darüber 
hinaus auch künftige Entwicklungen, wie beispielsweise absehbare anderweitige Nutzungen, 
wenn sie mit hinreichender Sicherheit aufgrund konkreter Tatsachen zu erwarten sind (s. § 2 
ImmoWertV).  



42 

7 Fallbeispiel Hessen: Limeshain, Biebertal, Lautertal und Wettenberg 
(Christian Diller) 

7.1 Auswahl der Untersuchungsgemeinden 
Die Modellbetrachtung für den hessischen Teil des Untersuchungsgebiets bezieht sich auf die 
Gemeinden Limeshain, Biebertal, Lautertal und Wettenberg. Die Auswahl dieser Gemeinden 
erfolgte zum einen auf Basis von Entwicklungsdaten. Ausschlaggebend waren zum andern 
bestehende Arbeitskontakte vor Ort, in deren Rahmen das Thema Wohnungsleerstand von 
den Bürgermeistern z. T. selbst angesprochen worden war, also ein Problemdruck zu vermu-
ten war. 

7.2 Rahmendaten der Untersuchungsgemeinden 
Abbildung 7.1 zeigt die vier hessischen Untersuchungsgemeinden. Die Gemeinden Biebertal 
und Wettenberg liegen im „Speckgürtel“ des mittelhessischen Oberzentrums Gießen. Die 
Gemeinde Limeshain liegt am Rande des Rhein-Main-Verflechtungsraums, sie ist Teil des 
Regierungsbezirks Südhessen und weist v. a. durch die direkte Autobahnanbindung (A 45) 
eine relativ verkehrsgünstige Lage auf. In der neuen Raumstrukturtypisierung des BBSR lie-
gen diese drei Gemeinden in „Zwischenräumen mit Verdichtungsansätzen bzw. geringer 
Dichte“ (s. a. Abb. 1.1 in Kap. 1).  

Demgegenüber wird die im Regierungsbezirk Mittelhessen und im Vogelsbergkreis gele-
gene Gemeinde Biebertal in die Kategorie „Peripherraum mit Verdichtungsansätzen“ einge-
ordnet, die Einwohnerdichte ist deutlich geringer als in den anderen betrachteten Gemeinden 
und ihre Verkehrsanbindung ist merklich schlechter (keine direkte Autobahnanbindung). 

Abb. 7.1: Lage der hessischen Untersuchungsgemeinden  

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Für die drei im Regierungsbezirk Mittelhessen gelegenen Gemeinden Biebertal, Wetten-
berg und Lautertal liegen „amtliche“ Einwohner-, Haushalts- und Wohnungsbedarfsprogno-
sen bis zum Jahr 2020 vor (vgl. Tab 7.1). Diese wurden im Rahmen der Erarbeitung des Re-
gionalplanes Mittelhessen erstellt. Ausgehend von dem Basisjahr 2002 werden dabei die in 
der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Statistischen Landesamtes ermittel-
ten Werte kleinräumig konkretisiert. Die Vorhersagewerte stellen eine Mischung aus Bevöl-
kerungsfortschreibungen und regionalplanerischen Zielaussagen dar. Der Regionalplan Süd-
hessen, in dessen Geltungsbereich Limeshain liegt, enthält keine solch kleinteiligen Vorher-
sagedaten bzw. Zielzahlen. Auffallend ist, dass der prognostizierte Einwohnerrückgang bis 
2020 in allen drei mittelhessischen Gemeinden fast gleich hoch ausfällt: er soll 5 bzw. 6 % 
betragen. 

Tab. 7.1: Rahmendaten der hessischen Untersuchungsgemeinden 

 Biebertal Lautertal Limeshain Wettenberg 

Fläche in km2 43,93 53,51 12,5 42,97 

EW 2002 10489 2667 5480 12411 

Prognose EW 2002–2020 10000 2500 k.A. 11700 

Prognose Veränderung 2002–2020 in % -5 -6 k.A. -6 

Einwohner 2008 10058 2530 5379 12363 

EW je km2 2008 229 47 430 288 

Veränderung 2002–2008 in % -4 -5 -2 0 

Haushalte 2002 4777 937 k.A. 5780 

Prognose Haushalte 2002–2020 4889 930 k.A. 5801 

Prognose Veränderung Haushalte 
2002–2020 in % 2 -1 k.A. 0 

Prognostizierter Wohnungsbedarf 2002–2020 
(ohne Negativbedarf) 

absolut 

je 1000 EW  

 

 

354 

34 

 

 

40 

15 

 

k.A. 

 

 

307 

25 

Fertiggestellte Wohnungen absolut 

im Jahresdurchschnitt 2005–2007 
je 1000 EW 

30 6 6 40 

2,9 2,2 1,2 3,2 

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis Hessisches Statistisches Landesamt 2010 und Regierungspräsidium Gießen 
2007. 

Vor dem Hintergrund nach wie vor leicht steigender Haushaltsgrößen wird für die Gemein-
den bis 2020 nur ein leichter Rückgang (Lautertal -1 %), eine Stagnation (Wettenberg +-0 %) 
und sogar ein leichter Anstieg (Biebertal +2 %) der Zahl der Haushalte vorausgesagt. Für alle 
Gemeinden wird auch bei rückgehender Bevölkerungszahl ein zusätzlicher Wohnungsbedarf 
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(der sowohl den Neubau als auch den Ersatzbedarf umfasst) vorausgesagt, dem durch regio-
nalplanerisch begründete Neuausweisen nachgekommen werden kann. Je 1000 Einwohner 
sollen demnach in den Gemeinden zwischen 15 und 34 neue Wohnungen entstehen. 

Mit Blick auf die Wohnungsbautätigkeit der letzten drei Jahre, die in den vier betrachteten 
Gemeinden zwischen 1,2 und 3,2 Wohnungen je 1000 Einwohner im Jahr lag, erscheint diese 
Zahl erforderlicher neuer Wohnungen zwar zunächst durchaus realistisch. Jedoch zeigt eine 
Betrachtung der Einwohnerentwicklung, dass die in der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 
ermittelten Einwohnerzahlen zumindest für einige Gemeinden bei Weitem zu hoch ausfielen. 
Die Gemeinde Lautertal erreichte den 2002 für 2020 prognostizierten Einwohnerrückgang 
von 6 % fast schon nach nicht einmal der Hälfte der Laufzeit der Prognose (Einwohnerrück-
gang 2008 gegenüber 2002 5 %); ähnlich die Gemeinde Biebertal, der bis 2020 ein Rückgang 
um 5 % prognostiziert worden war: 4 % Einwohnerrückgang waren bereits im Jahr 2008 er-
reicht. 

Neben der grundlegenden Überschätzung der Wanderungsgewinne, wie sie der gesamten 
Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen zu eigen ist, kommen bei der kleinteiligen Bevölke-
rungsprognose noch die quantitativen normativen Zielvorgaben der Regionalplanung hinzu, 
die eine realistische Einschätzung der Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsbedarfe er-
schweren. 

Im Rahmen eines Studienprojekts im Wintersemester 2009/10 am Institut für Geographie 
der JLU Gießen wurden für die hessischen Gemeinden Biebertal, Wettenberg, Lautertal und 
Limeshain weitere Untersuchungen durchgeführt (JLU 2010): eine Untersuchung der derzei-
ten Wohnungsleerstände (Kap. 7.3.) und eine Abschätzung zukünftiger Wohnungsleerstände 
(Kap. 7.4.) 

7.3 Erhebung des aktuellen Leerstands für die Gemeinden Biebertal, Lautertal 
und Wettenberg 

Zur ersten Einschätzung des aktuellen Gebäudeleerstands wurden Grundstücksbegehungen 
und Kartierungen durchgeführt. Verglichen mit den in diesem Band dargestellten Erhebungen 
für die Gemeinde Otterberg in Rheinland-Pfalz (s. Kap. 8), in der ein sehr breiter Katalog von 
Erhebungsmethoden angewendet wurde, war das Vorgehen hier ausschließlich auf Leer-
standskartierungen nach dem Augenschein sowie punktuelle Ad-hoc-Einwohnergespräche vor 
Ort und – soweit vorliegend – den Abgleich mit Erhebungen der Gemeinden beschränkt. 

In den Datenblättern für die Grundstücke wurden folgende Kriterien erhoben: 

 Ortsteil, Straße, Hausnummer 

 Eigentumsverhältnisse 

 GRZ, GFZ, bebaut – unbebaut, Kompaktheit des Baukörpers  

 Nutzungsart, Gebäudetyp, Gebäudealter 

 Baulicher Zustand, Denkmalschutz 

 Bewohnt/genutzt, leer stehend, teilweise leer stehend 

Hinsichtlich der Quantitäten des Wohnungsleerstandes ergibt sich als Ergebnis dieser Erhe-
bungen zunächst folgendes Bild: 

 Für die Gemeinde Lautertal sind derzeit 22 leer stehende Gebäude zu verzeichnen, davon 
10 für reine Wohngebäude und weitere 7 für Mischnutzungen (u. a. Wohnzwecke). Dazu 
kommen noch zwei weitere Gebäude, die als nur teilweise bewohnt eingestuft wurden.  
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 In Biebertal wurden insgesamt 32 leer stehende Wohngebäude ermittelt.  

 In Wettenberg wurden insgesamt 46 leer stehende Wohngebäude ermittelt. 

Dies entspricht bezogen auf den Gesamtbestand der Wohnungen Leerstandsquoten von le-
diglich 1–2 %. Der Abgleich mit kommunalen Erhebungen, wie sie in Wettenberg vorlagen, 
machte deutlich, dass auch unter Einsatz von anderen Leerstandserhebungsmethoden (vgl. 
hierzu Kap. 5) die Leerstandsraten in diesen relativ niedrigen Größenordnungen liegen. Be-
sonders für die periphere Gemeinde Lautertal ist dies vor dem Hintergrund der schon seit Jah-
ren zurückgehenden Einwohnerzahl des Ortes ein Wert, der niedriger liegt als zunächst erwar-
tet. 

In quantitativer Hinsicht ist also für keine der untersuchten Gemeinden derzeit ein gravie-
rendes Wohnungsleerstandsproblem zu verzeichnen. Auch bei geringen gesamtörtlichen Leer-
standsraten könnte jedoch der Wohnungsleerstand ein Problem darstellen, wenn er sich klein-
räumig auf bestimmte Gebiete konzentrieren würde. Die folgenden Abbildungen zeigen die 
räumliche Lage der Leerstände für einzelne Ortsteile von Wettenberg und Lautertal: 

In Wettenberg-Wissmar zeigt sich ein gewisse Konzentration der Leerstände im Süden, je-
doch werden auch in diesen Gebieten kritische Leerstandsraten von 10 % nicht erreicht 
(s. Abb. 7.2). 

Abb. 7.2: Kartierte aktuelle Gebäudeleerstände in Wettenberg-Wissmar 

 

Quelle: JLU (2010): 237 

Im Ortsteil Launsbach ist die Verteilung des Leerstandes räumlich insgesamt noch dis-
perser, nur vereinzelt finden sich kleinere Leerstandskonzentrationen (s. Abb. 7.3).  
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Abb. 7.3: Kartierte aktuelle Gebäudeleerstände in Wettenberg-Launsbach  

 

Quelle: JLU (2010): 239  

Auch im Ortsteil Frankenberg der Gemeinde Biebertal zeigen sich keine deutlichen räumli-
chen Konzentrationen der Gebäudeleerstände (s. Abb. 7.4). 
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Abb. 7.5: Kartierte aktuelle Gebäudeleerstände in Ortsteilen von Lautertal (Vogelsberg) 

 

Quelle: JLU (2010): 103 
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7.4 Exemplarische Leerstandsverdachtsprognose für den Ortsteil Limeshain-
Himbach 

Die Analyse in den Ortsteilen der Gemeinden Wettenberg, Biebertal und Lautertal zeigten, 
dass das Thema Wohnungsleerstände in quantitativer Hinsicht auch für die peripher gelege-
nen Ortsteile derzeit noch kein großes Problem darstellt; die Leerstandsraten der gesamten 
Gemeinden liegen nicht über 2 % des Wohnungsbestandes. Auch für eine räumliche Konzent-
ration des Leerstandes in einzelnen Gebieten gibt es derzeit nur vereinzelte Hinweise. 

Das Problem könnte sich allerdings bereits mittelfristig verschärfen. Eine Methode, um zu 
einer räumlich genaueren Abschätzung von zukünftigen Leerstandspotenzialen zu gelangen, 
stellt die Kartierung des Alters der Bewohner der Gebäude dar. Mit Zustimmung der jeweili-
gen Bürgermeister sind hierzu Daten des Statistischen Landesamtes Hessen erhältlich, die 
gebäudebezogen die Altersstruktur der Bewohner zeigen. 

Für den Limeshainer Ortsteil Himbach wurde eine Untersuchung des Zustandes derjenigen 
Gebäude, die derzeit nur noch von Über-65-Jährigen bewohnt werden, vorgenommen (vgl. 
Abb. 7.6). In dem Drittel der bereits nur noch von Senioren bewohnten Häuser, das einen 
mittleren (gelbe Signatur) bis schlechten (rote Signatur) Bauzustand aufweist, dürften jene, 
bei denen in den nächsten 10–20 Jahren das Leerstandsrisiko besonders hoch ausfällt, beson-
ders gehäuft vertreten sein.  

Abbildung 7.6 macht deutlich, dass sich die Gebäude, die derzeit nur von Senioren bewohnt 
werden, entlang der Ortshauptlagen konzentrieren. Da die meisten dieser Gebäude jedoch in 
gutem Zustand sind, ist eine gravierende Leerstandsgefahr noch nicht ablesbar. Die „überal-
terten“ Gebäude, die sich in schlechterem Zustand befinden, verteilen sich dispers über den 
Ortsteil; räumliche Konzentrationen sind nicht erkennbar. 

Abb. 7.6: Zustand der Häuser im Ortsteil Limeshain-Himbach, die ausschließlich von Über-
65-Jährigen bewohnt werden  

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 
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7.5 Folgerungen 
Das Thema Wohnungsleerstand ist derzeit in den betrachteten Untersuchungsgemeinden erst 
in Ansätzen vor Ort ablesbar, die Leerstandsraten liegen bei 1–2 % des Bestandes und auch 
räumliche Konzentrationen der Leerstände sind erst in Ansätzen auszumachen. Der Problem-
druck ist interessanterweise in der peripher-ländlich gelegenen Gemeinde Lautertal noch nicht 
signifikant höher als in den drei anderen Gemeinden, die eher im entwicklungsstärkeren 
„Zwischenraum“ liegen.  

Die Prognosedaten lassen zwar vermuten, dass dieses Problem in den nächsten 5-10 Jahren 
sowohl in den ländlich peripheren Gemeinden als auch in suburbanen Gemeinden verstärkt 
auftreten wird. Allerdings ist eine räumliche Konzentration zukünftiger Leerstände, was Vo-
raussetzung für die Anwendung einer Reihe von Maßnahmen wäre, heute noch nicht ablesbar. 
Hierfür wären Untersuchungen auf einer breiteren empirischen Basis erforderlich. 

Auch wenn amtliche Prognosen die Leerstandsproblematik unterschätzen, so ist doch bei 
den Bürgermeistern der betrachteten Gemeinden durchaus bereits ein grundsätzliches Prob-
lembewusstsein, zumindest eine angemessene Aufmerksamkeit, vorhanden, wenn auch noch 
keine abschließenden Überlegungen angestellt wurden, wie mit dem Thema umzugehen ist. 

8 Fallbeispiel Rheinland-Pfalz: Otterbach (Annette Spellerberg, Bernd Streich)10 

8.1 Das Beispiel Otterbach: Monitoring von Leerständen bei Wohnimmobilien 
Anknüpfend an den Beitrag zur Erfassung und Prognose von Gebäudeleerständen in diesem 
Band (s. Kap. 5) wird hier das Vorgehen zur Feststellung von Gebäudeleerständen an einem 
Fallbeispiel aus Rheinland-Pfalz demonstriert. Die Ortsgemeinde Otterbach liegt in der Regi-
on Westpfalz, sechs Kilometer nördlich vom Oberzentrum Kaiserslautern entfernt. Im Norden 
grenzt die Gemeinde an das Nordpfälzer Bergland und im Süden an den Pfälzer Wald, danach 
schließt die Stadt Kaiserslautern an. 

Trotz der vergleichsweise hohen Bevölkerungsdichte von ca. 676 EW/km² wird die Unter-
suchungsgemeinde Otterbach im LEP IV als ländlich ausgewiesen. Die Ortsgemeinde als 
Grundzentrum mit zentralörtlichen Einrichtungen zur Grundversorgung umfasst Gewerbetrei-
bende und Märkte, wie z. B. Aldi, Wasgau, Lidl und Penny. Insgesamt gibt es in Otterbach 
254 Gewerbetreibende, davon sind 15 Gaststätten. Die soziale Infrastruktur des Ortes umfasst 
zwei Kindergärten und eine Grundschule. Außerdem ist eine gute medizinische Versorgung 
mit neun Allgemeinmedizinern, einem Zahnarzt und einer Apotheke sowie zwei Alten- und 
Pflegeheimen gewährleistet. Die Ausstattung mit einem solch breiten Spektrum an Versor-
gungseinrichtungen geht über das übliche Maß der Grundversorgung im ländlichen Raum 
hinaus.  

Die Gemeinde verfügt über einen Bahnhof mit Regionalverbindungen nach Kaiserslautern 
und Lauterecken, die in stündlichen Intervallen bedient werden. Des Weiteren gibt es in 
Otterbach eine Vielzahl von Bushaltestellen mit einer halbstündlichen Verbindung zum Ober-
zentrum Kaiserslautern. Somit sind zum einen die überregionale und regionale Erreichbarkeit 
im MIV sowie zum anderen die Erreichbarkeit Kaiserslauterns im ÖPNV sichergestellt. 

Eine Besonderheit der Ortsgemeinde sind die amerikanischen Einwohner, die bedingt durch 
die Airbase in Ramstein ihren Wohnsitz in den umgebenden Gemeinden haben, so auch in 
Otterbach. Die amerikanischen Militärbediensteten und deren Angehörige sind jedoch nach 
                                                 

10 Es handelt sich um Ergebnisse des „Großen Studienprojektes“, das im WS 2008/09 an der TU Kaiserslautern im Studi-
engang Raumplanung unter Leitung der Autoren durchgeführt wurde. Die Teilnehmer/innen waren: Tobias Altmann, Julia 
Anslinger, Julia Bieck, Simone Handwerk, Rebecca Högner, Karoline Kennel, Anja Köhler, David Schuster, Christopher 
Strauß, Benjamin Teis, Rebecca Trautmann, Jens Wacker und Dou XinXin. 
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den deutschen Meldevorschriften nicht meldepflichtig und müssen sich daher nicht beim 
Einwohnermeldeamt anmelden. Aktuell leben 230 Personen in Otterbach, die nicht den deut-
schen Meldevorschriften unterliegen (VG Otterbach 2009). 

Seit Anfang der 1980er Jahre ist eine stetige Zunahme der Einwohnerzahl zu verzeichnen, 
die 2008 ihren Höhepunkt bei 4.206 Einwohnern erreicht. Der Wanderungstrend in Abbil-
dung 8.1 zeigt die Zu- und Fortzüge in Otterbach von 1973 bis 2007. Während von 1973 bis 
1984 hauptsächlich die Fortzüge aus der Ortsgemeinde überwiegen, ziehen seit 1985 mehr 
Menschen zu als wegziehen – einzige Ausnahme ist das Jahr 2006. Damit verzeichnet Otter-
bach seit 1985 Wanderungsgewinne, womit die Ortsgemeinde nicht der allgemeinen Entwick-
lung der Ortsgemeinden gleicher Größenklassen und des Landkreises Kaiserslautern ent-
spricht. Sie können jedoch mit dem Trend der Stadt-Umland-Wanderungen erklärt werden: 
Viele Bewohner der Stadt Kaiserslauterns zieht es ins Umland. Das Bevölkerungswachstum 
der Ortsgemeinde Otterbach lässt sich dadurch erklären, dass der Wanderungsgewinn das 
Geburtendefizit ausgleicht. 

Abb. 8.1: Zu- und Fortzüge der Ortsgemeinde Otterbach 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; eigene Darstellung 

Der Trend zur Alterung lässt sich auch in der Ortsgemeinde Otterbach feststellen. Der An-
teil der Über-65-Jährigen ist von 1987 bis 2007 kontinuierlich gestiegen (um fünf Prozent-
punkte) und gleichzeitig hat der Anteil der 20- bis 65-Jährigen stetig abgenommen, die Al-
tersgruppe unter 20 Jahre blieb in Otterbach jedoch fast konstant (vgl. Abb. 8.2).  
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Abb. 8.2: Bevölkerungsentwicklung nach Altersstruktur der Ortsgemeinde Otterbach 
in Prozent 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; eigene Darstellung 

Der Raumordnungsbericht Rheinland-Pfalz 2008 prognostiziert für die Jahre 2007 bis 2020 
für die Region um Kaiserslautern einen Bevölkerungsverlust von 5 bis 11 % und für Otterbach 
einen Verlust von 5,7 %  (Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz 2009). 

Die Siedlungsstruktur der Ortsgemeinde Otterbach wurde anhand des Kriteriums der Ent-
stehungszeit der Baugebiete und des Kriteriums der Bodenrichtwerte untersucht, wobei sich 
die Ergebnisse weitgehend überschneiden. Auf dieser Basis werden Gebiete zur Klassifizie-
rung und Verortung der Leerstände gebildet. Die Siedlungsstruktur wurde dazu in sieben Ka-
tegorien unterteilt und je nach der Entstehungszeit benannt: Anfang 20. Jahrhundert, 
1920er/30er Jahre & jünger, 1950er/60er Jahre, 1970er Jahre, 1980er Jahre, 1990er Jahre und 
Neubaugebiet. Anschließend wurde die Siedlungsstruktur in Quantum GIS eingepflegt, so-
dass eine weitere Verarbeitung der Daten und eine Verknüpfung mit anderen während des 
Projektes erhobenen Informationen möglich ist. Die in Quantum GIS erstellte Karte ist in 
Abb. 8.3 zu sehen. 
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Abb. 8.3: Siedlungsstruktur nach Entstehungszeit der Baugebiete Ortsgemeinde Otterbach 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; eigene Darstellung 

In Otterbach sind hauptsächlich Einfamilienhäuser vorzufinden. Nach Stand vom 
31.12.2007 gibt es 1.311 Wohngebäude mit insgesamt 1.893 Wohnungen. Häuser mit drei 
und mehr Wohnungen sind nur sehr wenige vorzufinden (n = 78). Laut BBR Wohnungs-
marktprognose 2020 werden in den Jahren 2005 bis 2020 im Landkreis Kaiserslautern jähr-
lich 0,5 bis unter 1,0 Ein- und Zweifamilienhäuser pro 1000 Einwohner neu gebaut. Der 
Durchschnitt im ländlichen Raum liegt in diesem Zeitraum bei 1,8. Der Landkreis Kaiserslau-
tern liegt folglich stark unter dem Durchschnitt. Es ist davon auszugehen, dass nur noch we-
nige Ein- und Zweifamilienhäuser neu gebaut werden. Die Bodenrichtwerte liegen zwischen 
90 €/m² im Ortskern aus den 1920er Jahren und dem Neubaugebiet des letzten Jahrzehnts mit 
140 €/m². 
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8.2 Vergleich und Bewertung der Erfassungsmethoden von Leerständen am Beispiel 
Otterbach 

Das grundlegende Ziel des Vergleichs und der Bewertung der Erfassungsmethoden ist die 
Herausarbeitung einer möglichst effektiven und einfachen Methode zur Erfassung von Leer-
ständen. Die Beurteilung bzw. Kontrolle der Aussagekraft und -qualität der verschiedenen 
Erfassungsmethoden besteht aus einer statistischen Betrachtung der identifizierten Leerstände 
und einer darauf aufbauenden Bewertung.  

Ermittlung von Wohngebäudeleerständen über das Melderegister 
Die Daten des Melderegisters wurden zunächst direkt bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Otterbach angefragt. Sie sollten mindestens folgende Indikatoren enthalten: 

 Postalische Anschrift 

 Anzahl der gemeldeten Personen je Anschrift 

 Geburtsjahr jeder gemeldeten Person 

 Angaben, wann zuletzt eine Person an einer Anschrift gemeldet war 

 Ausgabe der aktuellen Melderegisterdaten sowie Daten aus der Vergangenheit 

Der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach war es aus technischen Gründen nicht mög-
lich, das Melderegister in digitaler Form auszugeben. Aus zugriffstechnischen Gründen konn-
te auch keine Ausgabe mit Geburtsjahren erfolgen. 

Melderegister der Gemeinde Otterbach als Ausdruck 
Der Ausdruck des Melderegisters wurde durch die Mitarbeiter des Bauamts der Verbandsge-
meinde Otterbach mit Bemerkungen ergänzt. So wurden bspw. Objekte markiert, in denen 
amerikanische Bürger wohnen, die nach deutschem Recht nicht meldepflichtig sind. Diese 
Anmerkungen konnten aufgrund ihrer Unvollständigkeit und fehlenden Zuverlässigkeit je-
doch nicht weiter verarbeitet werden. Zudem wurden Objekte gekennzeichnet, welche in ei-
nem Neubaugebiet liegen und aktuell noch nicht bewohnt sind. Ohne diese Information der 
Gemeindemitarbeiter würden die Objekte im Neubaugebiet fälschlicherweise als Leerstand 
erfasst werden.  

Tab. 8.1: Vor- und Nachteile des analogen Melderegisters 

+    - 
Schnelle Verfügbarkeit der Daten Keine digitale Ausgabe 

Hilfreiche Anmerkungen durch die Gemeinde Keine digitale Ausgabe der Daten aus der 
Vergangenheit  

Keine Unkosten Keine Ausgabe mit Geburtsjahren 

Quelle: Eigene Darstellung 

Digitales Melderegister der Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer 
Um eine digitale Ausgabe der benötigten Melderegisterdaten zu erhalten, erfolgte die Kon-
taktaufnahme zur Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer GmbH (KommWis), 
welche für die Verwaltung und Pflege der Meldedaten in Rheinland-Pfalz zuständig ist. Es 
muss allerdings auf eine Ausgabe der Informationen, wann zuletzt eine Person an einer Ad-
resse gemeldet war, sowie auf die Melderegisterdaten aus der Vergangenheit verzichtet wer-
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den. Da die Dauer des Leerstands nun allerdings durch den Datensatz nicht möglich ist, muss 
versucht werden die Art des Leerstandes über das Expertenwissen der Gemeindevertreter zu 
ermitteln.  

Tab. 8.2: Vor- und Nachteile des digitalen Melderegisters 

+ - 
Digitale Ausgabe der Daten Keine Ausgabe von Daten aus der Vergangenheit 

Ausgabe mit Geburtsjahren Nicht kostenfrei 

 Keine Angaben zu „Zuletztgemeldeten“ 

 Keine Ausgabe mit Geburtsjahren 

 Manueller Arbeitsschritt notwendig 

Quelle: Eigene Darstellung  

Ermittlung von Wohngebäudeleerständen über den Wasserverbrauch 
Die Daten zum Wasserverbrauch wurden über die Technischen Werke Kaiserslautern erhal-
ten, das für die Gemeinde zuständige Versorgungsunternehmen. Die benötigten Indikatoren 
zur Erfassung von Leerständen über den Wasserverbrauch sind: 

 Postalische Anschrift 

 Wasserverbrauch für das letzte Kalenderjahr (2008) nach Anschrift 

 Wasserverbrauch aus der Vergangenheit (ca. 20–30 Jahre zurück) nach Anschrift 

Aufgrund unterschiedlicher Probleme, wie bspw. defekter Wasserzähler oder Wasserleitun-
gen, kann trotz Leerstand ein Wasserverbrauch vorhanden sein. Zum Ausschluss dieser Prob-
leme musste eine Untergrenze für den jährlichen Wasserverbrauch festlegt werden, bei wel-
cher ein Leerstand angenommen werden kann. Ein Wohnobjekt mit einem jährlichen Ver-
brauch unter 10 m³ wird nach Expertenmeinung als nicht dauerhaft bewohnt angesehen. Ein 
erheblicher Nachteil des Datensatzes zum Wasserverbrauch ist, dass er keine Informationen 
zu der Bewohnerstruktur der einzelnen Objekte enthält.  

Tab. 8.3: Vor- und Nachteile der Wasserverbrauchsdaten 

+ - 

Digitale Ausgabe der Daten Keine Ausgabe von Daten aus der 
Vergangenheit 

Schnelle Bereitstellung Keine Angaben zur Bewohnerstruktur 

Keine Unkosten  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Ermittlung von Wohngebäudeleerständen über den Stromverbrauch 
Die Daten zum Stromverbrauch wurden direkt bei dem zuständigen Versorgungsunterneh-
men, den Pfalzwerken, angefragt. Die Anfrage war allerdings nicht erfolgreich, da die Pfalz-
werke nicht bereit waren die erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Aus diesem 
Grund konnte die Ermittlung von Wohnungsleerständen über den Stromverbrauch im Rahmen 
des Studienprojektes nicht überprüft bzw. genutzt werden. 

Ermittlung von Wohngebäudeleerständen über Entsorgungsdaten 
Die Entsorgungsdaten für die Ortsgemeinde Otterbach liegen nicht direkt bei der Gemeinde, 
sondern bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern vor. Der Kontakt wurde auch in diesem Fall 
über die Gemeinde Otterbach hergestellt. Die Daten sollten im Wesentlichen folgende Indika-
toren enthalten: 

 Postalische Anschrift 

 Anzahl der gemeldeten Restmülltonnen 

 Größe der gemeldeten Restmülltonnen 

Da dieser Datensatz mehrere Zeilen je Anschrift enthielt (vgl. digitales Melderegister der 
KommWis), musste auch hier ein Zwischenarbeitsschritt eingefügt werden. Anhand der Ent-
sorgungsdaten ist nun erkennbar, an welchen Adressen keine Restmülltonnen gemeldet sind. 
Daraus kann geschlossen werden, dass diese Adressen nicht bewohnt sind. Auch bei den Ent-
sorgungsdaten ist aus technischen Gründen keine Ausgabe von Daten aus der Vergangenheit 
möglich. 

Tab. 8.4: Vor- und Nachteile der Entsorgungsdaten 

+ - 
Kostenfrei Manueller Arbeitsschritt notwendig 

Digitale Ausgabe der Daten Keine Angaben zur Bewohnerstruktur 

 Keine Ausgabe von Daten aus der 
Vergangenheit möglich 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ergänzende Erfassungsmethoden: Ortsbegehung und Expertengespräche  
Neben den bereits beschriebenen quantitativen und objektiven Erfassungsmethoden werden 
ebenfalls zwei qualitative Ergänzungsmethoden näher betrachtet, nämlich die der Ortsbege-
hung und des Expertengespräches. Diese können nicht als eigenständige Erfassungsmethoden 
angewandt werden, da sie aufgrund der Subjektivität der Einschätzung und des lückenhaften 
Wissens der Ortskundigen nicht exakt quantifiziert werden können. 

Eine Erfassung von Wohnungsleerständen über eine Ortsbegehung wäre theoretisch mög-
lich und durchführbar. Die Ergebnisse einer Ortsbegehung sind jedoch abhängig von der sub-
jektiven Wahrnehmung des Beobachters. Eine Ortsbegehung zur alleinigen Erfassung ist so-
mit aus Gründen des Zeitaufwandes und der subjektiven Einschätzungen nicht als Monito-
ringmethode geeignet. 
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Tab. 8.5: Vor- und Nachteile einer Ortsbegehung 

+ - 
Keine Unkosten („nur Arbeitszeit“) Hoher Zeitaufwand 

Ohne große Vorbereitung durchführbar Viele manuelle Arbeitsschritte notwendig 

 Rein subjektive Bewertung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Trotz der negativen Aspekte und der Tatsache, dass eine alleinige Erfassung der Leerstände 
über eine Ortsbegehung nicht praktikabel ist, wurde eine Ortsbegehung zur Kontrolle und 
Überprüfung der Datensätze durchgeführt. Ziel war eine Art „Erfolgskontrolle“ der Datensät-
ze und der Aussagekraft der verschiedenen Datenquellen untereinander. Zum Zeitpunkt der 
Ortsbegehung lagen die Daten des analogen Melderegisters und des Wasserverbrauchs vor. 

Eine weitere Möglichkeit zur Ermittlung von Leerständen ist die Befragung von Personen, 
welche ein fundiertes Wissen über die baulichen Strukturen und die möglichen Leerstände 
innerhalb der Gemeinde besitzen. Als derartige „Experten“ sind besonders Mitglieder des 
Gemeinderates, Mitarbeiter der Bauabteilung oder Bürgermeister von Gemeinden anzusehen. 
Diese Methode ist, ähnlich wie eine Ortsbegehung, nicht als eigenständige Erfassungsmetho-
de durchführbar, da das Wissen der Experten nicht flächendeckend und parzellenscharf vor-
handen ist. Das Ergebnis wäre ungenau und nicht aussagekräftig. Das Expertenwissen kann 
nur als Ergänzung zu einer bereits quantifizierten Erfassungsmethode angewandt werden. 

Tab. 8.6: Vor- und Nachteile eines Expertengesprächs 

   + - 
Keine Unkosten Keine flächendeckenden Informationen vorhan-

den 

Erhalt von Informationen, die durch quantitative 
Datensätze nicht erfassbar sind 

Kein parzellenscharfes Wissen 

Schnell verfügbar Eventuell subjektive Einschätzung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zusammenführung der einzelnen Erfassungsmethoden zu einer integrierten Datenbasis 
Für die Erarbeitung einer integrierten Datengrundlage zur Erfassung der Leerstände und für 
den Methodenvergleich wurden die Daten des Wasserverbrauchs als Grundlage genutzt, da 
diese als erster Datensatz in digitaler Form vorlagen. Die Daten des digitalen Melderegisters 
und die Entsorgungsdaten wurden nachträglich in die Datengrundlage eingearbeitet.  

Zu den Wasserdaten wurde nun in einem manuellen Arbeitsschritt das analoge Melderegis-
ter eingefügt. Auf diese Weise war es möglich, die Daten zu vergleichen und die Genauigkeit 
der verschiedenen Datentypen herauszuarbeiten. Dadurch wurden verschiedene Widersprüche 
in den Datensätzen erkennbar (z. B. kann bei einem Objekt aktuell niemand gemeldet sein, 
aber im Jahr zuvor ein Wasserverbrauch vorhanden sein). Um diese Widersprüche zu klären 
und die Genauigkeit der Daten zu überprüfen, wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Des 
Weiteren ist es durch den Vergleich der Wasser- und Melderegisterdaten möglich, das Prob-
lem der nicht gemeldeten US-Bürger zu klären, da bei den entsprechenden Objekten ein Was-
serverbrauch erkennbar sein müsste. Bei der Ortsbegehung wurde anhand subjektiver Fakten, 
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z. B. ob ein Auto in der Auffahrt steht, der Garten gepflegt ist oder ob Klingelschilder vorhan-
den sind, darauf geschlossen, ob das Objekt bewohnt oder nicht bewohnt ist.  

Die zuvor beschriebene, zusammengefasste Datengrundlage mit den aktuellen Leerständen 
wurde im nächsten Arbeitsschritt in das GIS-System eingearbeitet. Durch diese visuelle Dar-
stellung wurde gerade die Unterteilung in korrekt identifizierte und fälschlicherweise identifi-
zierte Leerstände deutlich wahrnehmbarer. Dabei versteht man unter korrekt identifizierten 
Leerständen, dass sich diese sowohl durch die Auswertung der verschiedenen Datengrundla-
gen als auch durch die Ortsbegehung als eindeutig leerstehend erwiesen haben. 

Im Expertengespräch wurden die ermittelten Leerstände einzeln von den Gemeindevertre-
tern anhand einer gedruckten Karte, auf welcher die Leerstände eingezeichnet waren, begut-
achtet und bei Bedarf korrigiert. Hierdurch konnte eine Vielzahl von Fällen, in denen ein 
fälschlicherweise identifizierter Leerstand vorlag, ausgeschlossen werden. Die Zahl dieser 
„falschen“ Leerstände konnte durch das Expertengespräch von 44 Fällen auf zwei Fälle redu-
ziert werden. Ein Beispiel für einen fälschlicherweise identifizierten Leerstand war im Rah-
men des Projektes z. B. ein Wohnobjekt, in dem eine Person gemeldet war, das allerdings kei-
nen Wasserverbrauch vorzuweisen hatte. Bei der Ortsbegehung konnte aufgrund verschiede-
ner Anzeichen (alle Rollläden geschlossen, kein Briefkasten vorhanden, kein Auto in der Auf-
fahrt etc.) die Vermutung entstehen, dass das Objekt eher nicht bewohnt wird. Durch das Ex-
pertengespräch mit den Gemeindevertretern konnte allerdings geklärt werden, dass das besag-
te Objekt in privatem Besitz ist und nur unregelmäßig genutzt wird. 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass selbst nach einer sehr gründlichen Begutachtung der 
Datengrundlagen durch die Gemeindevertreter nach wie vor eine geringe Anzahl an Leerstän-
den unsicher war und in diesen Fällen eher ein „Leerstandsverdacht“ bestand. Dieser „Leer-
standsverdacht“ konnte auch durch eine zweite gezielte Ortsbegehung nicht ausgeräumt wer-
den.  

Für die Ortsgemeinde Otterbach konnten im Ergebnis 24 strukturelle Leerstände ermittelt 
werden. Dies entspricht einer Leerstandsquote von ca. 2 %. Diese Leerstandsquote beinhaltet 
nur die korrekten, strukturellen Leerstände und es wurden bereits alle fluktuationsbedingten 
Leerstände und Verdachtsleerstände herausgerechnet. Das Herausfiltern der fluktuationsbe-
dingten Leerstände war durch das abschließende Expertengespräch mit den Gemeindevertre-
tern möglich. Hier konnte herausgefunden werden, wie lange manche Gebäude leer stehen 
und infolgedessen, welche Art von Leerstand vorliegt. 

8.3 Beurteilung der Fehleranfälligkeit und Ergebnisqualität 
Im Folgenden werden Fehleranfälligkeit und Ergebnisqualität der verschiedenen Methoden 
und deren Kombinationsmöglichkeiten im Detail beleuchtet. Abschließend erfolgt eine grobe 
Beschreibung der räumlichen Verteilung der Leerstände, die der folgenden Auswertung zu-
grunde liegen.  

Fehleranfälligkeit Melderegister 
Wie bereits mehrfach erwähnt, unterliegen amerikanische Staatsbürger nicht der Meldepflicht. 
Sie stellen einen Sonderfall dar und spielen in anderen potenziellen Anwendergemeinden, in 
denen keine US-Streitkräfte in unmittelbarer Umgebung stationiert sind, keine Rolle. Zudem 
wurden auch Fehler innerhalb des Datensatzes festgestellt. So stünde nach dem Melderegister 
die komplette Fasanenstraße leer. Dies kann auch durch andere Datengrundlagen (Entsor-
gung, Expertengespräch usw.) eindeutig widerlegt werden. Darüber hinaus waren einige Häu-
ser bzw. Adressen im Melderegister nicht gelistet.  
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Fehleranfälligkeit Wasserverbrauch 
Ähnliche Fehler beinhaltet auch der Datensatz über den Wasserverbrauch. Hiernach stünden 
die Fasanenstraße, der Kranichweg und die Ziegelhütterstraße leer. Für einige Adressen in der 
Fasanenstraße und dem Kranichweg gibt es jeweils einen zusammengefassten Wasserver-
brauch, wodurch klar wird, dass nicht alle Adressen leer stehen können. Aufgrund der Aggre-
gation des Wasserverbrauchs, kann jedoch kein Rückschluss darüber gezogen werden, ob alle 
Adressen wirklich bewohnt sind. Zudem liegt die Fasanenstraße in einem Neubaugebiet, so-
dass noch keine Daten zum Wasserverbrauch vorliegen. Folglich wurden auch diese Fehler, 
wie beim Melderegisterdatensatz, bei der statistischen Auswertung nicht berücksichtigt. 

Fehleranfälligkeit Entsorgung 
Bei dem Datensatz zur Entsorgung ergaben sich keine Werte für die Lindenstraße und die 
Sonnenstraße, diese stünden nach diesem Datensatz vollkommen leer. Die Herkunft des Feh-
lers lässt sich dadurch erklären, dass die Straßen im Ortsteil Sambach liegen, ungeachtet der 
Tatsache, dass diese Adressen nicht angefordert wurden. Aufgrund dessen wurden diese Da-
ten vollständig aus dem Datensatz gelöscht. 

Bestimmung der Ergebnisqualität 
Die Ergebnisqualität wird über die Anzahl der korrekt identifizierten Leerstände aus der je-
weiligen Erfassungsmethode in Relation zu allen korrekt identifizierten Leerständen ermittelt. 
Ferner wird zusätzlich die Anzahl der Leerstände bzw. die Leerstandsquote herausgestellt, die 
sich aus den einzelnen Erfassungsmethoden (Anwendung der Datensätze zum Melderegister, 
Wasserverbrauch, Entsorgung und deren Kombinationsmöglichkeiten) ergeben würden. Aus 
dieser Betrachtung wird deutlich, wie viele Leerstände durch die jeweilige Erfassungsmetho-
de fälschlicherweise ermittelt wurden. So wird ein Vergleich zwischen den korrekt identifi-
zierten Leerständen und den fälschlicherweise identifizierten Leerständen möglich. Anhand 
der Anzahl der fälschlicherweise identifizierten Leerstände lässt sich eine Leerstandsquote 
ermitteln, die zustande käme, wenn keine manuelle Nachprüfung durch eine Ortsbegehung 
bzw. ein Expertengespräch erfolgen würde.  

Melderegister, Wasserverbrauch und Entsorgung 
Bei der Erfassung von Leerständen über das Melderegister wurden 20, über die Entsorgungs-
daten 17 und über den Wasserverbrauch 15 Leerstände korrekt identifiziert. Dies entspricht 
80 %, 71 % bzw. 63 % aller korrekt identifizierten Leerstände. Daraus ergibt sich folgende 
Rangfolge für die Qualität der einzelnen Erfassungsmethoden: 

1. Melderegister (20 korrekt identifizierte Leerstände: 80 %) 

2. Entsorgung (17 korrekt identifizierte Leerstände: 71 %) 

3. Wasserverbrauch (15 korrekt identifizierte Leerstände: 63 %) 
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Tab. 8.7: Ergebnisqualität von Melderegister, Wasserverbrauch und Entsorgung 

 Melderegister Wasserverbrauch  Entsorgung 

Anzahl der korrekt identifizierten Leerstände 20 15 17 

Anteil an allen korrekt identifizierten 
Leerständen (n=24) 83 % 63 % 71 % 

Anzahl der fälschlicherweise identifizierten 
Leerstände 132 65 49 

Leerstandsquote aus den Erfassungs-
methoden11

 
12,9 % 6,8 % 5,2 % 

Quelle: Eigene Darstellung 

Anhand von Tab. 8.7 wird klar, dass selbst bei der vermeintlich besten Methode immer 
noch 17 % der „korrekten“ Leerstände fehlen. Bei Betrachtung der fälschlicherweise identifi-
zierten Leerstände fällt auf, dass die Anzahl dieser Leerstände besonders bei Anwendung des 
Melderegisters sehr hoch ist (132 fälschlicherweise identifizierte Leerstände). Da diese manu-
ell herausgefiltert werden können und die Anzahl der korrekt ermittelten Leerstände maßge-
bend für die Ergebnisqualität ist, kann die Rangfolge wie oben dargestellt bestehen bleiben. 
Das bedeutet, dass eine isolierte Betrachtung mit nur einer einzelnen Methode nicht ausreicht, 
um die Anzahl der tatsächlichen Leerstände exakt zu ermitteln. Die Gründe für die Ungenau-
igkeit könnten in den zuvor beschriebenen Fehlern liegen. Denkbar wären aber auch ander-
weitige, bisher unberücksichtigte Fehler, wie bspw. eine fehlerhafte Aufnahme oder Ausgabe 
der Daten seitens der zuständigen Behörden.  

Als Lösung käme einerseits die Bildung der Schnittmenge der einzelnen Datensätze in Fra-
ge oder die Addition der einzelnen Datensätze. Zweck dieser beiden Lösungen ist, dass sich 
die vorhandenen Fehler auflösen, indem falsche Daten aus der einen Grundlage durch richtige 
Daten der anderen Grundlage ausgeglichen werden. 

Bildung von Schnittmengen 
Die Schnittmenge identifiziert bestimmte Adressen als Leerstände, wenn alle für die Kombi-
nation relevanten Methoden in der Einzelbetrachtung diese Adresse als Leerstand identifizie-
ren. Für das Bilden der Schnittmenge stehen folgende vier Kombinationsmöglichkeiten zur 
Verfügung: 

 Wasserverbrauch/Melderegister 

 Melderegister/Entsorgung 

 Wasserverbrauch/Entsorgung 

 Wasserverbrauch/Entsorgung/Melderegister 

Bei Bildung der Schnittmenge von Wasserverbrauch/Melderegister verringerte sich die An-
zahl der korrekt identifizierten Leerstände auf 13 Leerstände. Dies entspricht einem Anteil 
von 54 % an allen korrekt identifizierten Leerständen. Ein ähnliches Ergebnis erbrachte die 
Kombination Wasserverbrauch/Entsorgung und Wasserverbrauch/Entsorgung/Melderegister 
mit einem jeweiligen Anteil von 50 % (12 korrekt identifizierte Leerstände). Die einzige 
Kombination, die zumindest annähernd ein zuverlässiges Ergebnis hervorbrachte, war die 
Kombination Melderegister/Entsorgung mit 17 korrekt identifizierten Leerständen und einem 
                                                 

11 Die genannte Leerstandsquote würde sich ergeben, wenn zu den korrekt identifizierten Leerständen die fälschlicherweise 
identifizierten Leerstände hinzugezählt werden. 
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Anteil von 71 % an allen korrekt identifizierten Leerständen. Aus diesen Ergebnissen lässt 
sich folgende Rangfolge ableiten (s. a. Tab. 8.8): 

1. Melderegister/Entsorgung (17 korrekt identifizierte Leerstände: 71 %)  

2. Wasserverbrauch/Melderegister (13 korrekt identifizierte Leerstände: 54 %)  

3. Wasserverbrauch/Entsorgung (12 korrekt identifizierte Leerstände: 50 %)  

4. Wasserverbrauch/Entsorgung/Melderegister (12 korrekt identifizierte Leerstände: 50 %) 

Tab. 8.8: Ergebnisqualität bei Bildung der Schnittmenge der Leerstandsergebnisse aus den 
einzelnen Erfassungsmethoden 

 
Melde-
register/ 
Entsorgung 

Wasser-
verbrauch/ 
Melderegister 

Wasser-
verbrauch/ 
Entsorgung 

Wasser-
verbrauch/ 
Entsorgung/ 
Melderegister 

Anzahl der korrekt identifi-
zierten Leerstände 

17 13 12 12 % 

Anteil an allen korrekt 
identifizierten Leerständen 
(n=24) 

71 % 54 % 50 % 50 % 

Anzahl der fälschlicher-
weise identifizierten 
Leerstände 

35 69 29 23 

Leerstandsquote aus den 
Erfassungsmethoden12

 
4,4 % 7 % 3,9 % 3 % 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei Betrachtung der Anzahl der fälschlicherweise identifizierten Leerstände fällt auf, dass 
beim Bilden der Schnittmenge die Diskrepanz zwischen diesen und den korrekt identifizierten 
Leerständen weniger stark ausgeprägt ist als zuvor bei der Auswertung der einzelnen Erfas-
sungsmethoden (Melderegister, Wasserverbrauch und Entsorgung). Im Vergleich zur Anzahl 
der korrekt identifizierten Leerstände lässt sich jedoch festhalten, dass sich entgegen den Er-
wartungen die vorhandenen Fehler nicht aufgelöst haben, sondern sogar verschärft wurden. 
Das Bilden der Schnittmenge führt daher nicht zur Verbesserung der Ergebnisse, sondern 
wirkte kontraproduktiv, indem „korrekt“ erkannte Leerstände durch die einzelnen Kombinati-
onen herausgefiltert wurden. Dies verdeutlich, wie weit die Datensätze, bezogen auf ihre Ein-
zelergebnisse, voneinander abweichen. Demzufolge ist das Überlagern der einzelnen Datens-
ätze und das Bilden der Schnittmenge daraus nicht zielführend und führt nicht zu dem ge-
wünschten Ergebnis. 

Addition der Leerstandsergebnisse 
In der Addition werden alle nach den verschiedenen Methoden als Leerstand erfassten Adres-
sen zusammengefasst (s. Tab. 8.9). In einem zweiten Schritt musste der neu entstandene Da-
tensatz noch von Duplikaten bereinigt werden. Entsprechend dem vorangegangen Abschnitt 
wurden auch bei der Addition die gleichen Kombinationsmöglichkeiten betrachtet: 

                                                 
12 Die genannte Leerstandsquote würde sich ergeben, wenn zu den korrekt identifizierten Leerstän-den die fälschlicher-

weise identifizierten Leerstände hinzugezählt werden. 
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1. Wasserverbrauch + Melderegister (22 korrekt identifizierte Leerstände: 92 %)  
2. Wasserverbrauch + Entsorgung + Melderegister (22 korrekt identifizierte Leerstände: 

92 %)  

3. Melderegister + Entsorgung (20 korrekt identifizierte Leerstände: 83 %)  

4. Wasserverbrauch + Entsorgung (20 korrekt identifizierte Leerstände: 83 %) 

Tab. 8.9: Ergebnisqualität bei Addition der Leerstandsergebnisse aus den einzelnen Erfas-
sungsmethoden 

 Melderegister 
+ Entsorgung 

Wasser-
verbrauch + 
Melderegister 

Wasser-
verbrauch + 
Entsorgung 

Wasserverbrauch 
+ Entsorgung + 
Melderegister 

Anzahl der korrekt 
identifizierten Leer-
stände 

20 22 20 22 

Anteil an allen korrekt 
identifizierten Leer-
ständen (n=24) 

83 % 92 % 83 % 92 % 

Anzahl der fälsch-
licherweise identifizier-
ten Leerstände 

145 147 87 157 

Leerstandsquote aus 
den Erfassungs- 
methoden13

 

14 % 14,4 % 9,1 % 15,2 % 

Quelle: Eigene Darstellung 

Als Schlussfolgerung kann konstatiert werden, dass alle Erfassungsmethoden, auch in un-
terschiedlichen Kombinationen, nicht zu einem exakten Ergebnis führen. Als genaueste Me-
thode stellte sich die Erfassung der Leerstände über die Addition der Leerstandsergebnisse 
von Wasserverbrauch + Melderegister bzw. Wasserverbrauch + Entsorgung + Melderegister 
heraus. Durch das Überlagern der Datensätze und das Aufsummieren aller Leerstände, die 
sich aus den einzelnen Datensätzen ergaben, konnten 22 von 24 Leerstände identifiziert wer-
den. Die verbleibenden zwei Leerstände wurden durch die Zusatzinformationen aus der Orts-
begehung und durch das Expertengespräch mit den Gemeindevertretern ermittelt.  

Bewertung und Empfehlung einer Erfassungsmethode  
Abschließend werden, um eine Bewertung durchzuführen und eine Empfehlung auszuspre-
chen, alle zuvor gewonnenen Erkenntnisse aggregiert und in der Tabelle gegenübergestellt. 
Aufgegriffen werden dabei die Vor- und Nachteile, die Fehleranfälligkeit und die Ergebnis-
qualität der einzelnen Methoden bzw. Methodenkombinationen. Hinsichtlich der Ergebnis-
qualität werden in Tab. 8.10 nur die Anteile der korrekt identifizierten Leerstände an allen 24 
identifizierten Leerständen als Hauptmessgröße aufgenommen. 

                                                 
13 Die genannte Leerstandsquote würde sich ergeben, wenn zu den korrekt identifizierten Leerständen die fälschlicherweise 

identifizierten Leerstände hinzugezählt werden. 
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Tab. 8.10: Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile, der Fehleranfälligkeit und 
der Ergebnisqualität der einzelnen Methoden 

 Melderegister Wasserverbrauch Entsorgung Ortsbegehung 

Vorteile digitale Ausgabe 

Ausgabe mit 
Geburtsjahren 

digitale Ausgabe 

schnelle Bereitstel-
lung 

keine direkten Kos-
ten 

keine direkten Kos-
ten 

digitale Ausgabe 

keine direkten 
Kosten  

> nur Arbeitszeit 

ohne große Vor-
bereitung durch-
führbar 

Nachteile keine Ausgabe 
von Daten aus 
der Vergangen-
heit 

kostenpflichtig 

keine Ausgabe von 
Daten aus der Ver-
gangenheit 

keine Angabe zur 
Bewohnerstruktur 
(Anzahl, Alter) 

manuelle Nachbear-
beitung 

keine Angabe zur 
Bewohnerstruktur 

keine Ausgabe von 
Daten aus der Ver-
gangenheit 

hoher Zeitauf-
wand 

viele manuelle 
Arbeitsschritte 
notwendig 

rein subjektive 
Bewertung 

Fehler-
anfälligkeit 

teilweise Adres-
sen nicht gelistet 
im Register 

Problem mit US-
Bürgern 

zusätzlich unbe-
kannte Fehler 

teilweise Wasser-
verbrauch mehrerer 
Häuser aggregiert 

zusätzlich unbe-
kannte Fehler 

grundsätzlich keine 
nennenswerten 
Fehler 

Problem der 
Subjektivität 

Gefahr falsch 
identifizierter 
Leerstände 
(Vermutungen) 

Ergebnis-
qualität  

83 % 63 % 71 % Bewertung nicht 
möglich 

Quelle: Eigene Darstellung. Die Ergebnisqualität in der Tabelle gibt die prozentualen Anteile der korrekt identifizierten 
Leerstände an allen 24 identifizierten Leerständen wieder. Eine Bewertung der Ergebnisqualität der Methode „Ortsbegehung“ 
ist nicht möglich, da dies keine eigenständige Erfassungsmethode darstellte und lediglich zu Kontrolle anderer Erfassungs-
methoden diente. 

Aufgrund der Tatsache, dass keine Methode zu einem optimalen Ergebnis führt, muss in 
jedem Fall ein Abgleich der vermeintlichen Leerstände durch das lokale Wissen der Gemein-
devertreter erfolgen. Mithilfe dieses Wissens lassen sich fälschlicherweise identifizierte Leer-
stände aufdecken und nicht identifizierte Leerstände hinzufügen. Im Rahmen der Auswertung 
der einzelnen Methoden und Methodenkombinationen ergaben sich erhebliche Unterschiede 
in der Ausgestaltung der Ergebnisse.  

Innerhalb der Einzelbetrachtung konnte sich lediglich der Datensatz des Melderegisters als 
zuverlässig erweisen, auch wenn dieser eine große Anzahl an Leerständen fälschlicherweise 
identifizierte. Als problematisch erweisen sich in diesem Zusammenhang v. a. die nicht-
meldepflichtigen US-Bürger. Eine Ermittlung von Leerständen über den Wasserverbrauch ist 
nicht zu empfehlen, denn Fehleranfälligkeit und Ergebnisqualität sprechen klar dagegen. Die 
Entsorgungsdaten haben den Vorteil, relativ fehlerfrei zu sein, sind jedoch aufgrund ihrer Er-
gebnisqualität nur eingeschränkt zu empfehlen.  
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Tab. 8.11: Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile, der Fehleranfälligkeit und 
der Ergebnisqualität bei Schnittmenge/Addition 

 Wasserverbrauch           
– Melderegister 

Melderegister          
– Entsorgung 

Wasserverbrauch         
– Entsorgung 

Wasserverbrauch        
– Entsorgung – 
Melderegister 

Vorteile digitale Ausgabe 

Ausgabe mit Ge-
burtsjahren 

digitale Ausgabe 

Ausgabe mit Ge-
burtsjahren 

digitale Ausgabe 

schnelle Bereitstel-
lung 

keine direkten Kos-
ten 

digitale Ausgabe 

Ausgabe mit Ge-
burtsjahren 

Nachteile keine Ausgabe von 
Daten aus der Ver-
gangenheit 

kostenpflichtig 

keine Ausgabe 
von Daten aus 
der Vergangen-
heit 

kostenpflichtig 

manuelle Nach-
bearbeitung 

keine Ausgabe von 
Daten aus der Ver-
gangenheit 

keine Angabe zur 
Bewohnerstruktur 
(Anzahl, Alter) 

manuelle Nachbe-
arbeitung 

keine Ausgabe von 
Daten aus der Ver-
gangenheit 

kostenpflichtig 

manuelle Nachbe-
arbeitung 

Fehler-
anfälligkeit 

teilweise Adressen 
nicht gelistet im 
Register 

Problem mit US-
Bürgern 

teilweise Wasser-
verbrauch mehre-
rer Häuser aggre-
giert  

zusätzlich unbe-
kannte Fehler 

teilweise Adres-
sen nicht gelistet 
im Register 

Problem mit US-
Bürgern 

zusätzlich unbe-
kannte Fehler 

teilweise Wasser-
verbrauch mehre-
rer Häuser aggre-
giert 

zusätzlich unbe-
kannte Fehler 

teilweise Adressen 
nicht gelistet im 
Register 

Problem mit US-
Bürgern 

teilweise Wasser-
verbrauch mehre-
rer Häuser aggre-
giert  

zusätzlich unbe-
kannte Fehler 

Ergebnis-
qualität 

Schnitt-
menge  54 % 71 % 50 % 50 % 

Ergebnis-
qualität 

Addition 92 % 83 % 83 % 92 % 

Quelle: Eigene Darstellung. Anmerkung: Die Ergebnisqualität in der Tabelle gibt die prozentualen Anteile der korrekt identi-
fizierten Leerstände an allen 24 identifizierten Leerständen wieder. Diese Anteile beziehen sich auf die korrekt identifizierten 
Leerstände, die sich beim Bilden der Schnittmenge der Leerstandsergebnisse einzelner Erfassungsmethoden ergeben. Eben-
da. Die Anteile beziehen sich jedoch auf die korrekt identifizierten Leerstände, die sich bei Addition der Leerstandsergebnis-
se einzelner Erfassungsmethoden ergeben. 
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Das Bilden einer Schnittmenge erwies sich als kontraproduktiv (s. Tab. 8.11). Einzig die 
Kombination Melderegister/Entsorgung konnte ein akzeptables Ergebnis aufweisen. Da dieses 
Ergebnis jedoch auch durch Analyse einer Einzelmethode erreicht werden kann, ist der daraus 
resultierende Mehraufwand nicht gerechtfertigt. Eine Methodenkombination in Form einer 
Schnittmenge stellt also keine Alternative dar. 

In der Addition konnte die Ergebnisqualität deutlich gesteigert werden. Die besten Ergeb-
nisse wurden durch die Kombinationen Wasserverbrauch + Melderegister bzw. Wasserver-
brauch + Entsorgung + Melderegister erzeugt. Diese beiden Kombinationen enthalten jedoch 
beide den Datensatz des Melderegisters, der im Fall der Ortsgemeinde Otterbach, aufgrund 
der erwähnten Problematik der US-Bürger, nur unter Vorbehalt zu empfehlen ist. In Gemein-
den ohne diese Problematik ist die Anwendbarkeit des Melderegisters zu überprüfen. 

Die andere Möglichkeit ist die Anwendung des Melderegisters als Einzelmethode, was eher 
als „Sparmethode“ einzuschätzen ist. Der Zeit- und Arbeitsaufwand bei Anwendung einer 
Methode ist wesentlich geringer als bei den unterschiedlichen Kombinationen, jedoch ist das 
Ergebnis, welches aus dieser Einzelmethode resultiert, mit zahlreichen Problemen und Unge-
nauigkeiten behaftet. Im Falle ausreichender personeller Ressourcen ist die Anwendung der 
Addition der Leerstandsergebnisse aus Wasserverbrauch + Entsorgung + Melderegister aus-
drücklich zu empfehlen, da nur so eine verlässliche und begründbare Planungsgrundlage ge-
schaffen werden kann. Eine Ortsbegehung wird als eigenständige Erfassungsmethode ausge-
schlossen, ist jedoch in speziellen Einzelfällen zu empfehlen. Wenn bspw. nach der Anwen-
dung einer der empfohlenen Methoden und dem Abgleich mit dem Expertenwissen noch 
Leerstände vorhanden sind, die nicht eindeutig als solche identifiziert werden können, dann 
kann mit einer gezielten Ortsbegehung ein bestehender Leerstandsverdacht ausgeräumt wer-
den. 

Räumliche Verteilung der Leerstände 
Bereits nach der statistischen Auswertung, auf Basis der abschließenden Auswertungstabelle 
konnten erste Schlüsse über die Lage und Konzentration der Leerstände gezogen werden. Von 
den 24 „korrekt“ identifizierten Leerständen konzentrierten sich 16 Leerstände (67 %) auf vier 
Straßenzüge. Werden an dieser Stelle auch die zwei verbleibenden, bisher unsicheren Leer-
stände, berücksichtigt, erhöht sich die Konzentration auf 70 %. Hieraus wird sehr deutlich, 
dass bereits ohne eine kartografische Darstellung gewisse Häufungen von Leerständen er-
kennbar sind.  

9 Fallbeispiel Rheinland-Pfalz: Neuerburg (Kurt Rings) 

9.1 Entwicklung und Prognose der Verbandsgemeinde 
Die Verbandsgemeinde Neuerburg liegt im südlichen Teil der Westeifel im Eifelkreis Bit-
burg-Prüm. Im westlichen Teil grenzt sie an das Großherzogtum Luxemburg an. In der Ver-
bandsgemeinde Neuerburg leben derzeit etwa 10.000 Einwohner in 49 Ortsgemeinden/Stadt 
Neuerburg. Die Bevölkerungsdichte liegt mit 40 Einwohnern pro km² deutlich unter dem 
Landesdurchschnitt (203 EW/km²). Das Neuerburger Land zählt damit, wie die Eifel insge-
samt, zu den dünn besiedelten Regionen Deutschlands.  

In Tab. 9.1 sind die Einwohnerzahlen in den Ortsteilen im Zeitraum 1970–2009 abgebildet. 
Bei der Gemeinde Biesdorf und der Stadt Neuerburg handelt es sich um Schulstandorte mit 
Gymnasien und angeschlossenen Internaten. Das Internat in Biesdorf wurde Ende der 1990er 
Jahre mit rund 80 Internatsschülern geschlossen. Die Zahl der Internatsschüler in Neuerburg 
ist in den letzten Jahren ebenfalls rückläufig. 
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Tab. 9.1: Übersicht der Einwohnerzahlen Neuerburg, 1970–2009 

Ortsgemeinde/Stadt 1970 1990 2009 Veränderung 
1970–2009 

Affler 57 49 37 -20  

Altscheid 138 106 92 -46  

Ammeldingen an der Our 21 32 23 2  

Ammeldingen bei Neuerburg 204 183 251 47  

Bauler 146 84 81 -65  

Berkoth 156 117 93 -63  

Berscheid 77 70 68 -9  

Biesdorf 416 287 227 -189  

Burg 34 35 24 -10  

Dauwelshausen 91 88 91 0  

Emmelbaum 85 80 65 -20  

Fischbach-Oberraden 68 57 78 10  

Geichlingen 337 337 420 83  

Gemünd 71 43 36 -35  

Gentingen 86 74 72 -14  

Heilbach 156 147 139 -17  

Herbstmühle 41 37 37 -4  

Hommerdingen 91 65 58 -33  

Hütten 99 69 46 -53  

Hüttingen bei Lahr 173 128 141 -32  

Karlshausen 371 416 369 -2  

Keppeshausen 14 16 16 2  

Körperich 1090 1059 1157 67  

Koxhausen 126 111 113 -13  

Kruchten 436 421 388 -48  

Lahr 243 222 208 -35  

Leimbach 85 66 61 -24  

Mettendorf 1064 1069 1139 75  

Muxerath 79 64 49 -30  
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Nasingen 62 47 48 -14  

Neuerburg (Stadt) 1531 1684 1435 -96  

Niedergeckler 83 63 44 -39  

Niederraden 84 64 46 -38  

Niehl 75 75 73 -2  

Nusbaum 531 450 488 -43  

Obergeckler 201 185 147 -54  

Plascheid 84 75 76 -8  

Rodershausen 278 216 185 -93  

Roth an der Our 242 224 175 -67  

Scheitenkorb 45 42 40 -5  

Scheuern 84 73 60 -24  

Sevenig bei Neuerburg 41 39 55 14  

Sinspelt 350 350 436 86  

Übereisenbach 54 52 51 -3  

Uppershausen 96 88 77 -19  

Utscheid 508 487 498 -10  

Waldhof-Falkenstein 33 32 36 3  

Weidingen 229 179 190 -39  

Zweifelscheid 86 67 49 -37  

Summe 10752 10024 9788 -964  

Quelle: Verbandsgemeinde Neuerburg 

Aus der Übersicht wird deutlich, dass die Verbandsgemeinde Neuerburg überwiegend von 
kleinen Dörfern und Streusiedlungen geprägt ist. Knapp zwei Drittel der Ortsgemeinden ha-
ben weniger als 100 Einwohner. In nur drei Ortsgemeinden leben mehr als 1000 Einwohner.  

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den vergangenen vier Jahrzehnten spiegelt die 
generelle Entwicklung wider: Auf den durch die Geburtenrate bedingten Bevölkerungsrück-
gang der 1970er und 1980er Jahre folgt in den 1990ern ein leichter Wiederanstieg durch den 
Zuzug von Aus- und Übersiedlern, wodurch die Einwohnerzahl insgesamt stabilisiert wurde. 
Vom Zuzug profitierten dabei i. d. R. die großen Orte, während in den kleineren Orten seit 
1970 zumeist erhebliche Bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen sind. 

Seit dem Jahr 2000 ist auch insbesondere eine Zunahme der Einwohner durch den Zuzug 
von luxemburgischen Staatsbürgern zu verzeichnen, wobei diese nicht in allen Fällen ihren 
Hauptwohnsitz in Deutschland anmelden.  
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Seit dem Jahre 2007 ist in der Verbandsgemeinde Neuerburg statistisch eine Erhöhung der 
Einwohnerzahlen festzustellen. Entgegen allen bundes- bzw. landesweiten statistischen Aus-
wertungen ist seitdem kein Rückgang mehr zu verzeichnen. 

Durch verschiedene Instrumente konnte in den letzten Jahren dem Trend der abnehmenden 
Bevölkerung entgegengewirkt werden. In den Jahren 2003 und 2004 wurde die Agrarstruktu-
relle Entwicklungsplanung (AEP) in Zusammenarbeit mit örtlichen Akteuren und den Behör-
den erarbeitet. Aus dieser AEP hat der Bürgerarbeitskreis „Kommunalentwicklung“ eine in-
ternetgestützte Grundstücks- und Gebäudebörse (www.gis-neuerburg.de) geschaffen, um Zu-
zugswilligen schnell Häuser und Baugrundstücke zu vermitteln. Dies geschah auf der Grund-
lage von Erhebungen des Bürgerarbeitskreises, der in vielen Ortsgemeinden und der Stadt 
Neuerburg einen Gebäudeleerstand von mehr als 50 Wohnhäusern ermittelte.  

Ein weiterer Grund für die verstärkte Neuansiedlung sind die günstigen Baulandpreise, die 
für viele Bauwillige ein wichtiger Entscheidungsfaktor sind. Ein Vorteil des Neuerburger 
Landes liegt darin, dass eine Vielzahl von Baugrundstücken in unterschiedlichen Größen zur 
Verfügung stehen, die für alle sozialen Schichten erschwinglich sind. Wegen der hohen Im-
mobilienpreise in Luxemburg herrscht insbesondere in den grenznahen Gemeinden eine rege 
Nachfrage nach Immobilien und Bauland.  

Im Jahre 2005 nahm die Verbandsgemeinde Neuerburg am landesweiten „Projekt 21“ des 
rheinland-pfälzischen Ministeriums für Umwelt und Forsten teil. Als Ergebnis hieraus wurde 
ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt, aus dem wiederum Schwerpunktthemen abgeleitet wurden. 
So wurde u. a. für den Bereich „Wohnen“ im Jahre 2006 eine Planungswerkstatt mit dem 
Thema „Familienfreundliches und energiesparendes Wohnen im ländlichen Raum“ durchge-
führt, aus der ein Handlungsprogramm erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.  

Als ein Leitziel wurde hierbei die „Stärkung und Erhaltung der Ortsgemeinden“ abgeleitet. 
Der demographische Wandel in der Bevölkerung des Neuerburger Landes – Überalterung und 
Bevölkerungsrückgang – stellt insbesondere für die kleineren Ortsgemeinden eine erhebliche 
Bestandsgefährdung dar. Zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und von deren 
Finanzierung ist es erforderlich, den Bevölkerungsrückgang zu verlangsamen bzw. bestenfalls 
zu stoppen. Eine aktive Begleitung des Veränderungsprozesses ist erforderlich, um die Erhal-
tung und die Weiterentwicklung der dörflichen Strukturen sicherzustellen.  

Eine in 2009 durchgeführte Erhebung bei den Ortsgemeinden und der Stadt Neuerburg mit 
einer Prognose des zu erwartenden Gebäudeleerstandes für das Jahr 2020 hat nachstehendes 
Ergebnis gebracht:  

http://www.gis-neuerburg.de/
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Tab. 9.2: Prognose des zu erwartenden Gebäudeleerstandes 2020 in Neuerburg 

Ortsgemeinde/ Stadt Einwohner 30.06.2009 Wohnhäuser Leerstand zu erwarten 
2020 

 gesamt männl. weibl.  absolut in % 

Affler 37 19 18 14 2 14,3 

Altscheid 92 45 47 36 8 22,2 

Ammeldingen/Our 23 14 9 6 0 0,0 

Ammeldingen/Nbg. 251 141 110 62 3 4,8 

Bauler 81 45 36 34 5 14,7 

Berkoth 93 48 45 38 2 5,3 

Berscheid 68 32 36 19 0 0,0 

Biesdorf 227 120 107 85 15 17,6 

Burg 24 11 13 8 1 12,5 

Dauwelshausen 91 47 44 29 4 13,8 

Emmelbaum 65 32 33 25 5 20,0 

Fischbach-Oberraden 78 38 40 21 1 4,8 

Geichlingen 420 213 207 134 12 9,0 

Gemünd 36 17 19 20 5 25,0 

Gentingen 72 34 38 18 4 22,2 

Heilbach 139 77 62 45 4 8,9 

Herbstmühle 37 19 18 13 1 7,7 

Hommerdingen 58 25 33 21 3 14,3 

Hütten 46 28 18 16 7 43,8 

Hüttingen b. Lahr 141 74 67 48 3 6,3 

Karlshausen 369 175 194 132 8 6,1 

Keppeshausen 16 9 7 9 1 11,1 

Körperich 1157 573 584 354 22 6,2 

Koxhausen 113 52 61 37 4 10,8 

Kruchten 388 190 198 141 8 5,7 

Lahr 208 102 106 83 17 20,5 

Leimbach 61 30 31 27 8 29,6 

Mettendorf 1139 560 579 425 58 13,6 
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Muxerath 49 24 25 19 6 31,6 

Nasingen 48 26 22 15 5 33,3 

Neuerburg 1435 708 727 460 134 29,1 

Niedergeckler 44 21 23 19 5 26,3 

Niederraden 46 24 22 23 10 43,5 

Niehl 73 36 37 21 1 4,8 

Nusbaum 488 247 241 145 15 10,3 

Obergeckler 147 82 65 55 7 12,7 

Plascheid 76 42 34 30 3 10,0 

Rodershausen 185 100 85 71 16 22,5 

Roth an der Our 175 83 92 75 17 22,7 

Scheitenkorb 40 17 23 13 2 15,4 

Scheuern 60 27 33 17 2 11,8 

Sevenig 55 33 22 16 1 6,3 

Sinspelt 436 226 210 145 30 20,7 

Übereisenbach 51 23 28 31 9 29,0 

Uppershausen 77 41 36 30 4 13,3 

Utscheid 498 256 242 156 61 39,1 

Waldhof-Falkenstein 36 17 19 16 2 12,5 

Weidingen 190 99 91 60 13 21,7 

Zweifelscheid 49 28 21 22 3 13,6 

VG gesamt 9788 4930 4858 3339 557 16,7 

Quelle: Verbandsgemeinde Neuerburg 

Die Erhebung durch die OrtsbürgermeisterInnen und die Stadtbürgermeisterin hat den Vor-
teil, dass diese die örtlichen Vorraussetzungen und insbesondere auch die familiären Verhält-
nisse am besten kennen. Es kann also mit betrachtet werden, ob ggf. familiäre Beziehungen 
im Dorf bestehen, z. B. dass Kinder oder Enkelkinder der HauseigentümerInnen im gleichen 
Ort zur Miete wohnen. Eine weitere Nutzungs- bzw. Verwendungsmöglichkeit liegt auch da-
rin begründet, dass ggf. für einzelne Wohnungen der Häuser Nießbrauch- oder Wohnrechte 
bestehen. Diese sind teilweise nicht mit familiären Zusammenhängen begründet. Dabei er-
scheint es wichtig, ob die zu erwartenden Gebäudeleerstände nicht durch andere Lösungen 
vor Ort abgemildert werden können, z. B. durch die Einrichtung von Mehrgenerationenhäu-
sern.  
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9.2 Prognose in einzelnen Ortsgemeinden: das Beispiel Utscheid 
Der zu erwartende Gebäudeleerstand ist jedoch in den einzelnen Ortsgemeinden und der Stadt 
Neuerburg unter verschiedenen Gesichtspunkten zu bewerten. Die Gebäudestrukturen in den 
Ortsgemeinden sind von denen der Stadt Neuerburg zu trennen: In der Stadt Neuerburg sind 
ganze Straßenzüge mit einer engen Reihenhausbebauung vorhanden. Teilweise sind diese 
Häuser von alleinstehenden Personen bewohnt. Der Zustand der Gebäude ist aufgrund von 
teilweise nicht durchgeführten Sanierungsmaßnahmen in einem baulich nur noch mäßigen bis 
sehr schlechten Zustand, teilweise bestehen schon baurechtliche Maßnahmen bzgl. der Ein-
schränkung der Nutzbarkeit.  

Die diesbezüglichen Strukturen sind in den 48 Ortsgemeinden natürlich ganz anders. Hier 
handelt es sich um fast ausschließlich alleinstehende Ein- und Mehrfamilienhäuser. Aufgrund 
der dörflichen Strukturen und der früheren Nutzungen sind an die älteren Wohngebäude noch 
Nebengebäude angebaut, insbesondere Gebäude, die aus einer früheren landwirtschaftlichen 
Nutzung stammen, u. a. Stall- und Wirtschaftsgebäude. Hier wurde in Einzelfällen schon eine 
Nutzungsänderung in Betracht gezogen, z. B. durch Umbau zu Ferienwohnungen (u. a. Ferien 
auf dem Bauernhof). Des Weiteren ist noch eine Vielzahl von Gebäuden vorhanden, die in 
früheren Jahren anderweitig genutzt wurden und deren Nutzungsmöglichkeit jetzt nicht mehr 
gegeben ist, das soll heißen, dass einige Berufe nicht mehr dort ausgeübt werden. Hierunter 
fallen z. B. eine Schmiede, ein Hufschmied sowie kleine Dorfläden (Tante-Emma-Läden), die 
in Wohnhäuser integriert waren bzw. sind. Der letzte Dorfladen in der Verbandsgemeinde 
Neuerburg wurde 2009 geschlossen.  

Am Beispiel der Ortsgemeinde Utscheid soll der zu erwartende Leerstand deutlich gemacht 
werden. Hier wurde zum 01.03.2007 der Gebäudeleerstand durch den Ortsbürgermeister und 
den Ortsgemeinderat ermittelt (s. Tab. 9.3).  

Dabei wurde nicht nur eine personenbezogene Erhebung durchgeführt, sondern es wurden 
auch die Gebäude in Augenschein genommen und nach den Kriterien Gebäudetyp, Baujahr, 
Modernisierung, Wärmedämmung, Heizungsart, Wohnraumausstattung (einfach, mittel, ge-
hoben) eingeteilt. Die Kriterien für die Einstufung der Wohnraumausstattung erfolgt nach 
dem Ermessen der dort tätigen begutachtenden Personen, wobei die ursprüngliche Einstufung 
„sehr gehoben“ bei der Einstufung „gehoben“ eingegliedert wurde.  

Unter Berücksichtigung der Bewohner und des Gebäudezustandes wurde sodann der zu er-
wartende Gebäudeleerstand für das Jahr 2020 ermittelt bzw. prognostiziert. Nachfolgend wird 
der Gebäudeleerstand tabellarisch dargestellt, zum anderen stellen die rot markierten Gebäude 
den Leerstand in der Übersichtskarte des Hauptortes Utscheid (ohne die Ortsteile Buscht, 
Rußdorf, Neuhaus, s. Abb. 9.1) im Jahr 2020 dar.  

Als Ergebnis ist für die Ortsgemeinde Utscheid festzustellen, dass die zu erwartenden Ge-
bäudeleerstände über den ganzen Ort bzw. die Ortsteile verteilt sind. Es ergibt sich insoweit 
keine Konzentration von zu erwartendem Leerstand, da die Bebauung relativ aufgelockert ist 
und in den letzten Jahren die alte und bestehende Bausubstanz mit der neuen Bausubstanz 
vermischt wurde. Kleinere Straßen mit wenig Bebauung (1–3 Häuser) fallen dabei nicht unter 
diese Betrachtung. 
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Tab. 9.3: Prognose Gebäudeleerstand für das Jahr 2020, Ortsgemeinde Utscheid 

Straße Bewohner Häuserbestand Ausstattung 
Leerstand zu 
erwarten 

  männl. weibl. 

Baujahr 
vor    
1980 

Baujahr 
nach 
1980 einfach mittel gehoben ja nein 

Bansegarten 4 4 3 0 0 1 2 3 0 

Bitburger Straße 47 46 20 11 2 16 12 11 19 

Buchenweg 10 10 3 3 0 2 5 1 5 

Dorfstraße 49 45 25 7 2 15 15 10 22 

Glashütte 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

Hammerkaul 2 3 1 0 0 0 1 0 1 

Im Büschel 24 34 14 4 1 5 12 7 11 

Im Kalkersberg 3 2 0 2 0 0 2 0 2 

Im Krahnen 28 31 16 4 1 3 16 8 12 

Kehrtenweg 9 8 3 3 0 1 5 3 3 

Mühlenweg 3 5 2 0 0 2 0 1 1 

Neue Straße 7 7 0 3 0 1 2 0 3 

Neuhaus 17 15 8 0 0 3 5 1 7 

Schulstraße 9 8 8 0 2 0 6 6 2 

Sinspelter Straße 8 3 5 0 1 1 3 1 3 

Waldweg 7 7 0 4 0 0 4 1 3 

Weidinger Straße 13 12 9 2 0 1 10 6 5 

Zum Wasserturm 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

Quelle: Verbandsgemeinde Neuerburg 
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Abb. 9.1: Übersicht des prognostizierten Gebäudeleerstandes des Hauptortes Utscheid 2020 
(fiktive Annahme) 

 

Quelle: Verbandsgemeinde Neuerburg 
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Zwischenfazit Teil B 
Dem Abschnitt zur Analyse und Prognose von Wohnungsleerständen lag ein Grundsatzbei-
trag zugrunde, der kritisch die Methoden zur Erfassung von Gebäudeleerständen beleuchtete. 
Hierzu zählt die Auswertung quantitativer Daten, wie Leerstands- und Brachenkataster, Ein-
wohnermeldedaten, Daten der Energieversorger bzw. Entsorgungsunternehmen oder Woh-
nungsmarktbeobachtungen. Die Einschätzung von Ortskundigen zur realen Nutzung von Ge-
bäuden gehört eher zu den qualitativen Methoden, ist für eine Erfassung von Leerständen je-
doch unerlässlich. Vorgehensweisen bei der Einschätzung der Zukunft wurden präsentiert und 
kritisch reflektiert. Grenzen wurden v. a. aus der datenschutzrechtlichen Perspektive gesehen, 
die einzelne Eigentümer und auch Gemeinden zu schützen haben, um keine Abwärtsspiralen 
in Gang zu setzen. Zur Einschätzung des Marktpotenzials von unterschiedlichen Lagen bzw. 
Ortsteilen ist es zudem notwendig, sich mit der Wertermittlung einzelner Immobilien ausei-
nanderzusetzen, die jedoch bei steigenden Leerständen zunehmend schwieriger vorzunehmen 
ist.  

Anhand von drei Fallbeispielen wurde erläutert, wie ein Monitoring und eine Prognose von 
Leerständen bewältigt werden kann. In Hessen wurden vier Ortsteile mithilfe eines Lehr-
Forschungsprojektes der Universität Giessen und in Rheinlad-Pfalz eine Ortsgemeinde mithil-
fe eines zweisemestrigen „Großen Studienprojektes“ im Studiengang Raumplanung der Tech-
nischen Universität Kaiserslautern untersucht. Deutlich wurde, dass in jedem Fall ein be-
trächtlicher Aufwand betrieben werden muss, um zu verlässlichen Einschätzungen zu gelan-
gen. In den hessischen Untersuchungsgemeinden konnte noch kein erhebliches Ausmaß an 
Leerständen identifiziert werden, aber die demographische Situation belegt die Gefahr eines 
zunehmenden Leerstands. Die amtlichen Daten weisen nur unzureichend auf das Problem hin, 
aber den Bürgermeistern vor Ort ist das Problem bewusst.  

Am Beispiel der Gemeinde Otterbach in Rheinlad-Pfalz wurden die verschiedenen Metho-
den erprobt: Analyse des Melderegisters, des Wasser- und Stromverbrauchs, der Entsor-
gungsdaten, Ortsbegehungen und Expertengespräche. Werden nicht erfasste Leerstände und 
fälschlicherweise identifizierte Leerstände der einzelnen Methoden miteinander verglichen, so 
zeigt sich, dass eine Kombination aus dem Melderegister plus Wasserverbrauch die genaueste 
Methode darstellt. Dabei wurden 20 der 24 Leerstände korrekt ermittelt, eine Leerstandsquote 
von 14 % im Untersuchungsgebiet errechnet, aber immerhin noch knapp 150 Gebäude fälsch-
licherweise als leer stehend klassifiziert. Eine Einschätzung durch ortskundige Experten bleibt 
somit unerlässlich. Da sich ein Großteil der Leerstände auf vier Straßen konzentriert, sind 
auch in kleinen Gemeinden Schwerpunktgebiete zu erkennen. 

In der durch Zuzug aus Luxemburg noch wachsenden Gemeinde Neuerburg in der Eifel mit 
einem hohen Anteil an Streusiedlungen sind Leerstände durch Ortsvorsteher und Bürgermeis-
ter erfasst worden. Am Beispiel des Ortsteils Utscheid wurde der Leerstand festgestellt und 
auf Basis der Kenntnis der Alters- und Familienverhältnisse vor Ort prognostiziert. In diesem 
Ortsteil ist erheblicher Leerstand zu erwarten, der sich im Unterschied zur Gemeinde Otter-
bach jedoch räumlich nicht konzentriert, sondern auf die verschiedenen Straßenzüge verteilt.  

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Problemlagen sowie vorhandene Instrumente 
und Maßnahmen der Raumordnung und -entwicklung diskutiert, die geeignet sein können, 
produktiv mit Leerständen umzugehen.  
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Teil C: Problemlagen und Instrumente 

10 Einführung: Leerstand von Wohngebäuden im ländlichen Raum – 
Instrumente (Harald Spehl) 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse zur Ermittlung und Prognose von Wohnungsleerständen 
zeigen, dass es im ländlichen Raum Unterschiede im Hinblick auf die Problemlagen und auch 
das Problembewusstsein bzgl. der Leerstände gibt. 

In den alten Ortslagen sind die Probleme weitgehend bekannt, es gibt Beispiele für Lösun-
gen, und es gibt Erfahrungen mit dem Einsatz von Instrumenten der Beratung, Finanzierung 
und auch der rechtlichen Gestaltung. Eine besondere Rolle spielt hier die Dorferneuerung 
(Ziegler 2009). 

In den Neubaugebieten aus den 1960er bis 1980er Jahren um die Dorfkerne herum ist die 
Situation völlig anders. Die mit vorhandenen und zukünftigen Leerständen verbundenen 
Probleme sind vielfach noch nicht erkannt oder werden nicht als gravierend eingeschätzt. 

Leerstände von Wohnungen in diesen Siedlungsbereichen werden oft als Problem der pri-
vaten Eigentümer angesehen und nicht als Aufgabe der Gesellschaft. Die Erfahrungen mit den 
Instrumenten, die im Geschoßwohnungsbau mit den Programmen „Stadtumbau Ost“ und 
„Stadtumbau West“ gesammelt wurden (BBSR 2010b; BMVBS 2009: 91 ff.), sind auf die 
Leerstandsproblematik im ländlichen Raum kaum übertragbar, da die Leerstände räumlich 
und zeitlich vereinzelt auftreten und gemeinsame Aktionen wegen der völlig anderen Eigen-
tümerstruktur schwierig sind. Hinzu kommt, dass das politische Gewicht der Betroffenen im 
ländlichen Raum geringer ist als das der Wähler in den Verdichtungsgebieten. 

Entsprechend der Zielsetzung der Arbeitsgruppe konzentrieren sich die Überlegungen im 
folgenden auf Instrumente für die Behandlung von Leerständen von Wohngebäuden in Neu-
baugebieten der Jahre 1960 bis 1980 im ländlichen Raum. 

Als wesentliche Ursachen für die Schwierigkeit bzw. Unmöglichkeit, leerstehende Woh-
nungen in diesem Segment des Wohnungsbestandes zu vermieten oder zu verkaufen, haben 
sich herausgestellt: 

 schlechte Erreichbarkeit von Erwerbsmöglichkeiten 

 schlechte Erreichbarkeit von Versorgungsmöglichkeiten 

 schlechte Lage in der Siedlung, z. B. Lärmbelastung 
 unrealistische Wert- und Preisvorstellungen von Eigentümern 

 Notwendigkeit von Investitionen für die energetische Sanierung 

 Notwendigkeit von Investitionen zur Veränderung der Wohnungszuschnitte und der 
Wohnungsqualität 

Fragt man nach geeigneten Instrumenten zur Behandlung dieser Leerstandsproblematik, 
kommt man zu dem Ergebnis, dass eine angepasste Kombination von Information und Bera-
tung, Finanzierungshilfen sowie rechtlichen Instrumenten erforderlich ist. Dabei stellt sich die 
grundsätzliche Frage: Welche Akteure sind auf welcher Ebene für die Bearbeitung der Leer-
standsproblematik geeignet? 
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Die Probleme zeigen sich naturgemäß auf der kommunalen Ebene. Es ist aber zu bezwei-
feln, dass die Gemeinden die damit verbundenen Fragen alleine lösen können. Schon der 
Blick auf die sehr unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen in den drei Ländern der LAG 
Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saarland zeigt zudem, dass jeweils angepasste Strategien entwickelt 
werden müssen. Erforderlich ist eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen Akteuren, halb-
privaten Förderinstitutionen und privaten Kreditinstituten. 

Zur Behandlung der einzelnen Instrumente können verschiedene Wege gewählt werden. 

In einem Papier des Beirates für Kommunalentwicklung Rheinland-Pfalz werden „Strate-
gien und Maßnahmen zur Leerstandsbewältigung“ und „Handlungsempfehlungen für die 
Landesregierung und die Kommunen“ formuliert (Beirat 2010). 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Instrumente in drei Gruppen einzuteilen: 

 Soziale Instrumente wie Information, Beratung, Gespräche und Vereinbarungen, Modera-
tion, Mediation 

 Finanzielle Instrumente wie Zuschüsse, Belastungen, Gebühren, Besteuerung, Boden-
fonds 

 Rechtliche Instrumente wie Planungsrecht, Ordnungsrecht, Erbbaurecht, Erbausschlagung 

Hier soll ein dritter Weg gewählt werden: Die Instrumente werden den zu erwartenden 
Problemlagen zugeordnet.  

Tab. 10.1: Instrumente mit den zu erwartenden Problemlagen 

Problem Kennzeichen Instrumente Akteure 
Leerstand bis 1 Jahr Marktfluktuation Bodenmarkt  Private Eigentümer  

Leerstand über 1 
Jahr, keine private 
Investition 

Probleme bei Verkauf oder 
Vermietung 

Information, 
Börsen, Beratung 

Kommune, Bundesland,  

Erbausschlagung Überschuldung, Probleme 
der Erben 

Erbschaftsrecht Bundesland, Bodenfonds 

Leerstand über 1 
Jahr, private Investi-
tionen 

Verbesserung von Ver-
kaufs- und Vermietungs-
möglichkeit 

Beratung, 
Finanzhilfen, 
Börsen 

Gemeinde, Bundesland, 
Finanzierungsinstitute, 
Bodenfonds 

Leerstand über 2 
Jahre, keine privaten 
Investitionen 

Substanzverlust, Wertver-
lust, Beeinträchtigung des 
Ortsbildes 

Beratung, finan-
zielle Belastung, 

rechtliche Instru-
mente 

Gemeinde, Bundesland 
Bodenfonds 

Langfristiger Leer-
stand 

„Schrottimmobilie“ Rechtliche 
Instrumente 

Bodenordnung 

Gemeinde, Bundesland 
Bodenfonds 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Systematik orientiert sich an der Entwicklung der Leerstände, beginnend mit einer ver-
zögerten Marktlösung bis zum gruppenweisen Auftreten von „Schrottimmobilien“, d. h. vom 
individuellen Vermarktungsproblem bis zu gemeinschaftsrelevanten Sozialproblemen mit 
ordnungs- und gesundheitsrelevanten Folgen. Daraus ergibt sich ein abgestufter Instrumen-
teneinsatz, der tendenziell von Information, Beratung und Moderation über verschiedene fi-
nanzielle bis zu rechtlichen Instrumenten geht. 
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Auf dieser Grundlage werden im folgenden Kapitel kurze Abhandlungen zu den Instrumen-
ten zusammengestellt. Die jeweils richtige Kombination der Instrumente muss im Einzelfall 
gefunden werden, die vier Kriterien 

 Dauer des Leerstandes 

 Häufigkeit von Leerständen 

 Wertverlust bzw. erforderlicher Investitionsaufwand 

 Lage der Objekte 

können jedoch bei der Zuordnung von Instrumenten und Problemlagen helfen: 

Tab. 10.2: Kriterien zur Beurteilung von Gebäudeleerständen 

1. Dauer des Leerstandes kurz 
(1–2 Jahre) 

mittel 
(2–5 Jahre) 

lang 
(über 5 Jahre) 

2. Häufigkeit von Leerständen Einzelfälle Nachbar-
schaften  

Vielzahl 
(über 10 %) 

3. Wertverlust; Finanzieller Aufwand 
für Umbau und Sanierung Gering Mittel  Hoch 

4. Lage (Erreichbarkeit von Erwerbs-, 
Versorgungsmöglichkeiten, sozia-
ler Infrastruktur) 

Gut Mittel  Schlecht 

Quelle: Eigene Darstellung  

Aus der Übersicht in Tab. 10.2 wird deutlich, dass die Probleme tendenziell von links nach 
rechts gravierender werden. Der Einsatzbereich der Instrumente wird nun mithilfe dieser Sys-
tematik gekennzeichnet, dann wird das Instrument dargestellt. 

11 Instrumente 

11.1 Informelle Instrumente: Information, Beratung und Moderation 
(Annette Spellerberg) 

Die rückläufige Zahl der Haushalte in weiten Teilen des Saarlands, in der Westpfalz und in 
Nordhessen wird zu erhöhten Wohnungsleerständen führen. Ein Leerstandsmanagement ist 
bislang jedoch kaum anzutreffen und die politischen Akteure vor Ort scheuen sich, das nega-
tiv besetzte Thema strategisch anzufassen. Kirchturmdenken, Neubauorientierung und unzu-
reichendes Wissen über Handlungsmöglichkeiten bei Leerstand im Privateigentum verhindern 
ein proaktives Vorgehen. Auch die fehlende Bereitschaft der Eigentümer steht einer Entwick-
lung im Wege, die sich in geringem Interesse, Überforderungen, mangelnder Kompromissfä-
higkeit, überhöhten Preisvorstellungen, Erbstreitereien und Bindungen an das spezifische Ob-
jekt äußern. Eine Kumulation von Leerständen führt jedoch zu kommunalen Problemen, z. B. 
in der Erhöhung von Gebühren, Imageschäden und fehlenden Neuansiedlungen sowie Unzu-
friedenheit der Bürgerinnen und Bürger.  

Die Länder sind gefordert, informelle Instrumente einzusetzen, um die relevanten Zielgrup-
pen zu erreichen. Dies sind in erster Linie die Eigentümer, aber auch die politisch Verantwort-
lichen in den Kommunen, Experten (z. B. Sparkassen) und Bürgerinnen und Bürger (Beirat 
2010: 35). Zunächst sind auf Landesebene zuständige Stellen und Personen zu benennen, die 
für Beratungen und Management in den Kommunen, für betroffene Eigentümer wie auch für 
Interessierte zur Verfügung stehen. Informationskampagnen zur Bewusstseinsbildung sind zu 
initiieren, die sich an alle Zielgruppen richten: Informationen über das Ausmaß von Leerstand 
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vor Ort, finanzielle und soziale Folgen in den Dörfern, positive Beispiele für eine Nach-, Um- 
oder Zwischennutzung, Hervorheben des positiven Nutzens von Bestandsimmobilien sowie 
Fördermöglichkeiten und Abläufe einer Sanierung. Erhebungsmethoden, gute Beispiele und 
Handlungsalternativen können in Form von Faltblättern und Broschüren zusammengefasst 
werden und durch Informationskampagnen sowie Ausstellungen begleitet werden. Eine Auf-
klärungskampagne in den besonders betroffenen Regionen unterstützt auch den Informations-
austausch zwischen Bürgern und politisch Verantwortlichen. Durch das Land initiierte Ar-
beitskreise auf überörtlicher Ebene sind geeignet, Konkurrenzen zwischen Gemeinden zu 
überwinden und Gemeinsamkeiten bei Erfahrungen zu entdecken. Interkommunale Koopera-
tionen, lokales Engagement und neue Ideen können auf Landebene prämiert werden, sodass 
mit Leerstand auch positive Nachrichten in Verbindung gebracht werden (Uhrhan 2007: 78 
ff.). Uhrhan schlägt weiterhin vor, die Tagespresse zu nutzen und z. B. ein „Objekt der Wo-
che“ und in dem Zusammenhang Möglichkeiten von Sanierungen, Förderungen, Zwischenlö-
sungen oder Umnutzungen vorzustellen.  

Den Kommunen kommt die Funktion zu, eine Strategie für die Entwicklung ihres Ortes zu 
entwickeln. Kötter und Soboth (2009) sehen die Notwendigkeit zum „Dorfumbau“, der aus 
Anpassungsmaßnahmen und neuen Entwicklungsansätzen bestehen muss. Hierzu zählen sie 
die Innenentwicklung, qualitative Aufwertungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen sowie 
Rückbau (Kötter, Soboth 2009: 19 ff.). Ein verpflichtender „Demographie-Check“ vor Ort 
kann Auskunft über Baulücken, Leerstand, Altersstruktur der Eigentümer sowie soziale Infra-
struktur für die verschiedenen Altersgruppen geben. Aufbauend auf einem kontinuierlichen 
Monitoring sind Maßnahmen erforderlich, wie z. B. die Beratung von Eigentümern über Ver-
marktungsstrategien und Immobilienbörsen, eine Bewertung und Klassifizierung der Objekte 
nach den Potenzialen zur Weiternutzung und eine Strategie zur Vitalisierung des Ortes und 
der Grundstücke. Maßnahmen gelingen umso besser, je enger der Austausch mit den Privatei-
gentümern ist. Eine realitätsnahe Einschätzung zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwick-
lung und die Formulierung von Szenarien dienen dazu, die Bevölkerung zu sensibilisieren 
und Angst vor einem Imageverlust oder dem „Sterben des Dorfes“ zu nehmen. Im folgenden 
Schaubild sind die verschiedenen Schritte und Handlungsebenen zusammenfassend darge-
stellt. 

Eine Frage bezieht sich auf die potenziellen Käufer des vorhandenen und „überflüssigen“ 
Immobilienbestands. In einigen Dörfern kann es sinnvoll sein, sich für neue, auch nur zeitwei-
lige Nutzungen zu öffnen, wie z. B. Zweitwohnungen oder Ferienwohnungen. Nicht in jedem 
Fall ist eine Nach- und Wiedernutzung von Gebäuden sinnvoll. Im Blickpunkt steht die Le-
bensqualität der Dorfbewohner, die in den Planungsprozess entsprechend mit einbezogen 
werden müssen.  
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Abb. 11.1: Zweiebenenmodell Dorfumbau 

 

Quelle: Kötter, Soboth 2009: 25 

11.2 Gebäude- und Grundstücksbörse (Kurt Rings) 

Das Instrument eignet sich v. a. für die Behandlung von Einzelfällen in einem nicht zu 
schwierigen Umfeld. Bei Mitwirkung aller Beteiligten (Eigentümer und Kommunen) ist es 
sehr effektiv.  

Im Rahmen der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) in der Verbandsgemeinde 
Neuerburg wurde im Jahre 2004 festgestellt, dass eine Vielzahl von insbesondere Wohnge-
bäuden in den 48 Ortsgemeinden und der Stadt Neuerburg leer stehen und damit nicht genutzt 
werden. Der von der AEP ins Leben gerufene Arbeitskreis „Kommunalentwicklung und 
Dorferneuerung“ hat sich deshalb der Thematik des Gebäudeleerstandes angenommen mit der 
Maßgabe, möglichst viele leer stehende Gebäude einer (Um-)Nutzung zuführen zu können.  

Einhergehend mit dem demographischen Wandel wurde deshalb im Oktober 2004 die Ge-
bäude- und Grundstücksbörse initiiert. Sie ist eine internetgestützte Info-Plattform, in der 
Wohnhäuser und freie Baugrundsstücke zum Kauf angeboten werden. Über die Internet-
Adressen www.vg-neuerburg.de oder www.gis-neuerburg.de erreichbar, wurde das System 
auf dem Server des Online-Geoinformationssystems (GIS) der Verbandsgemeinde Neuerburg 
eingebunden. Ein Vorteil hierbei ist die anschauliche Anzeige der Immobilien oder der 
Grundsstücke in ihrer Lage im Verwaltungsgebiet. In diesem Informationssystem können 
neben einem flächendeckenden Ortsplan mit Straßensuche, hochauflösenden Luftbildern und 
topographischen Karten für das gesamte Verbandsgemeindegebiet auch zahlreiche weitere 
wichtige Standortinformationen (z. B. administrative Grenzen, Öffentliche Einrichtungen, 
ärztliche Versorgung, Freizeiteinrichtungen etc.) angezeigt werden.  
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Im Zeitraum von Oktober 2004 bis 2010 wurden durch die Gebäude- und Grundstücksbörse 
insgesamt folgende Objekte vermittelt: 

 133 Wohngebäude 

 125 Baugrundstücke  

Die Angebote in der Gebäude- und Grundstücksbörse setzen sich aus Objekten zusammen, 
die zum einen durch die Ortsgemeinden und die Eigentümer selbst gemeldet werden, aber 
eine große der Zahl der Angebote kommt über die örtlichen Banken/Sparkassen und Immobi-
lienhändler.  

Mit der Einstellung von freien und bebaubaren Grundstücken in den Ortslagen konnte im 
Zeitraum von Oktober 2004 bis heute eine Vielzahl von Grundstücken mobilisiert werden, die 
vorher dem freien Wohnungsmarkt nicht zugänglich waren. Mit dieser Art der Mobilisierung 
konnte in dem ein oder anderen Ort bzw. Ortsteil die Ausweisung von Baugrundstücken auf 
der „grünen Wiese“ bzw. im Außenbereich vermieden und gleichzeitig der Dorfkern gestärkt 
und weiter belebt werden. 

11.3 Erbausschlagung (Harald Spehl) 
Das Instrument existiert bereits als geltendes Recht, es ist wenig bekannt und wird bisher nur 
in Einzelfällen in Anspruch genommen. Erben werden es v. a. bei mittlerer Leerstandsdauer, 
hohen Wertverlusten und bei Immobilien in schlechter Lage in Anspruch nehmen.  

Gemäß § 1936 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erbt der Staat in zwei Fällen: 
1. Es ist kein Erbe zu ermitteln. 

2. Die Erben schlagen die Erbschaft aus. 

Der überwiegende Grund für die Erbausschlagung ist die Überschuldung des Nachlasses. 
Dies könnte in steigendem Ausmaß auf Wohnimmobilien in ländlichen Räumen zutreffen. 

„Staat“ als Erbe bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Fiskus des Landes erbt, in 
dem sich der Erblasser vor seinem Tod nicht nur vorübergehend aufgehalten hat. Das betref-
fende Bundesland erbt dabei auch die Nachlassschulden. 

In den Bundesländern sind die Finanzministerien bzw. die ihnen nachgeordneten Einrich-
tungen (Bezirksregierung, Oberfinanzdirektion) für die Verwaltung solcher Nachlässe zustän-
dig. 

Nach einer mündlichen Auskunft in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Fälle von Erbaus-
schlagung bei Immobilien bislang gering. Ein Problem zunehmender Erbausschlagung infolge 
der Überschuldung von vererbten Immobilien im ländlichen Raum wird bislang nicht gese-
hen. Es gibt bisher keine Überlegungen zu einer Strategie für die Vermarktung bzw. Weiter-
verwendung solcher Immobilien. 
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11.4 Bodenfonds (Harald Spehl) 

Der Einsatzbereich eines Bodenfonds ist relativ breit. Er wird v. a. bei mittlerer bis langer 
Dauer und zunehmender Häufigkeit von Leerständen, hohen Wertverlusten und schlechter 
Lage der Gebäude zum Einsatz kommen. 

Ein erstes Beispiel für den Einsatz von Bodenfonds zur Lösung von Immobilienproblemen 
in Zusammenhang mit Strukturwandlungen ist der „Grundstücksfonds Ruhr“, später erweitert 
zum „Grundstückfonds NRW“. Im Zuge des Brachfallens v. a. von Grundstücken in der Mon-
tanindustrie stellte sich die Frage, ob und wie die Immobilien neu genutzt werden könnten. 
Dies war nur unter Einsatz großer öffentlicher Mittel möglich (FES 1992; MUNLV). 

So hat die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) NRW, die die Fonds verwaltet, von 1980 
bis 2003 in 80 Städten des Landes rund 190 Standorte mit 2.650 Hektar Brachflächen erwor-
ben. Bis Ende 2003 waren 80 Standorte mit 1.544 Hektar Fläche wieder vermarktet. In dem 
genannten Zeitraum wurden damit 1,7 Mrd. Euro umgesetzt (MUNLV 2009: 11). 

Ähnliche Bodenfonds wurden nach der deutschen Vereinigung in den Ländern Branden-
burg und Sachsen-Anhalt eingerichtet. 

Mit diesem Ansatz sind zwei Komponenten verbunden: 

1. Erheblicher Einsatz öffentlicher Mittel und 

2. Marktorientierung, d. h. Ziel ist der Verkauf der aufbereiteten Flächen an Nachnutzer als 
Eigentümer. Ein Einfluss auf die Wertentwicklung der Grundstücke und auch auf die 
Nutzung ist damit kaum gegeben. An die Vergabe von Erbbaurechten war nicht gedacht. 

Das Dienstleistungsangebot des Regionalverband Ruhr (RVR) im Rahmen eines ökologi-
schen Bodenfonds beinhaltet eine zielgerichtete Stärkung der Freiraumsicherung und 
-entwicklung in der Region durch Bereitstellung von geeigneten RVR-Liegenschaften in ei-
nen Kompensationsflächenpool und die Einrichtung von Ökokonten (RVR 2010). Mit dem 
ökologischen Bodenfonds wird Verbandsmitgliedern und Investoren ein zukunftsweisendes 
Flächenmanagement für Kompensationsmaßnahmen angeboten (Groth 2006). 

Angesichts enger werdender Spielräume für die öffentliche Bezuschussung und wohl auch 
aus grundsätzlichen Erwägungen ist in NRW mit dem „Flächenpool NRW“ ein neues Instru-
ment zur Brachflächenmobilisierung konzipiert worden, das sich zurzeit in der Pilotphase 
befindet (Flächenpool NRW 2010). Dieser neue Fonds soll Flächen nur noch in Ausnahmen 
kaufen. Zentrales Anliegen ist vielmehr die Durchsetzung des Vorrangs der Entwicklung von 
Brachflächen vor der Baulandentwicklung im Freiraum. Die erforderliche Entwicklungsarbeit 
soll dabei zu 100 % vom neuen Bodenfonds vorfinanziert werden, die Refinanzierung soll 
ganz oder anteilig im Zuge der Vermarktung der entwickelten Flächen erfolgen.  

Diese Konstruktion lehnt sich an das Modell der „BahnflächenEntwicklungsGesellschaft“ 
(BEG 2010) an. Diese ist zu je 50 % im Eigentum des Landes NRW und der Deutsche Bahn 
AG. Sie arbeitet mit einem revolvierenden Fonds, d. h. auch hier erfolgt die Vorfinanzierung 
der Entwicklungsarbeit mit Landesmitteln und die Refinanzierung soll durch den späteren 
Verkauf der Liegenschaften erfolgen. Zentrales Instrument sind „Konsensvereinbarungen“ 
zwischen der BEG und Kommunen, auf deren Gebiet brachgefallene Bahnflächen liegen. Die 
Kommunen verzichten auf konkurrierende Flächenentwicklungen, im Gegenzug bildet die 
BEG Flächenpakete, die für eine Nachnutzung geeignet sind. Auch hier steht am Ende der 
Verkauf und damit die Rückführung der Flächen in Eigentum. 

Eine besondere Konstellation stellt die „Lausitzer Mitteldeutsche Bergbau Verwaltungsge-
sellschaft“ dar. Sie ist Eigentümerin der Flächen des stillgelegten Braunkohlebergbaus in den 
neuen Bundesländern und hat die Aufgabe, diese „im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen für 
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deren Folgenutzungen vorzubereiten und zu verkaufen. Derzeit ist die LMBV noch Eigentü-
merin von ca. 30.800 ha Fläche (LMBV 2010). 

Schließlich soll noch ein anderer Fonds genannt werden, der nicht von öffentlichen Akteu-
ren aufgelegt wurde und eine spezielle Zielsetzung verfolgt. Der „Bio-Bodenfonds“ der GLS-
Bank ist ein privater Fonds, dessen Zielsetzung es ist, „land- und forstwirtschaftliche Flächen 
dauerhaft für den ökologischen Landbau zu sichern.“ Die Zeichner des Fonds ermöglichen 
den Ankauf entsprechender Flächen. Diese Flächen werden ausschließlich verpachtet und 
dürfen nur für den festgelegten Zweck genutzt werden (GLS-Bank 2010). 

Aus dieser Zusammenstellung wird deutlich, dass es sehr unterschiedliche Beispiele für 
Bodenfonds gibt. 

Ein Vorschlag für einen Bodenfonds der Länder, der leer stehende Wohnimmobilien im 
ländlichen Raum mit öffentlichen Mitteln bei unsicheren Verkaufchancen erwirbt, erscheint 
wenig realistisch. Der in NRW eingeschlagene Weg der BEG bzw. des neuen „Flächenpools 
NRW“ könnte dagegen Grundlage für einen Fonds mit einer den Problemen des ländlichen 
Raumes angepassten Strategie sein. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, ob der Verkauf 
der Immobilien der richtige Weg ist. Eine Verpachtung oder die Vergabe von Erbbaurechten 
könnte einen Beitrag zu einem anderen Umgang mit Eigentum an Grund und Boden leisten. 

Hinsichtlich der Finanzierung des Erwerbs leer stehender Immobilien im ländlichen Raum 
wäre zum einen die Möglichkeit einer (Regional-)Banklösung nach dem Vorbild des GLS-
Fonds, zum anderen einer Finanzierung aus EU-Programmen, etwa dem Programm JESSICA, 
zu prüfen. Ein anderer Weg ergibt sich, wenn man die Möglichkeiten der ländereigenen Ent-
wicklungsgesellschaften prüft und hier Vorschläge zu speziellen Entwicklungskonzepten für 
leer stehende Wohnimmobilien im ländlichen Raum entwickelt. Es ist allerdings nicht zu er-
warten, dass diese Institutionen solche Immobilien längerfristig im Eigentum halten wollen. 

11.5 Instrumente der Stadt- und Regionalentwicklung, Städtebauförderung 
(Gerd-Rainer Damm, Christian Diller) 

11.5.1 Klassische Instrumente der Stadt- und Dorferneuerung und Stadtumbau-
programme – Öffentliche Förderprogramme für den Abriss von Ein- und 
Zweifamilienhausbeständen? 

Förderinstrumentarien der Stadt- und Regionalentwicklung eignen sich grundsätzlich für dau-
erhaft bestehende Problemlagen in räumlich größerem Umfang, in denen ein öffentliches Inte-
resse zur Problemlösung den Einsatz von öffentlichen Mitteln rechtfertigt. 

Mit dem Städtebauförderungsgesetz wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1971 die 
einheitliche Grundlage zum Umgang mit Siedlungsbeständen geschaffen. Wurde Stadt- und 
Dorferneuerung bis dahin als durchgreifende Erneuerung im Sinne des raschen Wiederauf-
baus und konsequenten funktionalen Städtebaus (Flächensanierung) begriffen, so wandelten 
sich im Laufe der 1970er und frühen 1980er Jahre die Leitbilder hin zu einer behutsameren, 
bestandsorientierten, erhaltenden Stadt- und Dorferneuerung. 

Mit der Wiedervereinigung 1990 stellten sich für die Stadt- und Dorferneuerungspolitik 
schlagartig neue Herausforderungen, zunächst durch die verfallenen ostdeutschen Innenstädte 
und Dörfer, ab Mitte der Neunziger Jahre zunehmend durch die demographisch (Abwande-
rungen, Geburtenrückgang) bedingten Leerstände in den Plattenbausiedlungen und zuneh-
mend sanierten Altbaubeständen. 

Resultat dieser Entwicklung war ein grundsätzliches Umdenken, in dem nunmehr neben 
dem klassischen Begründungstatbestand des städtebaulichen Missstandes nun auch der lokale 
und regionale Wohnungsmarkt in die Argumentation für durchgreifende Erneuerungsmaß-
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nahmen – bis hin zum Abriss – einbezogen wurde. Mit dem Programm Stadtumbau Ost wur-
de 2002 der Abriss neben der Erneuerung als gleichwertiges Maßnahmenfeld förderfähig als 
strategisches Instrument der Aufwertung, das darüber hinaus auch der Marktbereinigung dien-
te. Das Programm Stadtumbau Ost bewährte sich insgesamt, im Jahr 2004 wurde dann das 
Programm im Rahmen von Stadtumbau West auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt.  

Das aktuelle Städtebauförderrecht sieht somit mittlerweile neben den klassischen städtebau-
lichen Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiete nach §§ 136–164 BauGB) und den städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahmen (§§ 165–171) und dem Stadtumbau (§§ 171a bis 171d) 
auch über städtebauliche Aspekte hinausgehende Maßnahmen der sozialen Stadt (§171e) vor. 
Seit dem Jahre 2008 gibt es zusätzlich das Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren und 
seit 2010 das Programm Kleine Städte und Gemeinden. Auf Basis der rechtlichen Regelungen 
im BauGB wurden die entsprechenden Bund-Länder-Förderprogramme aufgelegt und in 
Richtlinien der einzelnen Länder konkretisiert.  

Die aus Mitteln der EU, des Bundes und der Länder sowie – in bemerkenswerter Größen-
ordnung – des kommunalen Finanzausgleichs finanzierte Dorferneuerung ist derzeit noch 
eindeutig auf die Inwertsetzung der Ortskerne konzentriert. Abrissmaßnahmen sind hier 
grundsätzlich zwar förderfähig, werden jedoch ausschließlich punktuell und aus städtebau-
lich-funktionalen Aspekten vorgenommen, sie sind an eine geplante Nachnutzung gekoppelt. 
Wohnungsmarktbedingte Abrissmaßnahmen im größeren Maßstab wie in den Stadtumbau-
programmen sind hier derzeit noch nicht vorgesehen.  

In der Dorferneuerung in Hessen und im Saarland wird jedoch das Problem zunehmend leer 
stehender Einfamilienhausbestände in ländlichen Regionen durchaus wahrgenommen. Ge-
genüber dem Einsatz von Mitteln der Dorferneuerung in Einfamilienhausbeständen außerhalb 
der zentralen Dorfkerne, namentlich für den Abriss, zeigt sich die Dorferneuerungspolitik 
derzeit jedoch noch sehr reserviert. Im Saarland hat allerdings die Agentur ländlicher Raum, 
eine Organisationseinheit des für die Dorferneuerung im derzeit zuständigen Ministeriums für 
Wirtschaft und Wissenschaft, die Leerstandsproblematik bereits frühzeitig aufgegriffen und 
verschiedene Modellprojekte gefördert. Diese Modellprojekte umfassen sowohl die grund-
sätzliche Auseinandersetzung mit drohenden und bereits vorhandenen Leeständen, ihre Er-
mittlung und Beispiele für Nachnutzungen als auch die direkte Abrissförderung. 

Bewertung 
Größere zusammenhängende Ein- und Zweifamilienhausbestände sind bislang nicht Gegen-
stand der Städtebauförderung. Das Problem des Leerstandes in solchen Beständen betrifft, 
wenngleich in deutlich schwächeren Maße als die ländlichen Orte, bereits jetzt in Ansätzen 
auch Städte und wird sich dort in Zukunft auch vermutlich verstärken. 

„Marktbereinigung“ ist damit jetzt zwar grundsätzlich als ein Argument zur öffentlichen 
Finanzierung von Abrissmaßnahmen anerkannt. Trotz grundsätzlicher Eignung ist dennoch 
zumindest kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten, dass öffentliche Mittel aus der Städte-
bauförderung in diesen Gebieten – namentlich zur Finanzierung von Abrissmaßnahmen ein-
gesetzt werden. Der Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ überwiegt in der politischen Abwä-
gung das öffentliche Interesse, das einen Einsatz von Fördermitteln rechtfertigen würde.14 
Analoges gilt für die Dorferneuerungsprogramme. Das öffentliche Interesse reiche noch nicht 
aus, Fördermittel für diese Maßnahmen einzusetzen, bzw. es überwiege noch nicht den 

                                                 
14 Gespräch mit Ulrich Hatzfeld, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 21. Januar 2010. 
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Grundsatz der Verantwortlichkeit der privaten Eigentümer.15 Zudem sind die Volumina so-
wohl in der Städtebauförderung als auch in der Dorferneuerung nicht ausreichend groß, um 
das Problem der derzeitigen und der zu erwartenden Wohnungsleerstände lösen zu können. 

Vor diesem Hintergrund rücken neuere Instrumente der Stadt- und Regionalentwicklung in 
den Vordergrund des Interesses: der JESSICA-Fonds und das Instrument der Housing-
Improvement-Districts. 

11.5.2 JESSICA-Fonds 
Mit der JESSICA-Initiative (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas) hat die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten eine Möglichkeit geschaffen, 
Strukturfondsmittel in Gemeindeentwicklungsfonds (JESSICA-Fonds) einzusetzen. Für die 
Umsetzung dieser Initiative sind in Deutschland die Länder zuständig. In einigen Ländern 
wird die Installierung von Gemeindeentwicklungsfonds auf der Grundlage der JESSICA-
Initiative derzeit geprüft oder vorbereitet bzw. sie ist bereits umgesetzt. 

Diese Gemeindeentwicklungsfonds sind Finanzierungsinstrumente, welche in erster Linie 
aus Mitteln des EFRE-Fonds der EU und nationalen Komplementärmitteln gespeist werden. 
Darüber hinaus sind auch Beteiligungen der privaten Wirtschaft möglich. Der Fonds bietet 
folgende Finanzierungsinstrumente: 

 Darlehenfonds 

 Zinssubventionen von Darlehen 

 Bürgschaften 

 Eigenkapitalbeteiligungen 

 Mischformen der einzelnen vorgenannten Instrumente 

Voraussetzung ist, dass die zu fördernden Projekte fester Bestandteil von integrierten Plä-
nen zur nachhaltigen Stadtentwicklung sind. Im Übrigen gelten die Förderrichtlinien des EF-
RE-Fonds. Das heißt u. a., Projekte, die direkt dem Wohnungsbau dienen, können nicht ge-
fördert werden. Im Rahmen des Fonds sind aber die Sanierung und Neuerschließung von 
Brachflächen und ihre anschließende Veräußerung finanzierbar. 

Der Fonds hat einen revolvierenden Finanzierungsansatz, d. h. eingesetzte Fondsmittel ste-
hen nach ihrer Rückzahlung erneut für andere Projekte zur Verfügung. Nach dem einmaligen 
Mittelumschlag der EU-Fördermittel gelten diese als nationale Mittel, d. h. sie unterliegen 
dann nicht mehr den EU-Förderrichtlinien, sondern den jeweils national zu bestimmenden 
Förderkriterien. 

Der Grundsatz, dass ein JESSICA-Fonds revolvierend angelegt ist, bedeutet nicht, dass in-
nerhalb des Fonds alle Projekte Rückflüsse in Höhe der eingesetzten Mittel erzeugen müssen. 
Der Fonds kann auch mit klassischen Zuwendungen in Form von nicht rückzahlbaren („verlo-
renen“) Zuschüssen kombiniert werden und nicht alle Projekte müssen Rückflüsse generieren. 

Der große Charme eines JESSICA-Fonds besteht darin, dass Strukturfondsmittel, die nach 
der sog. n+2-Regelung laufen (EU-Mittel der jeweiligen operationellen Programme verfallen 
mit Ablauf des 31.12. des zweiten Jahres nach der Mittelbereitstellung), ab dem Zeitpunkt der 
Einlage in den Fonds als verausgabt gelten. Somit können in den Ländern Fördermittel der 
EU, die sonst zu verfallen drohen, gerettet werden. 

                                                 
15 Gespräch mit Anke Enders-Eitelberg, Investive Programme – Dorf- und Regionalentwicklung Wirtschafts- und Infra-

strukturbank Hessen – rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (WIBank), 
Standort Wetzlar, am 2. Februar 2010. 
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Grundsätzlich bietet sich mit dem JESSICA-Fonds die Möglichkeit, einen Grundstücks-
fonds oder Bodenfonds aufzubauen, mit dem leer stehende Gebäude und ihre Grundstücke 
erworben und einer neuen Nutzung zugeführt werden können (Ausnahme: Wohnnutzung, 
sofern die Mittel des Fonds nicht einmal umgeschlagen sind).  

Bewertung 
Die Einrichtung eines JESSICA-Fonds Bedarf eines großen zeitlichen Vorlaufes durch das 
jeweilige Land. Dies muss jedoch kein Nachteil sein, da die Gebäudeleerstandsproblematik in 
größerem Umfang in den meisten Fällen auch erst mittel- bis langfristig entstehen wird. 

Die Installierung und Durchführung eines Fonds nach den EU-Regularien ist jedoch äußerst 
aufwendig und bedeutet einen großen Abwicklungs- und Kontrollaufwand. 

Ein solcher Fonds wird aufgrund seines komplizierten Aufbaus und der notwendigen Orga-
nisationsstruktur nur zentral innerhalb eines Landes zu installieren sein. Die Anwendung des 
JESSICA-Fonds wird nur für Einzelfälle möglich sein und kann nicht flächenhaft zur Lösung 
der Leerstandsproblematik eingesetzt werden. Besonders geeignet ist er aber dann, wenn 
durch die spätere Veräußerung der Leerstandsgrundstücke nach Abriss Einnahmen erzielt 
werden können, die an den Fonds zurückgezahlt werden. 

11.5.3 Housing improvement districts (HIDs) 
Ein interessantes Instrument könnten die in § 171 f BauGB angesprochenen privaten Initiati-
ven zur Stadtentwicklung sein, die im Detail nach Landesrecht zu regeln sind.  

Für das aus dem angelsächsischen Raum kommende Instrument der Business Improvement 
Districts (BID) wurden bereits in einigen Ländern (z. B. Hessen und Saarland) die rechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen und BIDs schon vielerorts umgesetzt.  

Grundgedanke des BID ist, dass sich Geschäfts- oder Gebäudeeigentümer eines zusam-
menhängenden (Wirtschafts-)Standortbereichs zu einer Gemeinschaft zusammenschließen 
und mittels einer von allen Eigentümern getragenen Umlage Maßnahmen zur Attraktivierung 
eines (Geschäfts-)Standortbereiches initiieren und durchführen. Für diese Form der Selbstor-
ganisation ist es erforderlich, dass sich vorher eine Mindestquote von Gebäude-, Haus- oder 
Geschäftseigentümern in einem räumlich definierten Bereich zur Bildung eines solchen BDI 
zusammenfinden. Nach dem BID-Gesetz des Saarlandes beträgt die Mindestquote 2/3 der 
Eigentümer der im Gebiet liegenden Grundstücke. Für die zur Gründung der BID notwendige 
Genehmigung, ihre Organisation und Aufgaben gibt es länderweise unterschiedliche Rege-
lungen. Nach Gründung und Genehmigung der BID (teilweise befristet) sind alle Grundstück-
seigentümer zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet, um die Aufgaben der BID zu erfüllen. 
Durch diese Regelung wird das Problem von sog. Trittbrettfahrern, das oft bei örtlichen Ge-
schäfts- und Werbegemeinschaften auftritt, vermieden. 

Anlehnend an den Grundgedanken sind auch sog. Housing Improvement Districts (HID) 
vorstellbar. Es ist grundsätzlich durchaus denkbar, dass sich in Einfamilienhausgebieten sol-
che Interessengemeinschaften bilden, die – wie bei den BID – über die rechtlichen Grundla-
gen und eine daraus abgeleitet Finanzierungsbasis verfügen, sich für strategische Aktivitäten 
für diese Wohngebiete einzusetzen. In ähnlicher Weise wie die BID könnten sich die HID 
dem städtebaulichen Erscheinungsbild innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des HID 
annehmen. Dazu würde auch die Unterhaltung oder Pflege von leerstehenden Gebäuden und 
brach gefallenen Grundstücken gehören können, um ein trading down eines Wohnbereiches 
zu verhindern. Neben Maßnahmen zur Aufwertung und des Marketing könnte auch die In-
formationspolitik z. B. über realistische Marktpreise zu den Aufgaben dieser HIDs gehören.  
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Rechtliche Eingriffsmöglichkeiten gegenüber Eigentümern solcher Grundstücke und Ge-
bäude werden jedoch sicherlich nicht möglich sein, sodass die Maßnahmen wohl nur mit Zu-
stimmung des jeweiligen Eigentümers möglich sein können. 

Bewertung 
Von einigen Verbänden der Wohnungswirtschaft wurde die Einführung der rechtlichen 
Grundlagen für HIDs bereits gefordert, jedoch noch in keinem Land sind die dafür notwendi-
gen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden. 

Der Einsatz dieses Instrumentes braucht einen sehr langen zeitlichen Vorlauf, da in den 
Ländern zuerst die gesetzlichen Voraussetzungen zur Einrichtung von HIDs geschaffen wer-
den müssten. Um die Bereitschaft und die Mindestquote von Eigentümern für die Gründung 
eines solchen HID zu erreichen, sind eine intakte Nachbarschaft und ein großes Problembe-
wusstsein notwendig. 

Die Bereitschaft ein HID zu gründen wird sicherlich eher in noch intakten Wohnbereichen 
mit nur wenig Leer- bzw. Missständen, die durch private Initiative behoben bzw. abgemildert 
werden soll, bestehen als in räumlichen Bereichen mit bereits größeren Problemen. Die Grö-
ßenordnungen dieser Abgaben dürften jedoch mit Sicherheit nicht für umfangreiche investive 
Maßnahmen, insbesondere den Abriss, ausreichen. Ingegesamt scheint der Einsatz der HID 
zur Lösung der Wohnungsleerstandsproblematik nur begrenzt zielführend zu sein.  

11.5.4 Restriktive Ausweisung oder Verzicht auf Ausweisung von Wohnbauflächen 
Ein Instrument zur Wiedernutzung leer stehender Wohnungen und zur Vermeidung von 
Wohnungsleerständen ist die äußerst restriktive bzw. der gänzliche Verzicht auf Ausweisung 
von neuen Wohnbauflächen. Hierdurch werden in den von der Wohnungsleerstandsproblema-
tik betroffenen Gemeindeteilen, Gemeinden oder Regionen die noch vorhandenen Woh-
nungsnachfragen konsequent auf die leer stehenden Objekte gelenkt und ihre Nachnutzung 
wird wahrscheinlicher. Dieses naheliegende Instrument kann sowohl auf der Ebene der Regi-
onal-, aber auch der kommunalen Planung eingesetzt werden. Damit das Instrument seine 
volle Wirkung entfalten kann, müssten auch vorhandene Bauflächen im FNP bzw. noch nicht 
umgesetzte Wohngebiete im Bebauungsplan zurückgenommen werden. Bei Letzterem ist das 
sicherlich nur bei entschädigungsfreien Fällen sinnvoll und nur auf der gemeindlichen Ebene 
praktikabel. 

Konsequenterweise sollte der Verzicht auf Ausweisung neuer Wohnbauflächen auf der 
Ebene der Gemeinde stattfinden. Das ist ohne Planverfahren und kurzfristig möglich und ent-
faltet sofort eine stabilisierende Wirkung für den Boden- und Wohnungsmarkt. Die Rück-
nahme von Bauflächen ist allerdings erst nach Durchführung der entsprechenden Bauleitplan-
verfahren durchzuführen. 

Um den Wohnungsmarkt großräumig und regional zu steuern, sollte der Verzicht bzw. die 
äußerst restriktive Ausweisung neuer Flächen auch auf der Ebene der Regionalplanung erfol-
gen. Förderinstrumente wie Fonds und Zuschüsse sollten seitens der Fördergeber den Ge-
meinden nur dann gewährt werden, wenn sie gleichzeitig auf die Ausweisung von Wohnbau-
flächen verzichten und dort, wo entschädigungslos möglich, vorhandene Bauflächen zurück-
nehmen. 
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Bewertung 
Das Instrument der restriktiven Ausweisung bzw. der Verzicht auf neue Wohnbauflächen ist 
aufseiten der Kommunen sofort möglich und entfaltet unmittelbar seine Wirkung. Auf der 
Ebene der Regionalplanung bedarf es eines längeren Vorlaufes, bis bestehende Regionalpläne 
geändert sind. 

Kommunalpolitisch wird das Instrument sicherlich nur sehr zurückhaltend angenommen 
werden, wohl erst dann, wenn die Leerstandsproblematik ein nicht unerhebliches Ausmaß 
angenommen hat. 

11.6 Erbbaurecht (Harald Spehl) 
Das Instrument eignet sich bei entsprechendem politischen Gestaltungswillen für ein breites 
Spektrum von Problemlagen bei Wohngebäudeleerständen. Die Vergabe von Erbbaurechten 
durch private Eigentümer an private Nutzer dürfte kaum eine Rolle spielen. Voraussetzung für 
die Vergabe von Nutzungsrechten durch öffentliche Akteure ist der Eigentumserwerb. Dieser 
wird zu realistischen Bedingungen eher bei längerer Dauer der Leerstände und bei mittleren 
bis hohen Wertverlusten der Immobilien erfolgen. Zweckmäßig ausgestaltete Erbbaurechte an 
Wohnimmobilien sind eigentlich in jeder Ortslage und unabhängig von der Häufigkeit der 
Leerstände einsetzbar. 

In Deutschland geht das Erbbaurecht auf die „Verordnung über das Erbbaurecht“ (Erbbau-
VO) vom 15.01.1919 zurück. Es wurde in die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland 
übernommen und bildet in der heute gültigen Fassung die Grundlage für die Trennung und die 
getrennte Verfügung über Grundstücke und darauf errichtete Gebäude (BMJ 2010). 

In der Praxis wurde das Erbbaurecht v. a. von den Kirchen eingesetzt, die Grundstücke 
nicht verkauften, sondern Erbbaurechte vergaben. Dabei betrug die Nutzungsdauer i. d. R. 99 
Jahre und der Erbbauzins lag bei 4 bis 5 % des Grundstückswertes. 

Das Erbbaurecht wurde in sehr unterschiedlichem Umfang auch in Kommunen eingesetzt. 
Ein besonderes Beispiel war Wolfsburg (Wolfsburg 2010). Das Erbbaurecht wurde als In-
strument des kommunalen Siedlungsbaus verwendet. Durch die Vergabe von Erbbaurechten 
wurden finanzschwächeren Haushalten die Ausgaben für den Erwerb von Baugrundstücken 
erspart, um diesen Schichten zu Wohneigentum zu verhelfen.  

Vorteile des Erbbaurechtes aus der Sicht der Kommunen sind: 

 Für den Nutzer ist keine Bodenspekulation möglich. 

 Die Kommune behält das Eigentum und die langfristige Verfügungsgewalt über das 
Grundstück. 

In den vergangenen Jahren ist die Nutzung des Erbbaurechtes durch die Kommunen zu-
rückgegangen. Städte sind vermehrt dazu übergegangen, Grundstücke zu verkaufen. Dies ge-
schah teilweise aus grundsätzlicher Neuorientierung hinsichtlich der Bedeutung von kommu-
nalem Eigentum an Grundstücken, v. a. aber aus fiskalischen Gründen. Inzwischen ist auch 
die Stadt Wolfsburg wieder zum alleinigen Verkauf von Baugrundstücken übergegangen. 
Dazu haben nicht zuletzt Auseinandersetzungen um die angemessene Höhe des Erbbauzinses 
beigetragen. 

Im Hinblick auf die Leerstandsproblematik von Wohngebäuden in ländlichen Regionen 
stellt sich die Frage einer Neubewertung des Instrumentes des Erbbaurechtes. Angesichts der 
Haushaltslage kann nicht erwartet werden, dass von Leerständen betroffene Kommunen aus 
eigenen Mitteln Immobilien ankaufen und mithilfe des Erbbaurechtes an neue Nutzer überge-
ben. Zum einen fehlt den Kommunen i. d. R. die nötige Finanzausstattung, zum anderen ist 
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zuvor die Frage eines der Qualität und des Wertes der auf dem Grundstück befindlichen Ge-
bäude angemessenen Preises unter Einbeziehen der Sanierungs- oder Abbruchkosten zu lösen. 

Das Erbbaurecht könnte also nur in Kombination mit anderen Instrumenten zum Zuge 
kommen. Hier bietet sich v. a. an, einen Bodenfonds so konzipieren, dass angekaufte bzw. 
übernommene Grundstücke vom Fonds nicht wieder verkauft, sondern an Nachnutzer in Erb-
pacht vergeben werden. Durch entsprechende Vertragsgestaltung des Erbbaurechtes hinsicht-
lich der Nutzungsfristen, des Erbbauzinses und der Vergütung für den Gebäudewert könnte 
mit diesem Instrument ein Beitrag zu einer flexiblen Dorfentwicklung geleistet werden. 

11.7 Baugesetzbuch – Bodenordnung (Wolfgang Horbach) 

Das Instrument eignet sich v. a. für die Fälle, in denen keine privatrechtliche Einigung zwi-
schen den Beteiligten erzielbar ist oder gemäß § 207 BauGB ein Vertreter von Amts wegen 
bestellt werden muss (z. B. bei unaufklärbaren Erbengemeinschaften). Bei Einigkeit der Betei-
ligten kann die gesetzliche Umlegung zur Einsparung von Kosten (Notar, Grundbucheintra-
gung, Grunderwerbsteuer) beitragen. 

11.7.1 Die Realisierung städtebaulicher Maßnahmen 
Raumwirksame Planungen, Bebauungspläne, insbesondere Bebauungspläne der Innenent-
wicklung nach § 13a BauGB sowie sonstige Vorhaben des Stadtumbaus treffen auf vorgege-
bene Ordnungsstrukturen des Grund und Bodens (Grundstücksstruktur). Die vorhandenen 
Strukturen können – insbesondere in den Ortskernen – sehr alt sein, in aller Regel aber ent-
sprechen sie nicht den Zielen der städtebaulichen Entwicklung. Es kommt häufig vor, dass die 
Grundstücksstruktur innerhalb der alten, zusammenhängend bebauten Ortslage die Umset-
zung städtebaulicher Planungen behindert und somit ein Neuordnungsbedarf zwingend be-
steht (Reinhardt 2007).  

Abb. 11.2: Eingriffsintensität der Bodenordnung 

 

Quelle: Reinhardt 2007 
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11.7.2 Aufgabe der Bodenordnung 
Die Aufgabe der Bodenordnung, für deren Umsetzung es eine Reihe verschiedener Verfahren 
(Instrumente) gibt, besteht darin, zunächst die Grundstückstruktur zweckentsprechend den 
Zielen der städtebaulichen Maßnahmen zu gestalten. Im Anschluss daran ist die Eigen-
tumsstruktur an die neue Grundstücksstruktur im notwendigen Umfang anzupassen. 

In der Bodenordnung werden zum einen die Flächen zweckentsprechend neu geordnet und 
zum anderen ggf. Flächen für öffentliche Belange – z. B. für die Erschließungsanlagen, öffent-
liches Grün, Flächen für Ausgleichsmaßnahmen usw. – bereitgestellt (Flächenbereitstellung). 
Nach der Umstrukturierung der Flächen ist die Eigentumsstruktur den neuen Gegebenheiten 
entsprechend neu zu ordnen. 

Auch das öfter auftretende Problem der Flächenbeschaffung für sonstige Zwecke – z. B. für 
den sozialen Wohnungsbau oder für überörtliche Infrastrukturzwecke – ist letztendlich in der 
Bodenordnung zu lösen. 

11.7.3 Instrumente der Bodenordnung 
Für die Flächenneuordnung, Flächenbereitstellung, Flächenbeschaffung und die Anpassung 
der Eigentumsstruktur an die künftigen Erfordernisse stehen folgende privatrechtliche wie 
auch öffentlich-rechtliche Verfahren zur Verfügung: 

1. Erwerb aller Flächen durch Gemeinde oder Investor 

2. private Umlegung 

3. Umlegung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

4. vereinfachte Umlegung 

5. Flurbereinigungsverfahren 
6. städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 

7. Enteignung 

8. Kombination verschiedener Verfahren 

Der städtebauliche Vertrag wird als Bodenordnungsinstrument nicht erwähnt, weil er ledig-
lich Abmachungen dokumentiert, jedoch für die Umsetzung der konkreten Maßnahmen so-
wohl privatrechtlich wie öffentlich-rechtlich nicht geeignet ist. 

Von den oben aufgezählten Bodenordnungsinstrumenten dürften im Zusammenhang mit 
der Neuordnung von Ortslagen weder Flurbereinigungsverfahren noch städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahmen in der Praxis sachgerecht anwendbar sein. Die Enteignung könnte als 
ultima Ratio im Einzelfall zur Anwendung kommen, aber auch diese Variante ist eher wenig 
praxisgerecht. In jedem Fall sinnvoll erscheint dagegen die Kombination verschiedener Ver-
fahren. 

Im Folgenden wird näher auf die private, die gesetzliche und die vereinfachte Umlegung 
eingegangen.  

Private Umlegung 
Liegt für alle notwendigen bodenordnerischen Maßnahmen die vollständige Zustimmung aller 
Betroffenen vor, so kann bei privatnütziger Zielrichtung der Planung die Bodenordnung voll-
ständig freiwillig durch den Erwerb, durch eine private Umlegung oder durch eine Kombina-
tion aus den beiden genannten Verfahren erfolgen. 
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Die private Umlegung ist ein Grundstückstauschverfahren, das vollständig auf freiwilliger 
Basis abgewickelt wird. In diesem Verfahren wird die Grundstücksstruktur über eine BGB-
Gesellschaft oder eine treuhänderische Verwaltung der Grundstücke neu geordnet. Dabei be-
steht grundsätzlich die Verpflichtung, die neuen Grundstücke an die bisherigen Eigentümer 
zurück zu veräußern. Im Rahmen der Neu- bzw. Umordnung werden die erforderlichen Er-
schließungsflächen und sonstige Gemeinbedarfsflächen (ähnlich § 55 Abs.2 BauGB), die 
überwiegend dem Umlegungsgebiet dienen, bereitgestellt. Eine darüber hinausgehende Flä-
chenbeschaffung in größerem Umfang für neue private Eigentümer oder für die Gemeinde 
widerspricht dem Charakter der privaten Umlegung. Verzichten einzelne Eigentümer auf die 
Wiederzuteilung von Grundstücken ganz oder teilweise, so stehen diese Flächen anderen Ei-
gentümern zur Verfügung. Alte Eigentümer, die keine Bauflächen für sich beanspruchen, 
können ggf. neue Eigentümer z. B. durch einen notariellen Vertrag nach § 311b Abs. 1 BGB 
selbst bestimmen. Geschieht dies nicht, so stehen diese Flächen sonstigen neuen Eigentümern 
offen. In der Regel bestimmt dann die BGB-Gesellschaft bzw. die Gemeinde in Absprache 
mit dem Bodenordner, an wen die Grundstücke – möglichst versehen mit einem Baugebot – 
veräußert werden (Reinhardt 2007). 

Die gesetzliche Umlegung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
Wegen der in der Umgebung bereits vorhandenen Bebauung, teilweise strittiger Nachbar-
schaftsverhältnisse, dem Vorliegen dinglicher, schuldrechtlicher und öffentlicher Belastungen 
der Grundstücke oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse durch Erbengemeinschaften ist eine 
privatrechtliche Bodenordnung in den Innerortsgebieten mit Gebäudeleerständen in aller Re-
gel zum Scheitern verurteilt. 

Aus diesem Grund sind die Verfahren der gesetzlichen Umlegung nach den §§ 45–79 Bau-
gesetzbuch, sowie der vereinfachten Umlegung nach §§ 80–84 BauGB am besten für eine 
Bodenordnung geeignet, da diese nach objektiven Kriterien den geringsten Eingriff in das 
gemäß Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz geschützte Eigentum verursachen. 

Eine privatrechtliche Neuordnung der Innerortslage scheitert oftmals auch daran, dass die 
Eigentümer einzelner Grundstücke nicht bekannt oder nicht ausfindig zu machen sind. Für 
diese Fälle bietet das BauGB im § 207 die Möglichkeit, einen Vertreter von Amts wegen zu 
bestellen. 

Die gesetzliche Umlegung ist ein gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren. Zur 
Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen kommt es entscheidend darauf an, den Wün-
schen und Vorstellungen der Beteiligten entsprechend für jeden Einzelnen eine vertretbare 
Lösung zu finden. Die Umlegung ist, indem sie die plangerechte, zweckmäßige Nutzung der 
Grundstücke ermöglicht, sowohl gemeinnützig (Interesse der Allgemeinheit an der Nutzung 
des Bodens) wie auch privatnützig (wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke als Bauland) 
ausgerichtet. Sie ist von der nur fremdnützigen Enteignung daher strikt zu unterscheiden. Die 
Grenzen der Zulässigkeit und damit die Rechtmäßgkeit der Umlegung finden sich in den 
Schranken der Inhaltsbestimmung des Eigentums. 

Hauptzweck einer Umlegung ist, durch Änderung von Grundstücksgrenzen zweckmäßig 
gestaltete Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung auf der Grundlage eines Bebau-
ungsplanes zu bilden, die dann in der neuen Form – soweit dies möglich ist – den bisherigen 
Eigentümern wieder zugeteilt werden. Vorweg werden die neuen öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen (Straßen, Fußwege, Kinderspielplätze u. a.) im Umlegungsgebiet ausgesondert 
und der Gemeinde oder dem sonstigen Erschließungsträger zugeteilt. Die hierzu notwendigen 
Flächen sollen möglichst von allen Umlegungsbeteiligten anteilmäßig aufgebracht werden. 
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Die „rechnerische” Abwicklung der Umlegung erfolgt auf der Grundlage von Bewertungen. 
Die Einwurfsgrundstücke aller Umlegungsbeteiligten werden – bezogen auf den Stichtag der 
Einleitung des Umlegungsverfahrens – mit €/m² bewertet (Einwurfswert). Dem gegenüber 
steht der Zuteilungswert, der sich aus der Zuteilungsfläche und der Bewertung der neuen 
Grundstücke ergibt. Unterschiede zwischen den so ermittelten Werten sind in Geld oder Flä-
che auszugleichen. Grundsätzlich sind auch Mehr- oder Minderzuteilungen möglich, auf 
Wunsch kann auch komplett in Geld entschädigt werden. Die Verfahrenskosten (Durchfüh-
rung des Umlegungsverfahrens, Vermessungskosten) trägt die Gemeinde oder der sonstige 
Initiator der Maßnahme. Zur Refinanzierung der Kosten erhält sie auch den sog. Umlegungs-
vorteil, das ist die Differenz zwischen Einwurfs- und Zuteilungswert. 

Im Rahmen eines gesetzlichen Umlegungsverfahrens fallen keine Kosten für Notar, Grund-
bucheintragung oder Grunderwerbsteuer an. Die Verkehrssteuerreferenten des Bundes und 
der Länder haben sich jedoch auf eine Änderung der grunderwerbsteuerlichen Behandlung 
von Mehrzuteilungen in Umlegungsverfahren geeinigt, die das Finanzministerium Baden-
Württemberg bereits durch Erlass vom 5. Juli 2010 umgesetzt hat. Danach umfasst die Steu-
erbefreiung nur solche Mehrzuteilungen, die unter Berücksichtigung der bestehenden Ermes-
sensspielräume der Umlegungsstelle umlegungsbedingt erfolgen. 

Für die Durchführung der Umlegung ist i. d. R. ein unabhängiger Umlegungsausschuss der 
jeweiligen Gemeinde zuständig, der selbstständig alle Entscheidungen trifft. 
Alle Umlegungsbeteiligten haben in mindestens zwei Anhörungen Gelegenheit, vor der Ge-
schäftsstelle des Umlegungsausschusses zuerst ihre Wünsche und später ihre Stellungnahme 
zur vorgesehenen Aufteilung des Umlegungsgebietes abzugeben. Der sich aus den Erörterun-
gen und nach Beschluss des Umlegungsausschusses ergebende Umlegungsplan (Umlegungs-
verzeichnis und Umlegungskarte) regelt abschließend die Verteilung des Umlegungsgebietes, 
enthält alle Rechtsänderungen und gibt die zu zahlenden Ausgleichsleistungen an. Bei der 
Aufstellung des Umlegungsplanes werden sämtliche Wünsche der Beteiligten berücksichtigt, 
soweit dies unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen einschließlich der Festlegungen 
des Bebauungsplanes und insbesondere unter Abwägung der berechtigten Wünsche aller Be-
teiligten möglich ist. 

Damit der Umlegungsausschuss während des Umlegungsverfahrens über alle rechtlichen 
und baulichen Veränderungen innerhalb des Umlegungsgebietes informiert ist, sind von der 
öffentlichen Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses an alle Verfügungen und Verände-
rungen genehmigungspflichtig. Im Grundbuch wird zu diesem Zweck der Umlegungsvermerk 
(Sperrvermerk) eingetragen. Dadurch wird sichergestellt, dass während der Dauer des Boden-
ordnungsverfahrens keine Maßnahmen erfolgen, die der vorgesehenen Neuordnung zuwider-
laufen und diese somit erschweren oder gar unmöglich machen würden. 

Leistungsfähigkeit und Akzeptanz der gesetzlichen Umlegung 
Die gesetzliche Umlegung besitzt als Bodenordnungsverfahren eine sehr hohe Leistungsfä-
higkeit. Für die meisten städtebaulichen Vorhaben dürfte die Umlegung das am besten geeig-
nete Verfahren – insbesondere auch bei vielen Beteiligten – sein. Die Umlegung kann neben 
den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen auch sehr weitgehend freiwillige Regelungen 
mit den Beteiligten oder Abmachungen zwischen den Beteiligten berücksichtigen und voll-
ziehen. 

Im Umlegungsverfahren können alle erforderlichen Maßnahmen der Bodenordnung ggf. 
auch gegen den Willen einiger Beteiligter vollständig durchgesetzt werden, sodass jede 
rechtmäßig eingeleitete Umlegung auch zielgerecht zu Ende geführt werden kann. 



92 

Voraussetzung für die Ausnutzung der ausgesprochen hohen Leistungsfähigkeit der gesetz-
lichen Umlegung ist einerseits ein breit gefächertes Fachwissen und eine ausgeprägte Erfah-
rung des Bodenordners und andererseits ein sehr rücksichtsvoller und vertrauensvoller Um-
gang mit den Beteiligten. 

Die gesetzliche Umlegung kann als Bodenordnungsverfahren grundsätzlich immer ange-
wandt werden, wenn sie das angemessene Verfahren ist und ihr Rechtscharakter – Eingriff in 
das geschützte Eigentum innerhalb der Schranken der Inhaltsbestimmung des Eigentums – 
nicht verletzt wird. Die Umlegung ist ein sehr vielseitiges, elegantes, allerdings auch sehr 
komplexes und daher erfahrungsbedürftiges Bodenordnungsverfahren.16 

Vorteile der gesetzlichen Umlegung 
Die (vollständige) Freiwilligkeit der Betroffenen ist nicht erforderlich. Entscheidend für die 
Akzeptanz und für die Verfahrensdauer ist die vertrauensvolle Einbindung und Mitwirkung 
der Betroffenen. Die Umlegung ist ein sehr variables Verfahren, das sich zwar strikt an die 
gesetzlichen Vorgaben halten muss, aber auch für einvernehmliche Regelungen und Verein-
barungen von Beteiligten weitgehend offen ist. Die Umlegung bietet einerseits eine umfang-
reiche Gewähr dafür, dass die Beteiligten entsprechend Art. 3 Abs.1 GG objektiv und gleich 
behandelt werden, andererseits können subjektive individuelle Wünsche – sofern sie nicht die 
Rechte anderer unbotmäßig einschränken – in optimierter Form berücksichtigt werden. Die 
Landzuteilung ist im Umlegungsverfahren – im Gegensatz zur privaten Umlegung – grund-
sätzlich grunderwerbssteuerfrei. 

Bodenordnung durch vereinfachte Umlegung 
Um ein schnelles und auch verwaltungsverfahrensmäßig einfaches Verfahren für „einfache 
Bodenordnungsaufgaben“ in der Praxis anbieten zu können, wurde 2004 anstelle der Grenz-
reglung in Anlehnung an das klassische Umlegungsverfahren eine vereinfachte Umlegung für 
die Fälle geringer Intensität bodenordnerischer Maßnahmen entwickelt und im BauGB in den 
§§ 80 bis 84 normiert. 

Die vereinfachte Umlegung hat nach § 80 Abs.1 BauGB die gleiche Zweckausrichtung wie 
die Umlegung. Sie kann zur Erschließung oder Neugestaltung eines Gebietes Grundstücke 
nach Lage, Form und Größe so neu ordnen, dass diese für eine bauliche oder sonstige Nut-
zung zweckmäßig, d. h. auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gestaltet sind. 

Der Anwendungsbereich der vereinfachten Umlegung ist ebenfalls identisch mit dem der 
klassischen Umlegung. Beide Verfahren können im Geltungsbereich eines qualifizierten Be-
bauungsplans, im unbeplanten oder in einem mit einem einfachen Bebauungsplan überplanten 
Innenbereich durchgeführt werden. 

Damit sind die rechtmäßigen Einsatzmöglichkeiten der vereinfachten Umlegung gegenüber 
der ehemaligen Grenzregelung erheblich erweitert worden.17 

Folgerungen 
Aufgrund der erheblich veränderten Rahmenbedingungen in der Baulandbereitstellung führt 
die bisher überwiegend angewandte lineare Baulandentwicklung – die Mehrzahl der beteilig-
ten Fachbereiche arbeiten bei der Baulandbereitstellung unabhängig voneinander – kaum 
noch zu sachgerechten Ergebnissen. Das hohe Konfliktpotenzial, die Berücksichtigung der 
ökologischen und umweltrechtlichen Anforderungen, der haushälterische Umgang mit den 

                                                 
16 Dr.-Ing. Wilfried Rheinhardt, Fortbildungsveranstaltung des DVW 2010 in Mainz. 
17 Dr.-Ing. Wilfried Rheinhardt, Fortbildungsveranstaltung des DVW 2010 in Mainz. 
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immer geringer werdenden städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten und die Forderung 
nach kostengünstigem Bauland bedingt eine bewusste und klare Einbindung der Bodenord-
nung in den Ablauf der Baulandbereitstellung. Dieser Prozess kann nur dann nachhaltig ab-
laufen, wenn die Ergebnisse aus dem Netz der Probleme heraus systemisch entwickelt wer-
den. Dies trifft v. a. auch auf die Wahl des Bodenordnungsverfahrens zu. Die Bodenordnung 
ist zwar ein eigenständiges Verfahren, aber kein losgelöster Teil im Prozess der Baulandent-
wicklung. Sie ist ein stark vernetzter Bestandteil des Gesamtprozesses. Aus der Bodenord-
nung heraus, aber auch in diese hinein, bestehen eine Vielzahl von Rückkopplungen mit den 
anderen Bereichen der Baulandentwicklung. Bei der Wahl des Bodenordnungsverfahrens soll-
te immer das insgesamt günstigste Verfahren mit einer kurzen Verfahrensdauer, einer hohen 
Akzeptanz sowie möglichst geringen Kosten den Vorzug erhalten. 

Bezüglich der Neuordnung alter Ortskerne werden überwiegend die Verfahren 1–4 zur 
Anwendung gelangen. In Ausnahmefällen, wenn in der Ortslage gerade ein Flurbereinigungs-
verfahren läuft, kann die Bodenordnung auch damit erfolgen. 

In den Neubaugebieten am Rand der Ortslage, die ab den 1970er Jahren entstanden, sind 
die Grundstücke i. d. R. bereits zweckmäßig geformt. Dort ist in manchen Gebieten eine Ver-
kleinerung der Grundstücksgröße angesagt, wodurch zusätzliche Bauplätze geschaffen wer-
den können. Hier kann die Bodenordnung teilweise auch über Teilungsvermessung und Notar 
erfolgen. 
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Zwischenfazit Teil C 
Die Ergebnisse zeigen, dass im ländlichen Raum Unterschiede bei Problemlagen und Prob-
lembewusstsein bzgl. Leerständen existieren. Vor dem Hintergrund mangelnder Erfahrung 
mit Leerstand im ländlichen Raum und Problemen wie mangelnder Einsicht in die Notwen-
digkeit von Investitionen wurde ein Methodenmix an Handlungsstrategien für sinnvoll erach-
tet, der Beratungsleistungen, Finanzierungshilfen und rechtliche Instrumente umfasst. Im Vor-
feld wurde die Frage geklärt, welche Zielsetzung bei einer Bearbeitung der Leerstandsprob-
lematik zugrunde gelegt werden soll, denn Ein- und Zweifamilienhäuser können als Privatei-
gentum und damit als eine private Angelegenheit interpretiert werden. Zugleich gehen mit 
Leerständen kommunale Probleme einher, wie z. B. Bodenwertminderung, Nutzungsverände-
rungen und steigende Kosten für die Infrastruktur. Unklar ist bislang, wann öffentliche Akteu-
re gefordert sind, diese Immobilien zu übernehmen. Unter der Voraussetzung, dass es im öf-
fentlichen Interesse ist, sich mit leergefallenem Privateigentum zu beschäftigen, wurden die 
verschiedenen Instrumente diskutiert. 

Information, Beratung, Moderation und Mediation sind informelle Instrumente, die einge-
setzt werden können, um die Zielgruppen mit teilweise divergierenden Interessen zu erreichen 
und zu sensibilisieren (Eigentümer, Erben, Käufer, politische Akteure, Experten, Bürger). Ein 
positives Beispiel für einen offensiven Umgang mit Leerständen bildet die Gebäude- und 
Grundstücksbörse der Verbandsgemeinde Neuerburg, die bereits im Jahr 2004 gegründet 
wurde. Es handelt sich um eine internetgestützte Info-Plattform, in der Wohnhäuser und freie 
Baugrundstücke zum Kauf angeboten werden. Auf dieser Basis konnte eine Vielzahl von 
Grundstücken mobilisiert werden und der Dorfkern gestärkt werden.  

Als ein zielführendes Instrument kommen auch Bodenfonds in Betracht, für die bereits 
zahlreiche Beispiele existieren und die dazu dienen, Lösungen von Immobilienproblemen im 
Zusammenhang mit einem sozio-ökonomischen Strukturwandel zu finden. Als praktikabel für 
die Finanzierung des Kaufs von leer stehenden Ein- und Zweifamilienhäusern wurde eine 
Banklösung nach dem Vorbild des GLS-Fonds oder die Finanzierung aus EU-Programmen 
erachtet. 

Die Städtebauförderung konzentriert sich bislang auf die Marktbereinigung in Städten mit 
ihren Geschossbauten und nicht auf den ländlichen Raum mit der kleinteiligen Gebäude- und 
Eigentümerstruktur, sodass sie als Instrument nicht in Betracht gezogen werden konnte. Stra-
tegien zur Inwertsetzung von Ortskernen wurden eher in der Bildung von Housing Improve-
ment Districts gesehen, die bislang aber auch nicht im ländlichen Raum Anwendung fanden.  

Auch im Rahmen der rechtlichen Instrumente, d. h. der Bodenordnung, ergeben sich Hand-
lungsspielräume, die jedoch wegen der vorhandenen Bebauung, der Nachbarschaften, des 
Vorliegens von Belastungen oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse an Grenzen stoßen. Eine 
Einbindung und Mitwirkung der Betroffenen ist eine günstige Voraussetzung für die Akzep-
tanz von Umlegungen (privat, vereinfacht oder nach dem Baugesetzbuch).  
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Teil D: Position der Arbeitsgruppe 

Die Bevölkerungsentwicklung wird in den kommenden Jahren v. a. in den ländlichen Gebie-
ten Deutschlands zu einem absoluten Rückgang der Bevölkerung führen. Dieser Prozess ist 
mit einer relativen Zunahme des älteren Teils und einem Rückgang des jüngeren Teils der 
Bevölkerung verbunden. Dies wird zu erheblichen Problemen auf den Wohnungsmärkten in 
diesen Gebieten führen, es wird zu Wertminderungen bis hin zur Unverkäuflichkeit von Im-
mobilien und zu Gebäudeleerständen in den Dörfern und kleinen Städten kommen, die nicht 
im Einzugsbereich größerer Städte liegen. 

Die Probleme sind in den Dorfkernen oft schon deutlich zu erkennen, werden aber in den 
kommenden Jahren in steigendem Maße auch den Bestand der Ein- und Zweifamilienhäuser 
betreffen, die in den 1960er bis 1980er Jahren errichtet wurden und heute oft von Einzelper-
sonen im Rentenalter bewohnt werden. 

Die Problematik zunehmender Wohnungsleerstände ist vor Ort bekannt, ihre Dringlichkeit 
wird je nach individueller Situation unterschiedlich eingeschätzt. Auf der Landesebene sind 
die damit verbundenen Fragestellungen und Aufgaben unserer Ansicht nach bislang kaum im 
Bewusstsein der politischen Akteure. Wie bei anderen Folgeproblemen des demographischen 
Wandels werden die notwendigen Konsequenzen nicht gezogen, es wird erst reagiert, wenn 
akute und massive Probleme auftreten. 

Oft wird die Position vertreten, dass die Investition in eine Wohnimmobilie eine aus-
schließlich private Angelegenheit ist, somit gebe es keinen gesellschaftlichen Handlungsbe-
darf. Dahinter steht die Überzeugung, dass Privateigentum an Grund und Boden verbunden 
mit einer Wohnbebauung aus gesellschaftlichen und ökonomischen Gründen die wünschens-
werte und effiziente Form der Steuerung der Bodennutzung darstellt. 

Die Arbeitsgruppe vertritt einen anderen Standpunkt. Die Entwicklung in Deutschland in 
den vergangenen 60 Jahren führt zu dem Ergebnis, dass diese Form der Allokation von Boden 
mit vielfältigen Problemen verbunden ist, die von der Bodenwertsteigerung und problemati-
schen Strukturen der Bodennutzung bis hin zur spekulativen Hortung von Flächen reichen. 

Die Erfahrungen mit Industriebrachen haben gezeigt, dass die Verantwortung der privaten 
Eigentümer bei Strukturwandlungen, die mit Nutzungsveränderungen sowie Wertminderun-
gen verbunden sind, häufig endete und die Gesellschaft die Kosten für die Sicherung, Entkon-
taminierung und Wiederherstellung der Nutzungsmöglichkeit übernehmen musste. 

In den vergangenen Jahren wurde der Strukturwandel im Wohnungsbau der Verdichtungs-
gebiete als politische Aufgabe anerkannt. Die Erfahrungen mit den Instrumenten, die im Ge-
schoßwohnungsbau mit den Programmen „Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“ gesam-
melt wurden, sind auf die Leerstandsproblematik im ländlichen Raum jedoch kaum übertrag-
bar, da die Leerstände räumlich und zeitlich vereinzelt auftreten und gemeinsame Aktionen 
wegen der völlig anderen Eigentümerstruktur schwierig sind.  

Leerstände von Wohngebäuden im ländlichen Raum haben v. a. folgende Ursachen: 

 Die Erwartung der Eigentümer, mit solchen Immobilien ein Objekt als Sicherheit für die 
Wechselfälle des Lebens und für die Alterssicherung zu haben, erweist sich zunehmend 
als Illusion. 
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 Die Spekulation der Eigentümer oder ihrer Erben auf steigende Werte dieser Immobilien 
erweist sich bei konstanten und sogar fallenden Bodenpreisen und bei im Laufe der Nut-
zung abnehmenden Substanzwerten der Gebäude als falsch. 

Bei fehlender Investitionsfähigkeit oder -bereitschaft der Eigentümer und zunehmendem 
Auftreten unverkäuflicher Wohnimmobilien stellt sich die Frage, wann und zu welchen Kon-
ditionen die Gesellschaft diese Immobilien übernehmen soll oder muss. 

Es soll ausdrücklich betont werden, dass es nicht Aufgabe der Gesellschaft ist, private 
Fehlentscheidungen in Bezug auf Wohnimmobilien im ländlichen Raum zu kompensieren. 
Ebenso wie die Rechte liegen auch die Verantwortlichkeiten für die Wohnimmobilien grund-
sätzlich bei den privaten Eigentümern. Die Gesellschaft hat nicht die Aufgabe, private Ver-
mögensverluste auszugleichen oder gar spekulative Erwartungen zu erfüllen, sie hat aber 
durchaus eine Verantwortung, ein ansprechendes Ortsbild zu erhalten und eine geordnete 
Siedlungsentwicklung zu ermöglichen. 

Wir plädieren daher dringend dafür, sich rechtzeitig auf die Problematik zunehmender 
Wohnungsleerstände in den ländlichen Räumen einzustellen und jetzt Konzepte und Lösungs-
ansätze zu erarbeiten. Die Probleme sind je nach Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur in den 
einzelnen Orten unterschiedlich, die Lösung kann aber nicht den Kommunen allein überlassen 
werden. Es bedarf einer Gesamtstrategie und der Vorbereitung ihrer Umsetzung, die durch 
folgende Punkte gekennzeichnet werden kann: 

Transparenz 
Die schon vorhandenen und zu erwartenden strukturellen Lehrstände von Wohngebäuden 
müssen erfasst werden, wünschenswert wäre ein landeweites Monitoring der Leerstände. 

Dazu hat die Arbeitsgruppe im Teil B „Analyse und Prognose von Wohnungsleerständen“ 
Grundlagen erarbeitet. 

Bürgerbeteiligung 
Der Erfolg von Instrumenten zum Umgang mit Wohnungsleerständen im ländlichen Raum 
wird wesentlich davon abhängen, dass die direkt Betroffenen, aber auch die Nachbarschaft 
und die Ortsbevölkerung frühzeitig und in offenen Beratungs- und Entscheidungsprozessen 
einbezogen werden. 

Beratungsangebote 
Lösungen für Leerstandsprobleme, die über Einzelimmobilien hinausgehen, müssen in Infor-
mations- und Beratungsprozessen vorbereitet werden. Dazu bedarf es qualifizierter Moderati-
on und Beratung und es müssen die institutionellen und finanziellen Voraussetzungen ge-
schaffen werden. 

Engagement der Landesregierungen 
Kommt es infolge des Werteverfalls von leer stehenden Wohnimmobilien dazu, dass Erben 
solche Immobilien nicht übernehmen wollen, fällt das Eigentum durch Erbausschlagung in 
das jeweilige Bundesland. Für die Verwertung solcher Immobilien sollten Konzepte erarbeitet 
werden. 

Die Länder sollten sich aber frühzeitiger engagieren, um negative Entwicklungen in den 
Dörfern, die bei zunehmenden Wohnungsleerständen entstehen, zu verhindern und Impulse 
für eine geordnete Ortsentwicklung zu geben. Das kann auch Gebäudeabriss und eine Ver-
kleinerung der Siedlungen bedeuten. 
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Die Arbeitsgruppe hat dazu in Teil C „Problemlagen und Instrumente“ die infrage kom-
menden Instrumente hinsichtlich ihrer Eignung und Anwendungsfelder untersucht. Da sich 
der Wohnungsmarkt im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser im ländlichen Raum zu-
nehmend zu einem Verkäufermarkt entwickelt und seine Funktionsfähigkeit einbüßt, ist ein 
Engagement der Landesebene erforderlich. 

Wir schlagen daher vor, auf Landesebene eine bestehende Institution mit dieser Aufgabe zu 
betrauen oder eine entsprechende Institution zu schaffen, die den Prozess mit den Komponen-
ten Aufklären, Sensibilisieren, Bewusstsein schaffen und Handeln organisiert und die verfüg-
baren Mittel bündelt.  

Dabei sollte auch geprüft werden, ob die Leerstände von Wohnimmobilien im ländlichen 
Raum einen Ansatzpunkt für einen alternativen Umgang mit der Bodennutzung bieten kön-
nen. Ziel wäre dann der Übergang des Bodens in gemeinschaftliches Eigentum. Dies könnte 
durch Einrichtung eines Bodenfonds ermöglicht werden, der das Recht erhält, die leer stehen-
den Wohnimmobilien zu einem angemessenen Preis zu erwerben, und dazu mit entsprechen-
den Mitteln ausgestattet wird. Im Gegensatz zu den Bodenfonds etwa in Nordrhein-Westfalen 
wäre die Zielsetzung nicht, diese Flächen für den Bodenmarkt aufzubereiten und wieder in 
Privateigentum zu verkaufen, sondern in Zukunft ausschließlich sachlich definierte und zeit-
lich begrenzte Nutzungsrechte zu vergeben. Deutschland verfügt mit dem Erbbaurecht dafür 
über ein bewährtes und sehr flexibel handhabbares Instrumentarium. Damit könnte eine 
Handlungsebene zwischen rein privaten Lösungen auf dem Grundstücksmarkt und dem 
schwierigen Einsatz rechtlicher Instrumente durch öffentliche Akteure geschaffen werden. 
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Kurzfassung / Abstract 

Leerstand von Wohngebäuden in ländlichen Räumen  
 

Alterung und Bevölkerungsabnahme werden zu erheblichen Problemen auf den Wohnungs-
märkten in dünn besiedelten, ländlich geprägten Regionen führen, die nicht im Umland großer 
Städte liegen. Es wird zu Wertminderungen bis hin zur Unverkäuflichkeit von Immobilien 
und zu Gebäudeleerständen in diesen Dörfern und kleinen Städten kommen. Folgende Fragen 
stehen im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe aus der LAG Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland: In 
welchem Umfang kommt es zu Leerständen? Welche Auswirkungen hat dies auf das Erschei-
nungsbild der Dörfer? Welche Möglichkeiten bestehen für die Kommunen, das Land und 
Immobilieninstitutionen, in diesem Bereich planerische, politische und finanzielle Hilfen zu 
geben? 

Ziel der AG ist im Sinne einer Pilotstudie, Möglichkeiten und Wege zur Behandlung des 
Leerstands von Wohnimmobilien im ländlichen Raum aufzuzeigen. Hierzu werden Methoden 
der Erfassung und Prognose von Leerständen anhand von drei Fallbeispielen demonstriert. 
Auf dieser Basis werden informelle, finanzielle und rechtliche Instrumente geprüft, die für die 
Wertentwicklung und Verwertbarkeit von Wohnimmobilien im ländlichen Raum geeignet 
sein können. 

 

Residential vacancy rates in rural areas 
 

The aging and decreasing of the population will lead to considerable problems on the residen-
tial property market in sparsely populated, rural regions not close to large cities. Property val-
ues will fall to the extent that it will be impossible to sell, and buildings will stand vacant in 
villages and small towns. The following questions form the focus of attention for a subsection 
drawn from the regional working group of Hesse, Rhineland-Palatinate and Saarland: What 
are the vacancy rates? How does this affect the appearance of the villages? In what ways can 
the municipalities, the state, and property institutions provide planning, political and financial 
help in this area? 

The subsection aims to provide a pilot study that demonstrates options and methods for 
dealing with residential vacancies in rural areas. Three examples are used to illustrate meth-
ods of compiling and forecasting vacancy rates. This forms the basis for assessing the suita-
bility of informal, financial and legal instruments that may increase the value and usability of 
residential property in rural areas.  
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